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Der Stadtrat Erfurt hat in
seiner Sitzung am 20. De-
zember 2000 folgenden Be-
schluss gefasst:

Beschluss 
Nr. 260/2000

Beschluss über die
Billigung und die

4. öffentliche 
Auslegung des

geänderten 
Entwurfs zum 
Bebauungsplan

EFM 182 
„Hirschgarten/
Eichenstraße“

Genaue Fassung:
0 1 Der geänderte Bebau-
ungsplanentwurf EFM 182
„Hirschgarten/ Eichen-
straße“ in der Fassung vom
28. November 2000 mit der
Planzeichnung im Maßstab
1 : 500 und den textlichen
Festsetzungen und die Be-
gründung werden gebilligt.
0 2 Der geänderte Entwurf
und die Begründung sind
nach §  3 Abs. 3 Satz 1
BauGB auf die Dauer eines
Monats erneut öffentlich
auszulegen. Den von den
Änderungen berührten Trä-
gern öffentlicher Belange ist
Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.
03 Zeitpunkt, Ort und Dauer
der öffentlichen Auslegung
sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB ortsüblich im Amts-
blatt der Landeshauptstadt

Erfurt bekannt zu machen.

* * *

Der geänderte Entwurf des
Bebauungsplanes EFM 182,
bestehend aus der Plan-
zeichnung im Maßstab
1:500, den textlichen Fest-
setzungen und die Begrün-
dung, liegen gemäß § 3 Ab-
satz 2 BauGB vom 8. Januar
2001 bis 9. Februar 2001 i m
Informationszentrum der
Bauverwaltung Erfurt, Lö-
berstraße 34, Erdgeschoss
innerhalb der Öffnungszei-
ten Montag, Mittwoch von
9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00
bis  16.00 Uhr, Dienstag von
9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00
bis 18.00 Uhr, Donnerstag
von 9.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 17.00 Uhr, Freitag
von 9.00 bis 12.00 Uhr (außer
samstags, sonn- und feier-
tags) zu jedermanns Ein-
sicht öffentlich aus.
Während dieser Auslegungs-
frist können von jedermann
Anregungen zu dem geän-
derten Entwurf schriftlich
oder während der Öffnungs-
zeiten zur Niederschrift vor-
gebracht werden.
Folgende Änderungen wur-
den gegenüber dem 3. Ent-
wurf des Bebauungsplanes
vorgenommen:
• Weitere Verringerung

von Bauhöhen in sensi-
blen Bereichen

• Stärkere Gliederung der
Raumkanten durch
Höhenversätze

• Fixierung einer Baukör-
pergliederung im rück-
wärtigen Bereich des
ehemaligen Funktionsge-
bäudes

• Stärkere Berücksichti-

gung der Altstadttypik in
der Raumbildung 

Die Skizze stellt die unge-

fähre Lage des Geltungsbe-
reiches der  Planung dar
und dient nur zur allgemei-

nen Information.
Manfred Ruge

Oberbürgermeister

4. Öffentliche Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan
EFM 182 „Hirschgarten/Eichenstraße“
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Öffnungszeiten des Bürgerservice in
der Ratskellerpassage, Fischmarkt 5

und in der Löberstraße 35:

Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr
Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 13 Uhr

Öffnungszeiten des Informations-
zentrums der Bauverwaltung, 
Löberstraße 34, Erdgeschoss:

Montag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr
Dienstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr
Freitag von 9 bis 12 Uhr

Außergerichtliche Schlichtung 
und Sühneverfahren

Information über die Schiedsstellen der Landeshauptstadt 
Erfurt, Rechtsamt, Barfüßerstraße 17b, Zimmer 225, Telefon 
655 1329, Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr.

Amtliche Bekanntmachung
Die nächste Ausgabe des Amtsblattes der Stadt Erfurt
erscheint mit Nr. 1/2001 am 19. Januar 2001.

Erfurt, den 29. Dezember 2000
Manfred Ruge

Oberbürgermeister

Ta g e s o rdnung der öffentlichen 
Sitzung des Jugendhilfeausschusses am

10. Januar 2001
Ort: Rathaus, Raum 225, Beginn: 17.00 Uhr

1 . Änderungen zur Tagesordnung
2 . Genehmigung der Niederschrift aus der Sondersitzung

vom 5. Dezember 2000
3 . E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e
4 . Vorstellung des Modellprojektes „Integrierte mädchen-

bewusste Jugendhilfeplanung“, BE: Jugendamt
5 . Fortführung der inhaltlichen Diskussion zu den SAM
6 . Vorstellung und Diskussion zum Geschäftsbericht des

Jugendamtes – Verwaltung – für das Jahr 1999; BE: Ju-
g e n d a m t

7 . Information zur Umsetzung des Beschlusses JHA I
012/99 „Unterstützung des Allerlei e.V.“ vom 03.11.1999,
BE: Jugendamt

8 . B e s c h l u s s f a s s u n g
8 . 1Ablehnung des Antrages auf Anerkennung als Träger

der freien Jugendhilfe von EURA WKA – Konzepte
gemn. e. V. (JHA VL 001/2001); Einreicher: Jugendamt

8 . 2Gliederung für den Jugendhilfeplan der Landeshaupt-
stadt Erfurt ab dem Jahr 2002 (JHA VL 002/2001); Einrei-
cher: CDU-Fraktion

9 . Informationen / Sonstiges
Manfred R u g e

Oberbürgermeister 
T h o m a s P f i s t n e r

A u s s c h u s s v o r s i t z e n d e r

2. Öffentliche Auslegung des 
Entwurfes des Bebauungsplanes 

BP ALT 461 „ICE-Bahnhof“
Der Stadtrat Erfurt hat in sei-
ner Sitzung am 20. Dezember
2000 folgenden Beschluss ge-
f a s s t :

Beschluss 
N r. 261/2000
Ä n d e rung des 
A u f s t e l l u n g s b e-
schlusses des

B e b a u u n g s p l a n e s
BP ALT 461 

„ICE-Bahnhof“,  Bil-
ligung des 2. Ent-

w u rfes und 
2. öffentliche 
A u s l e g u n g

Genaue Fassung:
0 1 Der Aufstellungsbeschluss
für den Bebauungsplan BP
ALT 461 „ICE-Bahnhof“
(Stadtrats-Beschluss Nr.
102/97 vom 23. April 1997),
geändert am 22. Juli 1998
(Stadtrats-Beschluss Nr.
188/98) wird im Geltungsbe-
reich geändert:
„Der Geltungsbereich wird
entsprechend der zeichneri-
schen Festsetzung im 2. Ent-
wurf zum Bebauungsplan BP
ALT 461 „ICE-Bahnhof“ (Maß-
stab 1 : 1.000) vom 22. Novem-
ber 2000 umgrenzt.“
0 2 Der geänderte Aufstel-
lungsbeschluss ist gemäß § 2

Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüb-
lich bekannt zu machen.
03 Die zur frühzeitigen Bür-
gerbeteiligung (Stadtrats-Be-
schluss Nr. 037/98) und zur öf-
fentlichen Auslegung (Stadt-
r a t s - B e s c h l u s s - N r . 1 8 8 / 9 8 )
vorgebrachten Anregungen
sowie die abgegebenen Stel-
lungnahmen der Träger öf-
fentlicher Belange hat der
Stadtrat geprüft. Das Ergeb-
nis der Prüfung ist in der An-
lage ersichtlich und Bestand-
teil des Beschlusses. Das Ab-
wägungsergebnis wurde in
den geänderten Entwurf ein-
gearbeitet. 
Die Bauverwaltung wird be-
auftragt, die Personen, die
Anregungen erhoben haben,
sowie die Träger öffentlicher
Belange, die Stellungnahmen
abgegeben haben und die
nicht im geänderten Entwurf
berücksichtigt wurden, von
dem Abwägungsergebnis un-
ter Angabe von Gründen in
Kenntnis zu setzen.
0 4 Der 2. Entwurf des Bebau-
ungsplanes BP ALT 461 „ICE-
Bahnhof“ und die Begrün-
dung werden gebilligt.
0 5 Der 2. Entwurf des Bebau-
ungsplanes BP ALT 461 „ICE-
Bahnhof“ und die Begrün-
dung sind gemäß § 3 Abs. 2
Satz 1 BauGB einen Monat öf-
fentlich auszulegen.
Die berührten Träger öffentli-
cher Belange sind gemäß § 4
Abs. 1 und 2 BauGB zu betei-

l i g e n .
0 6 Zeitpunkt, Ort und Dauer
der öffentlichen Auslegung
sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB ortsüblich im Amts-
blatt der Landeshauptstadt
Erfurt bekannt zu machen.

* * *

Die Änderung des Aufstel-
lungsbeschlusses wird hier-
mit bekannt gemacht.
Der 2. Entwurf des Bebau-
ungsplanes ALT 461, beste-
hend aus der Planzeichnung
im Maßstab 1:1.000, den text-
lichen Festsetzungen und die
Begründung, liegen gemäß §
3 Absatz 2 BauGB vom 8. Ja-
nuar 2001 bis 9. Februar 2001
im Informationszentrum der
Bauverwaltung Erfurt, Löber-
straße 34, Erdgeschoss inner-
halb der Öffnungszeiten
Montag, Mittwoch von 9.00 bis
12.00 Uhr und 13.00 bis  16.00
Uhr, Dienstag von 9.00 bis
12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00
Uhr, Donnerstag von 9.00 bis
12.00 Uhr und 13.00 bis  17.00
Uhr, Freitag von 9.00 bis 12.00
Uhr (außer samstags, sonn-
und feiertags) zu jedermanns
Einsicht öffentlich aus.
Während dieser Auslegungs-
frist können von jedermann
Anregungen zu dem 2. Ent-
wurf des BP ALT 461 ÑICE-
Bahnhofì schriftlich oder
während der Öffnungszeiten
zur Niederschrift vorgebracht
w e r d e n .
Die Ziele für die bauliche Ent-
wicklung sind maßgeblich ab-
geleitet aus dem städtebauli-
chen Rahmenplan ALT 453
„Bahnhofsquartier“. Die Er-
gebnisse des überarbeiteten
Preisträgerentwurfes des
Wettbewerbs „Bahnhofsum-
feld“ aus dem Jahre
1998/1999 sind in den geän-
derten Entwurf des Bebau-
ungsplans eingearbeitet. Vor-
gesehen ist die Neuordnung
und Neugestaltung des Bus-
bahnhofes sowie die Verän-
derung des Straßenverlaufes
der Bürgermeister-Wagner-
Straße. Unmittelbar vor dem
Bahnhof wird eine Straßen-
verkehrsfläche ausgewiesen,
da hier die Funktionen Ta-
xenvorfahrt, Anlieferung ICE-
Bahnhof und Kiss+Ride-Vor-
fahrt (Kurzparker) unterge-
bracht werden sollen. Der
übrige Willy-Brandt-Platz
bleibt Fußgängerbereich.
Die Skizze stellt die ungefäh-
re Lage des Geltungsberei-
ches der Planung dar und
dient nur zur allgemeinen In-
f o r m a t i o n .

Manfred R u g e
O b e r b ü r g e r m e i s t e r
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Amtliche Bekanntmachung 
Planfeststellung nach §§ 18 ff Allgemeines Eisenbahngesetz für das Bau-
vorhaben Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, Neubaustrecke Erfurt-Leip-
zig/Halle, Planfeststellungsabschnitt 1.9, „Einfädelung Erfurt“, Bau-km

3,3+87 bis 6,7+79 (und Bestandsstrecke km 102,6+00 bis km
104,9+00) im Bereich der Stadt Erfurt.

Verlängerung des Planfeststellungsbeschlusses
Das Eisenbahn-Bundesamt,
Ast. Erfurt, hat für das o.a.
Bauvorhaben das An-
hörungsverfahren für die
Verlängerung des Planfest-
stellungsbeschlusses bean-
t r a g t .
Der Planfeststellungsbe-
schluss (sowie die Lagepläne,
Lagepläne der Landschafts-
pflegerischen Begleitplanung
und Grunderwerbsunterla-
gen) liegen in der Zeit vom 2.
Januar 2001 bis 2. Februar
2001 im Informationszentrum
der Bauverwaltung Erfurt, Lö-
berstraße 34 während der all-
gemeinen Dienstzeit von
Montag, Mittwoch,  von 09.00-
12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr,
Dienstag von 09.00-12.00 Uhr
und 13.00-18.00 Uhr, Donners-
tag von 09.00-12.00 Uhr und
13.00-17.00 Uhr, Freitag von
09.00-12.00 Uhr zur allgemei-
nen Einsichtnahme aus.
1 . Jeder, dessen Belange
durch die Verlängerung des
P l a n f e s t s t e l l u n g s b e s c h l u s s e s
berührt werden, kann bis
spätestens zwei Wochen nach
Ablauf der Auslegungsfrist,
das ist bis zum16. Februar
2001, bei dem Thüringer Lan-
desverwaltungsamt,  Ref. 560,
Weimarplatz 4, 99423 Wei-
mar, oder bei der Stadt Er-
furt, Bauverwaltung, Löber-
straße 34, 99096 Erfurt, Ein-
wendungen gegen den Plan
schriftlich oder zur Nieder-
schrift erheben. Die Einwen-
dung muss den geltend ge-
machten Belang und das Maß
seiner Beeinträchtigung er-

kennen lassen. Nach Ablauf
der Frist sind Einwendungen
ausgeschlossen (§ 20 Abs. 2
Allgemeines Eisenbahnge-
s e t z ) .
Bei Einwendungen, die von
mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeich-
net oder in Form vervielfältig-
ter gleichlautender Texte
eingereicht werden (gleich-
förmige Eingaben), ist auf je-
der mit einer Unterschrift
versehenen Seite ein Unter-
zeichner mit Namen und An-
schrift als Vertreter der übri-
gen Unterzeichner zu be-
zeichnen, soweit er nicht von
ihnen als Bevollmächtigter
bestellt ist. Vertreter kann
nur eine natürliche Person
sein. Andernfalls können die-
se Einwendungen unberück-
sichtigt bleiben.
2 . Rechtzeitig erhobene Ein-
wendungen werden in einem
Termin erörtert, der noch
ortsüblich bekannt gemacht
wird. Diejenigen, die fristge-
rechte Einwendungen erho-
ben haben, bzw. bei gleichför-
migen Einwendungen der
Vertreter oder Bevollmäch-
tigte, werden von dem Ter-
min gesondert benachrich-
t i g t .
Sind mehr als 50 Benachrich-
tigungen vorzunehmen, so
können diejenigen, die Ein-
wendungen erhoben haben,
von dem Erörterungstermin
durch öffentliche Bekannt-
machung benachrichtigt wer-
d e n .
Die Vertretung durch einen

Bevollmächtigten ist mög-
lich. Die Bevollmächtigung
ist der Anhörungsbehörde
durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen, die zu
den Akten der Anhörungs-
behörde zu geben ist.
Bei Ausbleiben eines Betei-
ligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn
verhandelt werden. Das An-
hörungsverfahren ist mit
Abschluss des Erörterungs-
termins beendet. Der Erör-
terungstermin ist nicht öf-
fentlich.
3 . Durch Einsichtnahme in
die Planunterlagen, Erhe-
bung von Einwendungen,
Teilnahme am Erörterungs-
termin oder Vertreterbe-
stellung entstehende Ko-
sten werden nicht erstattet.
4 . E n t s c h ä d i g u n g s a n s p r ü-
che, soweit über sie nicht in
der Planfeststellung dem
Grunde nach zu entschei-
den ist, werden nicht in
dem Erörterungstermin,
sondern in einem gesonder-
ten Entschädigungsverfah-
ren behandelt.
5 . Über die Einwendungen
wird nach Abschluss des An-
hörungsverfahrens durch die
P l a n f e s t s t e l l u n g s b e h ö r d e
entschieden. Die Zustellung
der Entscheidung an die Ein-
wender kann durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt
werden, wenn mehr als 50
Zustellungen vorzunehmen
s i n d .

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

Neuer
Straßenname

Der Ortschaftsrat von Alach
hat in seiner Sitzung am 12.
Dezember 2000 für das
Wohngebiet in Salomons-
born östlich der Straße „In
der Muld“ folgenden neuen
Straßennamen beschlossen:

Straßenschlüssel
48321
Neuer Straßenname
Am Gehege

Der Beschluss tritt 14 Tage
nach der öffentlichen Be-
kanntmachung im Amts-
blatt der Stadt Erfurt in
Kraft.

Carola Bayer
Amtsleiterin 

Vermessungsamt

Beschluss Nr. 234/2000 
vom 15. November 2000

Auseinandersetzungsvertrag AVV
– Landeshauptstadt Erfurt

Genaue Fassung:
0 1 Der Stadtrat der Landes-
hauptstadt Erfurt stimmt
dem gem. Anlage vorgeleg-
ten „Vertrag über die Über-
tragung eines Teilbetriebes
sowie die Auseinanderset-
zung anlässlich des Ausschei-
dens der Landeshauptstadt
Erfurt aus dem Abwasserver-
band Vieselbach“ (einschließ-
lich den zugehörigen Anla-
gen 1 – 10) zu.
0 2 Der Oberbürgermeister
wird beauftragt, den Vertrag
gemäß Beschlusspunkt 1 zu
u n t e r s c h r e i b e n .
03 Der Oberbürgermeister
wird beauftragt, den Vertrag
gemäß Beschlusspunkt 1 un-
verzüglich dem Thüringer
Landesverwaltungsamt als
Rechtsaufsichtsbehörde zur
Genehmigung vorzulegen.
0 4 Der Oberbürgermeister
wird beauftragt, den Vertrag
gemäß Beschlusspunkt 1 un-
verzüglich notariell beurkun-
den zu lassen.
0 5 Der Oberbürgermeister
wird beauftragt, die rechtzei-

tige Veröffentlichung des
Vertrages gemäß Beschluss-
punkt 1 so abzusichern, dass
der Vertrag zum 1. Januar
2001 seine volle Wirksamkeit
entfalten kann (vorbehaltlich
der Genehmigung gemäß Be-
schlusspunkt 03).

Manfred R u g e
O b e r b ü r g e r m e i s t e r

* * *

H i n w e i s e :
In der Stadtratssitzung am 20.
Dezember 2000 wurde die
Geheimhaltung des vorste-
henden Beschlusses Nr.
234/2000 mit der Einschrän-
kung aufgehoben, dass die
Anlagen zum Auseinander-
setzungsvertrag wegen
grundstücks- und personen-
bezogener Daten weiterhin
nicht öffentlich bleiben und
daher von der Veröffentli-
chung ausgeschlossen sind.
Der Auseinandersetzungs-
vertrag – ohne Anlagen – liegt
im Bürgerservice zur Ein-
sichtnahme aus.

Beschluss Nr. 235/2000 
vom 15. November 2000

Übertragung des städtischen 
Teilbetriebes des AVV in das Son-

dervermögen des 
Entwässerungsbetriebes

Genaue Fassung:
0 1 Die entwässerungsrele-
vanten Vermögenswerte,
Kredite und Verbindlichkei-
ten usw. aus dem Teilbetrieb
des Abwasserverbandes Vie-
selbach, der auf städtischem
Gebiet liegt, werden gemäß
der Teilbilanz des zu übertra-
genden Teilbetriebes zum 31.
Dezember 2000 und mit Wir-
kung vom 01. Januar 2001 in
das Sondervermögen der
Stadt: „Entwässerungsbetrieb
der Landeshauptstadt Erfurt“
ü b e r t r a g e n .
02 Die Werkleitung wird be-

auftragt, die Vermögensüber-
tragung gemäß Pkt. 01 haus-
haltstechnisch so umzuset-
zen, dass diese in der Jahres-
bilanz 2001 des Entwässe-
rungsbetriebes integriert
w i r d .

Manfred R u g e
O b e r b ü r g e r m e i s t e r

* * *
H i n w e i s :
In der Stadtratssitzung am 20.
Dezember 2000 wurde die
Geheimhaltung des vorste-
henden Beschlusses Nr.
235/2000 aufgehoben.

Beschluss JHA 031/2000 
vom 29. November 2000

Mandatswechsel im Unterausschuss
Jugendarbeit

Der Jugendhilfeausschuss bestätigt für den Unterausschuss
Jugendarbeit folgenden Mandatswechsel:

stimmberechtigtes Mitglied stimmberechtigtes Mitglied
a l t n e u
Claudia Michelfeit Birgitt Catrin Vater

Stellvertr. stimmber. Mitglied Stellvertr. stimmber. Mitglied
a l t n e u
Birgitt Catrin Vater Markus Hirche
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Beschluss Nr. 291/98 vom 18. November 1998
Kündigung der Mitgliedschaft der Landeshauptstadt

Erfurt im Abwasserverband Vieselbach
Genaue Fassung:
01 Gemäß § 26 (6) ThürNGG
kündigt die Landeshaupt-
stadt Erfurt die Mitglied-
schaft im Abwasserverband
Vieselbach.
T.: 1 Tag nach Stadtratsbe-
schluss
V.: OB (auf Zuarbeit 66)
0 2 Hilfsweise kündigt die
Landeshauptstadt die Mit-
gliedschaft im Abwasserver-
band Vieselbach aus wichti-
gem Grund. Die Kündigung
der Verbandsmitgliedschaft
aus wichtigem Grunde wird
in der Anlage A begründet.
T.: 1 Tag nach Stadtratsbe-
schluss
V.: OB (auf Zuarbeit 66)
0 3 Zur Wahrnehmung der
Pflichtaufgabe Abwasserbe-
seitigung hat die Landes-
hauptstadt Erfurt dem Ver-
band unter Organvorbehalt
des Stadtrates ein Vertrags-
werk zugleich mit der Kün-
digung der Mitgliedschaft

zu unterbreiten, das einer-
seits die Übernahme und
die Ableitung des Abwas-
sers in und aus dem Stadt-
gebiet vorsieht und zugleich
die Betreibung der bisher
verbandseigenen Abwasser-
anlagen ermöglicht.
T.: 1 Tag nach Stadtratsbe-
schluss
V.: Tiefbauamt
0 4 Mit Wirkung der Kündi-
gung wird das abwasserre-
levante städtische Sat-
zungsrecht auf das bisheri-
ge städtische Verbandsge-
biet (bestehend aus den
Ortschaften Vieselbach,
Hochstedt, Linderbach-Az-
mannsdorf und Büßleben)
ausgedehnt. Ausgenommen
davon bleibt das Güterver-
kehrszentrum, dessen Son-
dergebietsstatus von der
Satzungsausdehnung un-
berührt bleibt. Die Sat-
zungsausdehnung erfolgt
über einen separat zu be-

schließenden Stadtratsbe-
schluss.
T.: zeitgleich mit Kündigung 
V.: 66
05 Die mit dem Ausschei-
den der Landeshauptstadt
Erfurt aus dem Abwasser-
verband Vieselbach verbun-
denen finanziellen Auswir-
kungen (Vermögensausein-
andersetzung) für die Stadt
sind in der Wirtschaftspla-
nung des Entwässerungsbe-
triebes der Landeshaupt-
stadt zu berücksichtigen.
T.: laufend (insbesondere
nach Vorlage der Vermö-
gensauseinandersetzung)
V.: 6605

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

Hinweis:
Die Anlage liegt im Bürger-
service Ratskellerpassage
zur Einsichtnahme aus.

Beschluss Nr. 236/2000 vom 15. November 2000
B e i t r a g s regelung im übertragenen Te i l b e reich des AV V

Genaue Fassung:
01 Der Stadtrat der Landes-
hauptstadt Erfurt be-
schließt, dass die auf städti-
schem Gebiete des Abwas-
serverbandes Vieselbach
belegten und tatsächlich
vereinnahmten Abwasser-
beiträge mit Abzug des Ver-
w a l t u n g s k o s t e n a u f w a n d e s
zurückgezahlt werden. Hin-
sichtlich etwaiger anhängi-
ger Verwaltungsstreitigkei-
ten werden, soweit dies
rechtlich möglich ist, geeig-
nete Schritte eingeleitet,
um die Verfahren möglichst
zu beenden.
0 2 Eine Rückzahlung von
vereinnahmten Abwasser-
beträgen erfolgt nach einem
standardisierten Antrags-
verfahren. Über Inhalt und
Umfang der Ausgestaltung
der Anträge, die von den
Betroffenen gestellt werden
können, ergehen weiter-
führende Informationen
rechtzeitig im Amtsblatt.

03 Mit dem Vollzug der Ent-
scheidungen gemäß Punkt
01 und 02 wird der TBA /
Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt be-
auftragt.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

* * *
Hinweis:
In der Stadtratssitzung am
20. Dezember 2000 wurde
die Geheimhaltung des vor-
stehenden Beschlusses Nr.
236/2000 aufgehoben.

* * *

Hinweis zu den Beschlüssen
291/98, 234/2000 
und 236/2000:
Das Thüringer Landesver-
waltungsamt hat die Kündi-
gung der Mitgliedschaft der
Landeshauptstadt Erfurt im
Abwasserverband Viesel-
bach gemäß den Beschlüs-
sen 291/98 und 234/2000 so-

wie die Verfahrensweise
der Beitragsregelung im
übertragenen Teilbereich
des AVV gemäß Beschluss
236/2000 mit Bescheid vom
7. Dezember 2000 (Az.:
204.11-1454-6/98-EF) wie
folgt genehmigt:
„Die auf Grund von § 26 Abs.
6 des Thüringer Neugliede-
rungsgesetzes vom 16. Au-
gust 1993 mit Schreiben
vom 11. Dezember 1998 er-
klärte Kündigung der Mit-
gliedschaft der Stadt Erfurt
im Abwasserverband Vie-
selbach wird vorbehaltlich
der notariellen Beurkun-
dung des zwischen der
Stadt Erfurt und dem Ab-
wasserverband Vieselbach
a b z u s c h l i e ß e nden „Vertra-
ges über die Übertragung ei-
nes Teilbetriebes sowie die
Auseinandersetzung anläss-
lich des Ausscheidens der
Landeshauptstadt Erfurt aus
dem Abwasserverband Vie-
selbach“ genehmigt.

Beschluss FLV Nr. 121/2000 
vom 12. Dezember 2000

Über-/außerplanmäßige Mittelumsetzung Haushalt 2000
01 Den Über- und außerplanmäßigen Mittelumsetzungen zugunsten der in der Anlage ge-
nannten Haushaltsstellen wird zugestimmt.

* * *

Anlage 

Verwaltungshaushalt
Hochbauamt HH-Stelle Bezeichnung Über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung

Mehrausgabe: 02000.50010 Gebäudeunterhaltung SN 2 +  250.000 DM

Deckung durch:
Minderausgabe: 00000.41000 Personalausgaben SN 1 ./. 250.000 DM

Beschluss Nr. 265/2000 
vom 20. Dezember 2000

3. Änderung der Geschäftsordnung

Genaue Fassung:
0 1 Der Beschlusspunkt 02
aus dem Beschluss Nr.
145/2000 vom 5. Juli 2000
zur Änderung der
Geschäftsordnung vom 7.
Juli 1999 wird aufgehoben.
02 Die in der Anlage befind-
liche 3. Änderung der Ge-
schäftsordnung wird be-
schlossen.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

* * *

Anlage

3. Änderung der
„Geschäftsordnung für

den Stadtrat der Landes-
hauptstadt Erfurt und 
seine Ausschüsse“ 

Auf Grund der §§ 25, 26 und
34 der Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalord-

nung - ThürKO) in der Fas-
sung vom 14. April 1998, zu-
letzt geändert durch das 3.
Gesetz zur Änderung der
Thüringer Kommunalord-
nung vom 18. Juli 2000
(GVBl. S. 177), hat der Stadt-
rat der Landeshauptstadt
Erfurt in der Sitzung am 20.
Dezember 2000 die folgende
3. Änderung der Geschäfts-
ordnung beschlossen:

Artikel 1
Im § 21 Abs. 3 Buchstabe i
wird der letzte Anstrich er-
setzt durch:  „– die Vergabe
von Finanzmitteln aus den
Bereichen Umwelt und
Stadtentwicklung“.

Artikel 2

Inkrafttreten
Die 3. Änderung der Ge-
schäftsordnung des Erfurter
Stadtrates tritt am 1. Januar
2001 in Kraft.

Beschluss SuS 004/2000 
vom 14. Dezember 2000

Vergabe des Sportförderpreises für die
Kinder- und Jugendarbeit in 
Sportvereinen im jahr 2000

01 Den Sportvereinen „SV Blau-Weiß 90 Hochstedt e.V.“
und „LG Erfurt e.V.“ wird der „Förderpreis der Stadt Erfurt
für die Entwicklung des Kinder- und Jugendsports in den
Erfurter Sportvereinen“ für das Jahr 2000 überreicht.

02 Dieser Preis ist je Sportverein mit einer finanziellen An-
erkennung von 1000 DM verbunden.

Beschluss GuS 009/2000 
vom 6. Dezember 2000

Prioritätensetzung für Neuanträge von 
Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) im
Bereich Soziale Dienste für das Jahr 2001

0 1 Die Einstufung der Neuanträge von SAM in die oberste
Priorität lt. Liste 1 wird bestätigt. 
Hinweis: Die Anlage liegt im Bürgerservice Ratskellerpas-
sage zur Einsichtnahme aus.

Beschluss StU 014/2000 
vom 12. Dezember 2000

Förderung der solarthermischen
Anlage auf dem Dach der KITA 77 

– Änderung des Beschlusses 
StU 004/2000

01 Der Beschluss Nr. StU 004/2000 wird wie folgt geändert:
20 000 DM werden für eine solarthermische Anlage auf der
KITA 77 in Stotternheim, Karlsplatz 15a eingesetzt. Zur fi-
nanziellen Absicherung der Maßnahme werden die bei
dem Bau der solarthermischen Anlage auf dem Sportforum
Johannesplatz eingesparten Mittel verwendet.
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Anlage – Satzung über die Benutzung der Stadt- und 
Regionalbibliothek Erf u rt vom 19. Dezember 2000

Auf Grund der §§ 2, 18,
19 und 26 Absatz 2
Nummer 2 der

Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thürin-
ger Kommunalordnung -
ThürKO) in der Fassung
vom 14. April 1998, zuletzt
geändert durch das 3. Ge-
setz zur Änderung der
Thüringer Kommunalord-
nung vom 18. Juli  2000
(GVBl. S. 177) hat der Stadt-
rat der Landeshauptstadt
Erfurt in seiner Sitzung am
25. Oktober 2000 die folgen-
de Benutzungssatzung für
die Stadt- und Regionalbi-
bliothek Erfurt beschlossen.

§ 1
Einrichtung der 
Bibliothek, Allgemeines
( 1 ) Die Stadt- und Regional-
bibliothek Erfurt ist eine öf-
fentliche Einrichtung der
Stadt Erfurt. Sie dient dem
allgemeinen und poli ti-
schen Bildungsinteresse,
der Information, der Aus-
und Fortbildung, der Kom-
munikation sowie der Frei-
zeitgestaltung. Sie hat die
Aufgabe, Literatur und In-
formationen zu sammeln,
zu erschließen und zu ver-
mitteln.
(2) Sie gliedert sich in eine
Hauptbibliothek und deren
Zweigbibliotheken.
(3) Die Benutzung der Stadt-
und Regionalbibliothek Er-
furt ist jedermann ab voll-
endetem 7. Lebensjahr ge-
stattet.
(4) Die Ausleihe von Medien
ist kostenlos, soweit nicht
für einzelne Leistungen
oder Leihfristenüberschrei-
tungen im Rahmen der Ge-
bührensatzung der Stadt-
und Regionalbibliothek Er-
furt Gebühren festgesetzt
sind.
( 5 ) Zwischen der Bibliothek
und dem Benutzer besteht
ein öffentlich-rechtliches
Benutzungsverhältnis.

(6) Die Direktion der Biblio-
thek kann für die Benut-
zung der einzelnen Einrich-
tungen besondere Bestim-
mungen erlassen.
( 7 ) Die Benutzung der Lese-
saal-, Magazin- und heimat-
kundlichen Bestände sowie
der Internetplätze ist nur
mit gültigem Benutzeraus-
weis möglich.
(8) Die Direktion ist berech-
tigt, eine allgemeine Haus-
ordnung aufzustellen. Die
Hausordnung wird durch
Aushang an geeigneten
Stellen kenntlich gemacht.
Sie ist von den Benutzern
einzuhalten.
( 9 ) Die Benutzungsbedin-
gungen hängen an gut sicht-
barer Stelle in der Biblio-
thek aus.
(10) Die Öffnungszeiten wer-
den durch Aushang be-
kannt gegeben.

§ 2
Anmeldung, 
Benutzerausweis
(1) Der Benutzer meldet
sich persönlich unter Vorla-
ge seines Personalauswei-
ses, seines Reisepasses zu-
sammen mit einer Meldebe-
stätigung oder eines gleich-
gestellten Dokumentes, aus
dem sich die Adresse er-
gibt, an. Bei Kindern und
Jugendlichen bis zum voll-
endeten 18. Lebensjahr be-
stätigt der Erziehungsbe-
rechtigte durch Unter-
schrift, dass er mit der An-
meldung einverstanden ist
und die Haftung über-
nimmt. Bei der Anmeldung
ist der Benutzer verpflich-
tet, folgende Daten, die für
die Aufgabenerfüllung der
Bibliothek unbedingt erfor-
derlich sind, anzugeben:
Name, Vorname, Geburts-
datum, Anschrift und gege-
benenfalls Hauptmieter,  bei
Kindern und Jugendlichen
bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr auch die entspre-
chenden Daten eines ge-
setzlichen Vertreters.
Die Angaben zum Beruf er-
folgen auf freiwilliger
Grundlage. Sie dienen der
Bestandsorientierung. Die
Leserdaten werden für die
Termin- und Rückgabekon-
trolle benötigt.
(2) Der Benutzer bzw. sein
gesetzlicher Vertreter er-
kennt die Satzung über die
Benutzung der Stadt- und
Regionalbibliothek Erfurt
und die Gebührensatzung
bei der Anmeldung durch
eigenhändige Unterschrift
an und erteilt damit seine
Einwilligung, die Angaben
zu seiner Person elektro-
nisch zu speichern.
( 3 ) Nach Anmeldung erhält

jeder Benutzer einen Be-
nutzerausweis, der Eigen-
tum der Bibliothek bleibt.
Die Gültigkeit des Benutzer-
ausweises beträgt ein Jahr
vom Tag der Ausstellung an
und erstreckt sich auf alle
Einrichtungen der Biblio-
thek. Sie kann durch münd-
lichen Antrag unter Vorlage
eines Personaldokumentes
(entsprechend § 2 (1) Satz 1)
verlängert werden. In Ein-
richtungen ohne EDV-Ver-
buchung ist eine nochmali-
ge Erfassung der in § 2 ge-
nannten Personalangaben
und die Ausstellung eines
weiteren Benutzerauswei-
ses erforderlich. Die ur-
sprüngliche Gültigkeit
bleibt davon unberührt. Der
Tagesausweis berechtigt
nur zur Nutzung der Biblio-
theksbestände im Haus.
(4) Der Verlust des Benutzer-
a usweises ist der Bibliothek
unverzüglich anzuzeigen.
Für die Ausstellung eines
Ersatzausweises wird eine
Gebühr erhoben (s. Ge-
bührensatzung). Der Aus-
weisinhaber ist für jeden
Schaden verantwortlich,
der durch Missbrauch des
Benutzerausweises ent-
steht, solange der Verlust
des Ausweises nicht ange-
zeigt wird. Jeder Woh-
nungswechsel und jede Na-
mensänderung sind der Bi-
bliothek umgehend zu mel-
den.
( 5 ) Der Benutzerausweis ist
zurückzugeben, wenn die
Bibliothek es verlangt oder
die Voraussetzungen für die
Benutzung nicht mehr ge-
geben sind.
(6) Kinder unter 7 Jahren
können die Bibliothek nur
in Begleitung ihrer Eltern
bzw. von Erziehern der Kin-
dereinrichtungen benutzen.
(7) Dienststellen, juristische
Personen, Institute und Fir-
men haben die Zulassung
zur Bibliotheksbenutzung
schriftlich zu beantragen.
Die Antragsteller haben bis
zu 3 Unterschriften von Be-
vollmächtigten zu hinterle-
gen, die der Bibliothek ge-
genüber zeichnungsberech-
tigt sind. Die Rücknahme
der Bevollmächtigung ist
der Bibliothek unverzüglich
mitzuteilen.

§ 3
Ausleihe
(1) Die Ausleihe erfolgt nur
gegen Vorlage des Benutzer-
ausweises.
(2) Die Ausleihfrist beträgt 4
Wochen, Ausnahmen sind:
• Videos

2 Öffnungstage
• CD`s

1 Woche

• Zeitungen, Zeitschriften
2 Wochen

• Medien der Artothek
12 Wochen

In begründeten Ausnahme-
fällen kann die Leihfrist
verkürzt werden. 
(3) Die Ausleihfrist kann vor
Ablauf verlängert werden,
wenn keine Vorbestellung
vorliegt. Ab 2. Verlängerung
sind auf Verlangen der Bi-
bliothek  die entliehenen
Medien vorzulegen. Für Vi-
deos wird die Ausleihfrist
nicht verlängert.
(4) Ausgeliehene Medien
können vorbestellt werden.
Gegen Erstattung einer Ge-
bühr (s. Gebührensatzung)
erfolgt die Benachrichti-
gung, sobald das Werk be-
reitliegt.
(5) Jeder Benutzer ist ver-
pflichtet, hinsichtlich der
von der Bibliothek zur Ver-
fügung gestellten Medien
die gesetzlichen Bestim-
mungen des Urheberrechts
zu beachten.
(6) Die Bibliothek ist berech-
tigt, entliehene Medien je-
derzeit zurückzufordern.
( 7 ) Entliehene Medien dür-
fen nicht an Dritte weiterge-
geben werden.
(8) Die Anzahl der von ei-
nem Benutzer zu entleihen-
den Medien kann nach Not-
wendigkeit begrenzt wer-
den.
( 9 ) Die Bibliothek haftet
nicht für Schäden, die dem
Benutzer durch Nutzung
entliehener Datenträger
entstehen.
(10) Medien, die nicht im
Bestand der Bibliothek vor-
handen sind, können durch
den auswärtigen Leihver-
kehr nach den hierfür gel-
tenden Richtlinien beschafft
werden. Für die Vermitt-
lung wird von der Biblio-
thek eine Bearbeitungsge-
bühr (s. Gebührensatzung)
erhoben. Darüber hinaus
sind vom Benutzer die von
der gebenden Bibliothek in
Rechnung gestel lten Ge-
bühren zu entrichten. Die
Benutzung ist an die Aufla-
gen der verleihenden Bi-
bliothek gebunden.

§ 4
Ausleihbeschränkungen
( 1 ) Nicht verleihbar, son-
dern nur in den dafür vor-
gesehenen Räumen zu be-
nutzen sind folgende Be-
stände:
• Präsenzbestände
• Handschriften, Inkuna-

beln, Autographen, Rara
(besonders wertvolle und
seltene Drucke)

• alle Druckschriften vor
Erscheinungsjahr 1900

• alle  Druckschriften ab

Erscheinungsjahr 1900,
die wegen ihres 
Erhaltungszustandes ei-
nes besonderen Schutzes
bedürfen.

• Tafelwerke, großformati-
ge Karten, gebundene Zei-
tungsjahrgänge
• ungebundene Werke, Lo-
seblattsammlungen
( 2 ) Die Benutzung von Son-
derbeständen wird eigens
geregelt.

§ 5
Behandlung der 
entliehenen Medien, 
Haftung
(1) Der Benutzer ist ver-
pflichtet, die entliehenen
Medien sowie die  Bu-
chungsunterlagen sorgfältig
zu behandeln und sie vor
Veränderung, Beschmut-
zung und Beschädigung zu
bewahren. Vor jeder Auslei-
he sind die Medien vom Be-
nutzer auf erkennbare Män-
gel hin zu überprüfen.
( 2 ) Der Verlust entliehener
Medien ist der Bibliothek
unverzüglich anzuzeigen.
(3) Für jede Veränderung,
Beschmutzung und Beschä-
digung oder Verlust ist der
Benutzer schadenersatz-
pflichtig, auch wenn ihn
kein Verschulden trifft (s.
Gebührensatzung). Als Er-
satz gilt die Ersatzbeschaf-
fung durch den Benutzer.
( 4 ) Für Schäden, die durch
Überlassung des Benutzer-
ausweises an Dritte oder
durch Missbrauch des Be-
nutzerausweises entstehen,
ist der eingetragene Benut-
zer haftbar. Dies gilt auch
bei Verlust des Benutzer-
ausweises, es sei denn, der
rechtmäßige Ausweisinha-
ber hat den Verlust unver-
züglich angezeigt. Bei Be-
nutzern unter 18 Jahren
kann Schadenersatz auch
vom gesetzlichen Vertreter
verlangt werden.

§ 6
Überschreitung 
der Leihfrist
(1) Bei Überschreitung der
Leihfrist sind die laut Ge-
bührensatzung festgesetz-
ten Gebühren zu zahlen.
Diese Gebühren sind unab-
hängig davon zu zahlen, ob
der Benutzer eine schriftli-
che Mahnung erhalten hat.
(2) Nach Überschreitung der
Ausleihfrist erfolgt in der
Regel eine schriftliche Mah-
nung. Bleibt diese erfolglos,
erhält der Benutzer einen
Gebührenbescheid.
( 3 ) Die Bibliothek macht die
weitere Ausleihe von der
Rückgabe angemahnter

(Fortsetzung auf Seite 6)

Beschluss 
Nr.

190/2000
vom 

25. Oktober
2000

Satzung über die
Benutzung der

Stadt- und Regio-
nalbibliothek Erfurt

Genaue Fassung:
01 Die Satzung über die
Benutzung der Stadt-
und Regionalbibliothek
Erfurt gem. Anlage wird
bestätigt.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister
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(Fortsetzung von Seite 5)

Medien sowie der Erfüllung
bestehender Zahlungsver-
pflichtungen abhängig.

§ 7
Vervielfältigungen
(1) In der Bibliothek besteht
im Rahmen der technischen
Gegebenheiten die Möglich-
keit zur Herstellung von Ko-
pien. Der Benutzer ver-
pflichtet sich zur Einhaltung
der urheberrechtlichen Be-
stimmungen. Die einschlä-
gigen Gesetze können je-
derzeit eingesehen werden.
(2) Der Benutzer ist berech-
tigt, Kopien aus frei zugäng-
lich aufgestellten Beständen

anzufertigen, soweit in den
entsprechenden Einrichtun-
gen Münzkopierer aufge-
stellt sind.
(3) Bei den in § 4 (1) genann-
ten Beständen entscheiden
die Mitarbeiter der Biblio-
thek über die Art der Ver-
vielfält igung (Mikrofilm
oder Direktkopie). Hand-
schriften und Druckschrif-
ten mit Erscheinungsjahr
vor 1900 werden generell
über Mikrofilm vervielfältigt

§ 8
Ausschluss von 
der Benutzung
Benutzer, die gegen diese
Satzung, gegen die Ge-
bührensatzung oder gegen

die Hausordnung verstoßen,
können zeitweise oder dau-
ernd von der Benutzung der
Bibliothek ausgeschlossen
werden. Der Benutzeraus-
weis wird eingezogen.

§ 9
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag
nach der Veröffentlichung
in Kraft. Gleichzeitig tritt
die „Satzung über die Be-
nutzung der Stadt- und Re-
gionalbibliothek Erfurt“ vom
17. September 1997 (Be-
schluss Nr. 190/97) in der
Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. November
1997 außer Kraft.
Die in dieser Satzung be-

nutzten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten
für Frauen in der weibli-
chen, für Männer in der
männlichen Sprachform.

* * *

Die vorstehende Satzung
wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Das Landes-
verwaltungsamt hat den
Eingang der  Satzung mit
Schreiben vom 13. Novem-
ber 2000 bestätigt (§ 21 Abs.
3 Satz 1 ThürKO). Der öf-
fentlichen Bekanntma-
chung entgegenstehende
Erklärungen hat die Auf-
sichtsbehörde nicht abgege-
ben.

Gemäß § 21 (4) ThürKO ist
die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschrif-
ten, die in der Thüringer
Kommunalordnung enthal-
ten oder aufgrund dieses
Gesetzes erlassen sind, un-
beachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres nach
Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Stadt
Erfurt unter Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Erfurt, 
den 19. Dezember 2000

Manfred  Ruge
Oberbürgermeister

Anlage – Gebührensatzung der Stadt- und Regional-
bibliothek Erf u rt vom 19. Dezember 2000

Aufgrund der §§ 12, 18, 19 und 26 Absdatz 2
Nummer 2 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommu-

nalordnung - ThürKO) in der Fassung  vom 14.
April 1998, zuletzt geändert durch das 3. Gesetz
zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung
vom 18. Juli 2000 (GVBl. S. 177), und der §§ 2, 10
und 12 des Thüringer Kommunalabgabengeset-
zes (ThürKAG) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301),
hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in
seiner Sitzung am 25. Oktober 2000 die folgende
Gebührensatzung für die Stadt- und Regionalbi-
bliothek Erfurt beschlossen:

§ 1
Gebühren und Auslagen
( 1 ) Für die Registrierung als Benutzer, die Aus-
leihe von Videos und Originalen aus der Arto-
thek, bei Überschreitung der Leihfrist und für be-
anspruchte Sonderleistungen der Stadt- und Re-
gionalbibliothek Erfurt sind Gebühren nach dem
der Satzung als Anlage beigefügten Gebühren-
verzeichnis zu entrichten. Das Gebührenver-
zeichnis ist Bestandteil der Satzung.
(2) Kinder, Jugendliche, Schüler, Arbeitslose, So-
zialhilfeempfänger und Sozialpassinhaber sind
von der Zahlung der Jahresgebühr befreit. Für
Ermäßigung und Befreiung von der Jahresge-
bühr ist ein entsprechender Nachweis vorzule-
gen.
( 3 ) Entstehen der Stadt durch die Benutzung der
Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt Auslagen,
sind diese zu erstatten.
( 4 ) Schuldner der Gebühren und Auslagen ist,
wer in der Stadt- und Regionalbibliothek Er-
furt gebührenpflichtige Sonderleistungen veran-
lasst oder in Anspruch genommen hat oder Ge-
bühren durch Leihfristüberschreitung und ande-
re im Gebührenverzeichnis aufgeführte Tat-
bestände verursacht hat. Mehrere Schuldner 
von Gebühren und Auslagen sind Gesamtschuld-
ner.

§ 2
Entstehen und Fälligkeit 
der Gebühren und Auslagen
Gebühren und Auslagen entstehen mit der Regi-
strierung des Benutzers, der Überschreitung der
Leihfrist, der Erstellung einer Mahnung bei Leih-
fristüberschreitung, der Erstellung eines Ge-
bührenbescheides bei Leihfristüberschreitung
von 30 Tagen, nach Verlust oder Beschädigung
der Medien, der Buchungsunterlagen, des Benut-
zerausweises und Inanspruchnahme von Sonder-
leistungen. Sie werden mit Bekanntgabe der Ge-
bühren- und Auslagenfestsetzung fällig. Fällige
Gebühren werden nach den Vorschriften des
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes (ThürVwZVG) vom 07. Au-
gust 1991 (GVBl. S. 314), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 10. Juni 1994 (GVBl. S. 616), beigetrie-
ben.

§ 3
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die „Gebührensatzung der Stadt- und Regional-
bibliothek Erfurt“ vom 17. September 1997 (Be-
schluss Nr. 191/97) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. November 1997 außer Kraft.

* * *

Gebührenverzeichnis
in DM gültig bis 31. Dezember 2001
und Euro gültig ab 1. Januar 2002

Lfd. Gegenstand in DM in Euro 
Nr. bis 31.12.2001 ab 01.01.2002

1. Registrierung 
als Benutzer

1.1 Erstellung eines 
elektronisch lesbaren 
Benutzerausweises 1,00 0,50

1.2 Jahresgebühr
für Erwachsene 12,00 6,00
für Auszubildende, 
Wehrdienst- und Wehr-
ersatzdienstleistende, 
Studenten 6,00 3,00
für Korporativbenutzer 40,00 20,00

1.3 Tageskarte 1,00 0,50

2. Nutzungsgebühr
je Video 1,00 0,50
je Original aus der 
Artothek 5,00 2,50

Lfd. Gegenstand in DM in Euro 
Nr. bis 31.12.2001 ab 01.01.2002

3. Überschreitung 
der Leihfrist

3.1 pro Öffnungstag 
(bis zu 30 Tagen) 
und Medium 
(außer Videos)
für Erwachsene 0,50 0,30
für Kinder und
Jugendliche 0,20 0,10

3.2 pro Öffnungstag 
(bis zu 30 Tagen) und 
Video 3,00 1,50

3.3 schriftliche Mahnung 2,00 1,00
+Portokosten

3.4 Gebührenbescheid 10,00 5,50
+ Portokosten

4. Ersatzleistungen 
des Benutzers

4.1 Ersatzbenutzerausweis 
(bei Verlust)
für Erwachsene 5,00 2,50
für Kinder und 
Jugendliche 2,00 1,00

4.2 Ersatz für verlorene 
oder beschädigte 
Verbuchungsunterlagen
für Transaktionskarten 2,00 1,00
für Strichcodes 5,00 2,50
für Strichcodes in 
Fernleihbüchern 15,00 7,50

4.3 Ersatz für verlorene 
oder beschädigte Medien
• die noch lieferbar sind: 
entsprechendes 
Ersatzexemplar + 
Bearbeitungsgebühr 
in Höhe von 5,00 2,50
• die nicht mehr lieferbar 
sind: Ersatzexemplar 
(nach Angabe der 
Bibliothek) + 
Bearbeitungskosten 
in Höhe 10,00 5,50

4.4 Gebühren für
beschädigte Hüllen 
von AV-Medien
Auslagenersatz
nicht zurückgespulte 
Videos pro Video 1,00 0,50

4.5 Ersatzschlüssel 
für Schließfächer 10,00 5,50

(Fortsetzung auf Seite 7)

Beschluss Nr. 191/2000
vom 25. Oktober 2000
Gebührensatzung der

Stadt- und 
Regionalbibliothek Erfurt

Genaue Fassung:
0 1 Die Gebührensatzung der Stadt- und Re-
gionalbibliothek Erfurt gem. Anlage 1 wird
bestätigt.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister
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Lfd. Gegenstand in DM in Euro 
Nr. bis 31.12.2001 ab 01.01.2002

5. Sonderleistungen 
der Bibliothek

5.1 nationaler und 
internationaler 
Leihverkehr
Bearbeitungsgebühr 
je Bestellung 
im nationalen 
Leihverkehr 2,00 1,00
Bearbeitungsgebühr 
je Bestellung 
im internationalen 
Leihverkehr 5,00 2,50
Sonderleistungen 
(z.B. Postgebühr, 
Wertsicherung) Auslagenersatz
Berechnung ab 
1. Direktkopie/Mikrofilm 
bei Lieferung 
von mehr als 20 
Aufnahmen je 
Aufnahme 0,30 0,20

5.2 Herstellung von Kopien, 
Mikrofilmaufnahmen 
und Readerprinter-
Ausdrucken aus 
Bibliotheksbeständen 
im Auftrag durch 
das Bibliothekspersonal
Kopien (nur für Bestände 
ab Erscheinungsjahr 
1900) 0,30 0,20

Lfd. Gegenstand in DM in Euro 
Nr. bis 31.12.2001 ab 01.01.2002

Mikrofilm pro Seite 
bzw. Aufnahme 0,50 0,30
Readerprinter-
Ausdruck A 4 1,00 0,50
Readerprinter-
Ausdruck A 3 2,00 1,00
Duplizieren des 
Mikrofilmes pro 
Aufnahme 0,50 0,30
Zuschlag für besonders 
aufwändige, personal-
intensive Arbeiten pro 
Seite bzw. Aufnahme 0,50 0,30
Zuschlag für Eilaufträge 
pro Seite bzw. Aufnahme 0,50 0,30

5.3 Postversand Porto und 
Verpackung Auslagenersatz
Verwaltungsgebühr 
bei Aufträgen unter 
10,00 DM 5,00 2,50

5.4 Zahlungen aus 
dem Ausland

Abwicklungsgebühr
5.5 Bearbeitungsgebühr je 

vorbestellter 
Medieneinheit 1,00 0,50
+ Portokosten

5.6 Informationen aus 
Datenbanken

5.6.1 Informationsvermittlung 
nach schriftlichem 
Antrag des Benutzers 
je begonnener DIN 
A4-Seite 5,00 2,50

Lfd. Gegenstand in DM in Euro 
Nr. bis 31.12.2001 ab 01.01.2002

5.6.2 Informationsvermittlung 
aus kostenpflichtigen 
externen Datenbanken      Auslagenersatz

5.6.3 Ausdruck der Informationen 
je begonnener DIN 
A4-Seite 0,30 0,20

Bescheide werden bis zum 31. Dezember 2001 in
DM erlassen.

* * *

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Das Landesverwaltungsamt
hat den Eingang der Satzung mit Schreiben vom
13. November 2000 bestätigt (§ 2 Abs. 5 Satz 1
ThürKAG). Der öffentlichen Bekanntmachung
entgegenstehende Erklärungen hat die Auf-
sichtsbehörde nicht abgegeben.
Gemäß § 21 (4) ThürKO ist die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der
Thüringer Kommunalordnung enthalten oder
aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber
der Stadt Erfurt unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Erfurt, den 19. Dezember 2000

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

Anlage – Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt
Erfurt (HStSErf)  vom 19. Dezember 2000

Auf der Grundlage
der §§ 18,19 und 54
der Thüringer Kom-

munalordnung – ThürKO –
vom 16. August 1993 (GVBl.
S. 501), geändert durch Ge-
setz vom 8. Juni 1995 (GVBl.
S. 200), geändert durch Ge-
setz vom 13. Juni 1997
(GVBl. S. 207), geändert
durch Gesetz vom 10. Okto-
ber 1997 (GVBl. S. 352),
geändert durch Gesetz vom
24. März 1998 (GVBl. S. 53)
in Verbindung mit §§  1, 2
und 5 Thüringer Kommu-
nalabgabengesetz – Thür-
KAG – vom 07. August 1991
(GVBl . S. 329) , geändert
durch Gesetz vom 28. Juni
1994 (GVBl. S. 796), durch 2.
Änderungsgesetz vom 10.
November 1995 (GVBl. S.

342), durch 3. Änderungsge-
setz vom 23. Juli 1998 (GVBl.
S. 247), durch Art. 2 ThürEu-
roAnpG vom 15. Dezember
1998 (GVBl. S. 427) und
durch das 4. Änderungsge-
setz vom 17. Dezember 1999
(GVBl. S. 627) hat der Stadt-
rat in seiner Sitzung am 25.
Oktober 2000 folgende Hun-
desteuersatzung der Lan-
deshauptstadt Erfurt (HSt-
SErf) beschlossen:

§ 1
Steuergegenstand

(1) Das Halten eines über
drei Monate alten Hundes
im Gebiet der Landeshaupt-
stadt Erfurt unterliegt der
Besteuerung.
( 2 ) Eine Hundehaltung im
Sinne dieser Satzung liegt
vor, wenn ein Hund zeitlich
nachhaltig einem oder meh-
reren Menschen – unabhän-
gig davon, ob sich diese zu
Vereinigungen zusammen-
geschlossen haben oder
nicht – zugeordnet ist; auf
die zivilrechtliche Form wie
auf den Zweck der Zuord-
nung kommt es nicht an.
( 3 ) Kann das Alter eines
Hundes nicht nachgewiesen
werden, so ist davon auszu-
gehen, dass der Hund älter
als drei Monate ist.
( 4 ) Gefährliche Hunde wer-

den gesondert besteuert.
Gefährliche Hunde sind die
im Sinne der Ordnungs-
behördlichen Verordnung
zur Abwehr von Gefahren
durch Zucht, Ausbildung,
Abrichten und Halten ge-
fährlicher Hunde (Thürin-
ger Gefahren-Hundever-
ordnung) als gefährlich gel-
tende Hunde.

§ 2
Steuerpflichtiger

(1) Steuerpflichtiger ist der
Halter eines Hundes.
( 2 ) Personen, die sich nicht
länger als zwei Monate in
der Landeshauptstadt Er-
furt aufhalten, sind für sol-
che Hunde nicht steuer-
pflichtig, die sie bei ihrer
Ankunft bereits besitzen.

§ 3
Steuersatz

Der Steuersatz für das Hal-
ten von Hunden beträgt im
gesamten Stadtgebiet im
Kalenderjahr 2001 je:
für den 
Ersthund 120,00 DM
für den 
Zweithund 168,00 DM
für jeden 
weiteren Hund 216,00 DM

und ab dem  Kalenderjahr
2002 jährlich je:
für den Ersthund 60,00 EUR
für den 
Zweithund 84,00 EUR
für jeden 
weiteren Hund 108,00 EUR
Der Steuersatz beträgt ab-
weichend von Satz 1 im ge-
samten Stadtgebiet  für das
Halten von gefährlichen
Hunden im Kalenderjahr
2001 je:

1.008,00 DM

und ab dem Kalenderjahr
2002 jährlich je:

516,00 EUR

§ 4
Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung ist auf
schriftlichen Antrag zu ge-
währen für:
1. Hunde, die ausschließ-
lich zur Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben gehalten
werden,
2. Hunde, die nicht unter
den Tatbestand der gefähr-
l ichen Hunde fallen und
ausschließl ich für den
Schutz, die Führung und
Hilfe Blinder, Tauber oder
anderer hilfloser Personen
im Sinne des Schwerbehin-
dertenrechts gehalten wer-
den; dies sind solche Perso-
nen, die einen Schwerbe-

hindertenausweis mit den
Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“
oder „H“ besitzen, 
3. Sanitäts- und Rettungs-
hunde des Deutschen Roten
Kreuzes, des Arbeiter-Sa-
mariterbundes, des Malt-
eser-Hilfsdienstes, der Jo-
hanniter-Unfallhi lfe, des
Technischen Hilfswerkes
oder des Bundesluftschutz-
verbandes, die ausschließ-
lich für die Durchführung
der diesen Organisationen
obliegenden Aufgaben ge-
halten werden,
4. Diensthunde, die nicht
unter den Tatbestand der
gefährlichen Hunde fallen,
von Forstbeamten, -bedien-
steten, im Privatforstdienst
angestellten Personen oder
bestätigten Jagdaufsehern,
die zur Ausübung der Jagd
gehalten werden und die
jagdrechtliche normierte
B r a u c h b a r k e i t s p r ü f u n g
oder gleichgestellte Prüfun-
gen abgelegt haben,
5. Hunde, die aus Gründen
des Tierschutzes vorüberge-
hend in Tierheimen oder
ähnlichen Einrichtungen,
die die erforderliche Er-
laubnis nach § 11 Tier-
schutzgesetz in der jeweils
geltenden Fassung besitzen,
untergebracht sind,

(Fortsetzung auf Seite 8)

Beschluss 
Nr. 202/2000

vom 
25. Oktober

2000
Hundesteuer-
satzung der
Stadt Erfurt

Genaue Fassung:
01 Die als Anlage beige-
fügte Hundesteuersat-
zung der Stadt Erfurt
(HStSErf) wird bestätigt.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister
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6. H e r d e n g e b r a u c h s h u n d e ,
die nicht unter den Tatbe-
stand der gefährlichen Hun-
de fallen, in der erforderli-
chen Anzahl,
7. abgerichtete Hunde, die
nicht unter den Tatbestand
der gefährlichen Hunde fal-
len und die von Artisten
und Schaustellern nach-
weislich für ihre Berufsar-
beit benötigt werden,
8. geeignete Zuchthunde,
die nicht unter den Tatbe-
stand der gefährlichen Hun-
de fa llen und die in Aus-
übung eines Gewerbes der
Hundezucht mit mindestens
zwei rassereinen Hunden
derselben Rasse in zucht-
fähigem Alter, darunter ei-
ner Hündin, gehalten wer-
den,
9. Hunde in gewerblichen
Tierhandlungen,
1 0 . Gebrauchshunde, die
von einem zugelassenen
Unternehmen des Bewa-
chungsgewerbes für die
Ausübung ihres Dienstes
erforderlich sind.

§ 5
Allgemeine 
Steuerermäßigung

Die Hundesteuer wird auf
Antrag um die Hälfte der in
§  3 genannten Sätze er-
mäßigt für
1. Hunde, die nicht unter
den Tatbestand der gefähr-
lichen Hunde fallen und die
zur Bewachung von Gebäu-
den, welche von dem näch-
sten bewohnten Gebäude
mehr als 200 Meter (kürze-
ste Wegstrecke) entfernt lie-
gen, erforderlich sind,
2. den Ersthund, der nicht
unter den Tatbestand der
gefährlichen Hunde fällt
und der von Steuerpflichti-
gen gehalten wird, die An-
spruch auf laufende Hilfe
zum Lebensunterhalt nach
den Bestimmungen des
B u n d e s s o z i a l h i l f e g e s e t z e s
haben oder von solchen
Personen, die diesen ein-
kommensmäßig gleichste-
hen,
3. Ersthunde, die nachweis-
lich aus dem Tierheim Er-
furt bezogen oder durch
dieses vermittelt wurden
und die nicht unter den Tat-
bestand der gefährlichen
Hunde fallen, für den Zeit-
raum von einem Jahr ab
Übernahmefolgemonat aus
dem Tierheim Erfurt.

§ 6
Allgemeine Voraussetzung

für die Steuerbefreiung und
die Steuerermäßigung

( 1 ) Voraussetzung für die
Gewährung der Steuerbe-
freiung und die Steuerer-
mäßigung ist , dass der
Hund nach Art und Größe
für den angegebenen Ver-
wendungszweck hinlänglich
geeignet ist.
( 2 ) Steuerbefreiung und
Steuerermäßigung wird nur
auf schriftlichen Antrag und
unter Vorlage entsprechen-
der Nachweise mit Beginn
des Monats gewährt, der auf
die Antragstellung folgt. Die
Landeshauptstadt Erfurt –
Steueramt  – kann Ausnah-
men von dieser Regelung
gestatten, insbesondere
wenn die Frist unverschul-
det versäumt wurde.
(3) Werden von einem Hun-
dehalter neben den Hun-
den, für die eine Steuerver-
günstigung gewährt wird,
noch weitere Hunde gehal-
ten, so ist für diese Hunde
die Steuer nach den Steuer-
sätzen des § 3  – für den
zweiten bzw. jeden weiteren
Hund – zu berechnen und
festzusetzen.
(4) Der Hundehalter ist ver-
pflichtet, Veränderungen
der Voraussetzungen für
die  gewährte Steuerbefrei-
ung oder Steuerermäßi-
gung innerhalb von 14 Ta-
gen ab Eintritt der Ände-
rung der Voraussetzungen
der Landeshauptstadt Er-
furt – Steueramt  – schrift-
lich anzuzeigen. 
(5) Die S t e u e r b e f r e i u n g
oder Steuerermäßigung
wird bis einschließlich dem
Monat gewährt, in dem die
Voraussetzungen für eine
Steuerbefreiung oder
Steuerermäßigung für min-
destens einen Kalendertag
vorlagen.

§ 7
Entstehen und 
Ende der Steuerpflicht

( 1 ) Die Steuerpflicht ent-
steht mit dem Ersten des
Monats, der auf den Monat
folgt, in dem die Vorausset-
zungen nach § 1 der  Sat-
zung vorliegen.
(2) Die Steuerpflicht endet
mit Ablauf des Kalendermo-
nats, in dem die Vorausset-
zungen nach § 1 der Sat-
zung nicht mehr vorliegen.
Kann der Steuerpflichtige
keinen Nachweis über den
Verbleib des Hundes vorle-
gen, so erlischt die Steuer-
pf licht erst am Ende des
Monats, in dem die Abmel-
dung des Hundes erfolgt.

§ 8
Festsetzung und 
Fälligkeit der Steuer

(1) Die Steuer wird für ein
Kalenderjahr oder – wenn
die Steuerpflicht während
des Kalenderjahres beginnt
– für den Rest des Kalender-
jahres mit Steuerbescheid
festgesetzt.
(2) Die Hundesteuer ist in
vierteljährlichen Teilbeträ-
gen zum 15. Februar, 15.
Mai, 15. August, 15. Novem-
ber fällig und an die Lan-
deshauptstadt Erfurt zu ent-
richten.
(3) Beginnt die Steuerpflicht
im Laufe eines Kalenderjah-
res, so ist die Steuer einen
Monat nach Bekanntgabe
des Steuerbescheides fällig.
(4) Der Steuerbescheid gilt
gemäß § 3 Thüringer Kom-
munalabgabengesetz (Thür-
KAG) auch für alle Folge-
jahre, solange keine Neu-
festsetzung auf Grund geän-
derter Besteuerungsgrund-
lagen durch die  Landes-
hauptstadt Erfurt – Steuer-
amt –  auf Antrag des Steu-
erschuldners erfolgt. In den
Folgejahren ist die Steuer
vierteljährlich bis zum 15.
Februar, 15. Mai, 15. August,
15. November zu entrichten.

§ 9
Anrechnung

Zieht ein Hundehalter in
das Gebiet der Landes-
hauptstadt Erfurt, so kann
ihm die in einer anderen
deutschen Gemeinde für
seinen Hund gezahlte Hun-
desteuer bis zur Höhe der
nach dieser Satzung für je-
den Kalendermonat anteilig
zu entrichtende Steuer an-
gerechnet werden.

§ 10
Meldepflicht

(1) Wer im Gebiet der Stadt
Erfurt einen über drei Mo-
nate alten Hund hält, hat
diesen innerhalb von 14 Ta-
gen nach dem Beginn des
Haltens oder nachdem der
Hund das steuerpflichtige
Alter erreicht hat, bei der
Landeshauptstadt Erfurt –
Steueramt – schriftlich an-
zumelden.
(2) Endet die Hundehaltung
oder entfallen die Voraus-
setzungen für eine gewähr-
te  Steuerbefreiung bzw.
Steuerermäßigung, so ist
dieses der Landeshaupt-
stadt Erfurt – Steueramt –
innerhalb von 14  Tagen
schriftlich mitzuteilen.
(3) Bei der An- bzw. Abmel-
dung sind vom Hundehalter
anzugeben:
1. Name und Adresse des

Hundehalters
2. Rasse, Alter und Ge-

schlecht des Hundes

3. Tag der Anschaffung/Be-
ginn der Haltung im
Stadtgebiet Erfurt

4. Name und Adresse des
Vorbesitzers

5. Datum der Abschaffung
und Grund der Abmel-
dung

6. ggf. Name und Adresse
des neuen Hundehalters

(4) Der Halter eines gefähr-
lichen Hundes hat,  nach-
dem er seinen Hund als ge-
fährlich erkannt hat oder
hätte erkennen müssen
oder die zuständige Behör-
de dessen Gefährlichkeit
festgestellt hat, unverzüg-
lich unter Angabe der Num-
mer der Hundesteuermarke
eine formlose schriftliche
Mitteilung an das Steuer-
amt der Stadtverwaltung
Erfurt zu geben.
( 5 ) Endet die Haltung eines
gefährlichen Hundes, gilt
Absatz 4 entsprechend.

§ 11
Steueraufsicht

(1) Der Hundehalter erhält
von der Landeshauptstadt
Erfurt – Steueramt – eine
Steuermarke. Sie ist nach
Beendigung der Hundehal-
tung wieder abzugeben.
Wird die Hundesteuermar-
ke verloren oder ist sie be-
schädigt, so erhält der Steu-
erpflichtige gegen eine Ge-
bühr eine Ersatzmarke im
Steueramt.
(2 ) Die Hunde müssen
außerhalb des Hauses oder
des umfriedeten Grundbe-
sitzes eine gült ige und
sichtbar befestigte Steuer-
marke tragen. Sie ist dem
Beauftragten der Stadt bei
Kontrollen vorzuzeigen.
(3) Bis zur Ausgabe von neu-
en Steuermarken behalten
die bisherigen Steuermar-
ken ihre Gültigkeit.
(4) Der Hundehalter ist ver-
pflichtet, den Beauftragten
der Landeshauptstadt Er-
furt auf Anfrage wahrheits-
gemäß Auskunft über die
Art und Anzahl der gehalte-
nen Hunde und deren Ver-
steuerung zu geben.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

( 1 ) Ordnungswidrig im Sin-
ne von § 18 Satz 1  Nr. 2
ThürKAG handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig
• entgegen § 10  der Sat-

zung seine Meldepflich-
ten nicht erfüllt,

• entgegen §§ 6 und 10 der
Satzung den Wegfall der
Voraussetzungen für ei-
ne Steuervergünstigung
nicht anzeigt,

• entgegen § 11 der Sat-
zung seinen Hund außer-

halb der Wohnung oder
seines umfriedeten
Grundbesitzes ohne gül-
tige sichtbare Hunde-
steuermarke umherlau-
fen lässt,

• entgegen § 11 Abs. 4 der
Satzung den Beauftrag-
ten der Landeshaupt-
stadt Erfurt auf Anfrage
nicht wahrheitsgemäß
Auskunft erteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit
kann gemäß §  18 Satz 1
ThürKAG mit einer Geld-
buße geahndet werden.

§ 13
Inkrafttreten

Die Satzung tritt einen Tag
nach Veröffentlichung im
Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt Erfurt, frühestens je-
doch am 01. Januar 2001 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die
Hundesteuersatzung vom
18. Dezember 1991 in der
Fassung vom 20. November
1996 außer Kraft.

* * *

Die vorstehende Satzung
wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Das Landes-
verwaltungsamt hat die Sat-
zung mit Schreiben vom 12.
Dezember 2000 (Az. 205.22-
1510.20-01/00-EF) gemäß § 2
Abs. 4 ThürKAG genehmigt.
Der öffentlichen Bekannt-
machung entgegenstehen-
de Erklärungen hat die Auf-
sichtsbehörde nicht abgege-
ben.
Gemäß § 21 (4) ThürKO ist
die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschrif-
ten, die in der Thüringer
Kommunalordnung enthal-
ten oder aufgrund dieses
Gesetzes erlassen sind, un-
beachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres nach
Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Stadt
Erfurt unter Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Erfurt, 
den 19. Dezember 2000

Manfred  Ruge
Oberbürgermeister
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Anlage – Satzung zur 1. Änderung der „Satzung zur 
Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche

Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Erfurt – Abfall-
gebührensatzung (AbfGebEft)“ vom 22. Dezember 2000

Aufgrund des §§ 19 und 20 Abs. 2 Satz 1 der
Thüringer Gemeinde- und Landkreisord-
nung (Thüringer Kommunalordnung –

ThürKO –) in der Fassung vom 14. April 1998
(GVBl. S.073), zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. Juli 2000 (GVBl. Nr. 7 S.177), der §§ 2 und 12
des Thüringer Kommunalabgabengesetzes –
ThürKAG – in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301) in
Verbindung mit dem § 4 Abs. 2 des Thüringer Ab-
fallwirtschafts- und Altlastengesetzes – ThAbfAG
– in der Fassung vom 15.06.1999 (GVBl. S. 385) und
in Ausführung des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes – KrW-/AbfG – vom 27. September
1994 (BGBl. I S. 2705) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632) – sowie der
durch den Stadtrat beschlossenen Abfallwirt-
schaftssatzung der Stadt Erfurt – AbfwS – vom 
6. Oktober 1997 in der Fassung vom 22. Dezem-
ber 2000 hat der Stadtrat der Landeshauptstadt
Erfurt in seiner Sitzung am 15. November 2000
folgende Satzung zur 1. Änderung der Abfallge-
bührensatzung beschlossen:
Die vom Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt
am 29. Januar 1997 mit StR-Beschluss 010/97 be-
schlossene Satzung zur Erhebung von Benut-
zungsgebühren für die öffentliche Abfallentsor-
gung – Abfallgebührensatzung – AbfGebEft (im
Amtsblatt Nr. 12/97 vom 30. Mai 1997 öffentlich
bekannt gemacht) wird wie folgt geändert:

1. § 3  Absatz 1b Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Für den gewerblich genutzten Teil eines Grund-
stückes und für ein Grundstück, das nur gewerb-
lich genutzt wird sowie für einen nichtgewerbli-
chen Betrieb gemäß § 4 Abs. 2 S.1 AbfwS, Betrieb
genannt, entsteht die Anschlusspflicht und Ge-
bührenschuld mit Beginn eines jeden Folgemo-
nats mit der Anmeldung bzw. Anzeige des Be-
triebes bzw. des Gewerbes in der Stadt.“ 

2. § 3 Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Das Entstehen und Verändern der Benutzung
der öffentlichen Abfallentsorgung und der Ge-

bührenschuld, wie der Grundstückseigentums-
wechsel, die Veränderung der Personenzahl, die
wesentliche Änderung der Art und Menge der
anfallenden Abfälle oder die Betriebsänderung
ist durch den Grundstückseigentümer bzw. den
Inhaber des Betriebes gemäß § 6 Abs. 2 AbfwS
schriftlich bzw. zur Niederschrift bis zum 20. des
Vormonats für den Folgemonat der Stadt anzu-
zeigen.“

3. § 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Für die Abfallentsorgung der Stadt von einem
Grundstück werden eine Grund- und eine Ge-
fäßgebühr erhoben.“

4. § 4 Absatz 2 Satz 4 erhält folgende Fassung:
„Die Gefäßgebühr für ein wohnlich genutztes
Grundstück bzw. Grundstücksteil bestimmt sich
gemäß § 8 Absatz 11 der AbfwS für Hausmüll
nach der Anzahl, der Art und der Größe der Ab-
fallbehälter und der Häufigkeit der Entleerungen
bzw. der Anzahl der Abfallsäcke. Die Gefäßge-
bühr für Bioabfall nach der Anzahl der ange-
schlossenen Personen auf dem Grundstück, wo-
bei in der Regel ein Mindestvorhaltvolumen von
5 Liter pro Woche und Einwohner bereitgestellt
wird.“

5. § 4 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„Die Gefäßgebühr für hausmüllähnliche Abfälle
für ein betrieblich genutztes Grundstück bzw.
Grundstücksteil bestimmt sich: 
a) aus der Grundgebühr nach dem Gefäßvolu-
men der Abfallbehälter als Literpreis pro Jahr
und 
b) aus der Gefäßgebühr gemäß § 8 Absatz 11 der
AbfwS nach der Anzahl und der Größe der Ab-
fallbehälter, der Häufigkeit der Entleerungen
bzw. der Anzahl der Abfallsäcke.“

6. § 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„In der festgesetzten Grundgebühr unter Punkt 1
der Anlage sind die Vorhaltekosten für die Haus-
müllentsorgung und anteilig folgende Entsor-
gungsleistungen enthalten:
• die von der Stadt festgelegte zweimalige

Sperrmüll- und Schrottentsorgung von haus-
haltsüblichen Mengen, 

• die in der Regel grundstücksbezogene ge-
trennte Sammlung von Papier, Druckerzeug-
nissen, Pappe und Kartonagen,

• die zweimalige Sonderabfall-Kleinmengen-
sammlung von haushaltsüblichen Mengen
(durch eigene Anlieferung in den zugelasse-
nen Wertstoffhöfen oder durch Abgabe an den
bekannt gegebenen Stellplätzen des Schad-
stoffmobiles),

• die Elektro-/Elektronikschrottentsorgung
(durch Selbstanlieferung in den Wertstoffhö-
fen oder durch Abholung nach Anmeldung
von Großgeräten für Weiße Ware (Waschma-
schinen, Wäscheschleudern, Wäschetrockner
Geschirrspüler) und für Braune Ware (Alt-
fernsehgeräte, Computer mit Drucker und
Monitor, Radioanlagen mit Lautsprecherbo-
xen, Videogeräte),

• die Haushaltskühlgeräteentsorgung (eigene
Anlieferung in den zugelassenen Wertstoffhö-
fen oder durch Abholung nach Anmeldung,

• die einmalige standplatzbezogene Weih-
nachtsbaumentsorgung von den Hausmüll-
standplätzen oder an den von der Stadt fest-
gelegten Sammelplätzen bzw. eigene Anliefe-
rung in den zugelassenen Wertstoffhöfen,

• die Grünabfallentsorgung durch Selbstanliefe-
rung an den von der Stadt festgelegten Sam-
melplätzen und in den Wertstoffhöfen.“

7. § 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„Die Erhebung der Gefäßgebühr für ein wohnlich
genutztes Grundstück erfolgt gemäß § 8 Absatz
11 AbwfS nach Punkt 2a der Anlage dieser Sat-
zung und richtet sich nach der Anzahl, dem Vo-
lumen und dem gekennzeichneten Abholrhyth-
mus. Bei der getrennten Sammlung von Haus-
müll und Bioabfall auf Wohngrundstücken wird
die Gefäßgebühr für Hausmüll entsprechend
Punkt 2a und zusätzlich für Bioabfall entspre-
chend 2b der Anlage dieser Satzung berechnet.“

8. § 8 wird wie folgt geändert:

„In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Stadt Erfurt, frühestens
jedoch zum 1. Januar 2001, in Kraft.

Die in Anlage des § 5 genannten Gebührensätze
werden bis 31. Dezember 2001 in Deutsche Mark
(DM) und ab 1. Januar 2002 in EURO (EUR) erho-
ben.“

9. Die Anlage zur Abfallgebührensatzung der
Landeshauptstadt Erfurt (AbfGebEft) erhält fol-
gende Fassung:

„Gebührensätze gemäß § 5 der Abfallge-
bührensatzung der Landeshauptstadt Erfurt vom
22. Dezember 2000
1. Die Grundgebühr beträgt:
1.1 für ein wohnlich genutztes 

Grundstück bzw. Grundstücksteil 
je wohnende Person und Jahr

Gebühr
in DM EUR

42,00 21,47

1.2 für ein betrieblich genutztes 
Grundstück bzw Grundstücksteil

a) bei wöchentlicher Abfuhr für 
das veranlagte Gefäßvolumen je 
Liter und Jahr (Diese Grundgebühr
ist in den festgelegten Gebührensätzen 
gem. Pkt. 4 bereits enthalten.) 

Gebühr
in DM EUR

0,73 0,37

b) bei unregelmäßiger Abfuhr für jeden Betrieb
und Jahr bzw. bei zugelassener Mitbenutzung
eines gemeinsamen Abfallgefäßes

Gebühr
in DM EUR

44,25 22,62

2. Die von der Anfallmenge abhängige Gefäßge-
bühr beträgt für ein wohnlich genutztes
Grundstück je Entleerung in DM:

a) für Hausmüll (einschl. Ablagerungsgebühr) 

Gebühr je Entleerung
Gefäßgröße in DM EUR
Abfallbehälter     60 l 3,10 1,59
Abfallbehälter     80 l 3,65 1,87
Abfallbehälter   120 l 5,10 2,61
Abfallbehälter   240 l 10,20 5,21
Abfallbehälter   660 l 28.00 14,32
Abfallbehälter 1100 l 46,30 23,67

(Fortsetzung auf Seite 10)

Beschluss Nr. 226/2000
vom 15. November 2000

Gebührenkalkulation und 
1. Änderung der Abfallgebühren-

satzung der Stadt Erfurt

Genaue Fassung:
01 Die vorliegende Gebührenkalkulation für
den Kalkulationszeitraum 2001 bis 2003 der
kommunalen Abfallentsorgung wird be-
stätigt.
0 2 Die 1. Änderung der „Satzung zur Erhe-
bung von Benutzungsgebühren für die öffent-
liche Abfallentsorgung in der Landeshaupt-
stadt Erfurt - Abfallgebührensatzung (AbfGe-
bEft)“ gemäß Anlage wird bestätigt.
0 3 Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bei
der Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmi-
gung zur vorzeitigen Bekanntmachung der
Änderungssatzung zu erwirken.
04 Die Stadtverwaltung wird ermächtigt, eine
Neubekanntmachung der Abfallgebühren-
satzung mit dem Stand der 1. Änderung zu
veröffentlichen.
0 5 Die Stadtverwaltung wird beauftragt, auf
der Grundlage der Gebührenkalkulation
und des bestehenden Entsorgungsvertrages
die Entgelte für die beauftragte SWE  Stadt-
wirtschaft GmbH jährlich anzupassen.
06 Der Oberbürgermeister wird beauftragt,
bis zum 30. Juni 2001 dem Stadtrat eine Dar-
stellung der Entwicklung aller Gebühren (in-
cl. Abfallgebühren) hinsichtlich Belastung
und Entlastung der Bürger vorzulegen.  

Manfred Ruge
Oberbürgermeister
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(Fortsetzung von Seite 9)

b) für Bioabfall
Gebühr

in DM EUR
je anschlusspflichtige 
wohnende Person 
und Jahr 8,50 4,35

3. Die Gebühr für die zum einmaligen Gebrauch
bestimmten Abfallsäcke beträgt für einen 70-
Liter Abfallsack (einschl. Ablagerungskosten)

Gebühr je Entleerung
in DM EUR

4,00 2,05

4. Die von der Anfallmenge abhängige Gefäßge-
bühr für hausmüllähnliche Abfälle aus Betrie-
ben berechnet sich entsprechend Punkt 2a
und der Grundgebühr entsprechend nach
Punkt 1.2a bei regelmäßiger Abfuhr von haus-
müllähnlichen Abfällen aus Betrieben (incl.
Ablagerungsgebühr)

Gefäßgröße Gebühr je Entleerung
in DM EUR

Abfallbehälter     60 l 3,95 2,02
Abfallbehälter     80 l 4,80 2,45
Abfallbehälter   120 l 6,80 3,48
Abfallbehälter   240 l 13,60 6,95
Abfallbehälter   660 l 37,30 19,07
Abfallbehälter 1100 l 61,75 31,57

5. Für eine Entleerung von Großabfallbehältern
für anschlusspflichtige Leistungen über 1,1 m3

bei Betrieben werden folgende Gefäßge-
bühren erhoben. In dieser Gebühr sind keine
Zusatzleistungen gemäß § 5 Abs. 2 und keine
Ablagerungsgebühr gemäß § 5 Abs. 6 der Sat-
zung enthalten. 

a) Mulden im Umleerverfahren für anschlus-
spflichtige Leistungen bei wöchentlicher bzw.
14-tägiger Abfuhr

Gebühr je Entleerung für Einsammeln/Trans-
port  incl. Gestellung und Miete ohne Ablage-
rungsgebühr

Containergröße in DM EUR
Mulde  2,5 m3 45,00 23,01
Mulde  5,5 m3 92,00 47,04
Mulde  7,0 m3 105,00 53,69

Für eine nicht regelmäßige wöchentliche oder
mindestens vierzehntägige Entsorgung wird je
Entleerung zusätzlich folgende Mietgebühr
erhoben:

Containergröße Miete je Monat
in DM EUR

Mulde 2,5 bis 7,0 m3 75,00 38,35

b) Presscontainer im Wechselverfahren für an-
schlusspflichtige Leistung

Gebühr je Entleerung (incl. Gestellung, ohne
Miete und ohne Ablagerungsgebühr)

Containergröße in DM EUR
Presscontainer   6,0 m3 152,00 77,72
Presscontainer   8,0 m3 166,00 84,87
Presscontainer 10,0 m3 170,00 86,92
Presscontainer 20,0 m3 263,00 134,47

Mietgebühr je Presscontainer
Grundmiete pro Monat

Containergröße in DM EUR
Presscontainer   6,0 m3 386,00 197,36
Presscontainer   8,0 m3 458,00 234,17
Presscontainer 10,0 m3 512,00 261,78
Presscontainer 20,0 m3 677,00 346,15

Sonderausstattungen und zusätzliche Auf-
wendungen sind in den Gebühren dieser Sat-
zung nicht enthalten und sind zusätzlich zu
vereinbaren.

c) Mulden im Wechselverfahren für anschlus-
spflichtige Leistungen bei wöchentlicher bzw.
14-tägiger Abfuhr

Gebühr je Entleerung
(für Einsammeln/Transport incl. Gestellung
und Miete und ohne Ablagerungsgebühr)

Containergröße in DM EUR
Mulde   2,5 m3 90,00 46,02
Mulde   5,5 m3 145,50 74,39
Mulde   7,0 m3 158,00 80,78
Mulde 10,0 m3 176,00 89,99

Für eine nicht regelmäßige wöchentliche oder
mindestens vierzehntägige Entsorgung wird je
Entleerung zusätzlich folgende Mietgebühr
erhoben:

Miete je Monat   
Containergröße in DM EUR
Mulde 2,5 m3 46,00 23,52
Mulde 5,5 m3  bis 10,0 m3 75,00 38,35

6. Gebühren zur Anlieferung zur Abfallentsor-
gungsanlage Deponie Erfurt-Schwerborn

(1) Für die Entsorgung der zur Endablagerung
gemäß Abfallwirtschaftssatzung bestimmten
Abfälle aus dem Stadtgebiet der Landeshaupt-
stadt Erfurt beträgt die Gebühr je Tonne für 

in DM EUR
a) gemischte Siedlungsabfälle

(200301 Hausmüll, 200301 
Sortierreste aus Sortieranlagen, 
200301 Sperrmüll, 200301 
Wachskehrspäne) 103,00 52,66

b) Straßenreinigungsabfälle 
(200303) 103,00 52,66

c) Industrie- und Gewerbe-
abfälle, produktions-
spezifische Abfälle 125,00 63,91

(010303, 010399, 010401, 010402, 010403, 010404,
010405, 010406, 010504, 020103, 020104, 020106,
020202, 020203, 020301, 020303, 020304, 020401,
020402, 020601, 020702, 020704, 030306, 030307,
030399, 040101, 040107, 040108, 040109, 040199,
040201, 040202, 040203, 040208, 040209, 040210,
060301, 060401, 060401, 060499, 061303, 070108,
070208, 070299, 070599, 070608, 080105, 080202,
080404, 090107, 090108, 100105, 100112, 100202,
100202, 100203, 100205, 100206, 100301, 100302,
100306, 100901, 100902, 100903, 101001, 101002,
101099, 101201, 101203, 101207, 101299, 101303,
101304, 101308, 101399, 110203, 120102, 120105,
120112, 120201, 120202, 150201, 170103, 170104,
170302, 170303, 170408, 170502, 180103, 180104,
180203, 190902, 190903, 190905, 190906, 200101,
200108, 200302)

d) Asche und Schlacken aus 
Großfeuerungsanlagen 
(100101, 100102, 190101) 103,00 52,66

e) Schlämme aus der Behandlung von 
kommunalem Abwasser TS > 35% 
(190801, 190802, 190805, 
190901) 103,00 52,66

f) Verpackungsabfälle, nicht 
verwertbar 
(150101, 150102, 150103, 
150106) 200,00 102,26

g) Bau- und Abbruchabfälle, 
verunreinigt ohne Kon-
tamination und nicht 

recyclingfähig (nach 
Einzelzulassung durch 
die zuständige Behörde) 
(170101, 170102, 170301,
170701, 200202) 150,00 76,69

h) Glasfaserabfall, Asbestabfälle
(101103, 160206, 170105) 170,00 86,92

i) zugelassene besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle 
(nach Einzelzulassung durch 
die zuständige Behörde)
(170199, 170299D1, 170501D1, 
170599D1) 500,00 255,65

j) Kunststoffabfälle; nicht verwertbar 
(170203, 170602) 150,00 76,69

k) Glasabfälle, nicht verwertbar 
(101102, 170202) 150,00 76,69

l) Holzabfälle, nicht verwertbar
(030101, 030102, 030103, 
170201) 200,00 102,26

(2) Für die Entsorgung der zur Endablagerung
bestimmten anschlusspflichtigen Abfälle in
Kleinmengen aus Haushalten (außer Haus-
müll), die vom Abfallbesitzer oder dessen Be-
auftragten auf den Kleinanlieferplatz der De-
ponie Erfurt-Schwerborn angeliefert werden,
beträgt der Gebührensatz:

in DM EUR
bis   50 kg pro Anlieferung 10,00 5,11
bis 100 kg pro Anlieferung 20,00 10,23
bis 200 kg pro Anlieferung 30,00 15,34

(3) Fällt die Wiegeeinrichtung auf der Abfallent-
sorgungsanlage vorübergehend aus, wird für
die Berechnung der Gebühr die zulässige
Nutzlast des Fahrzeuges zugrunde gelegt, es
sei denn, der Anlieferer weist ein geringeres
tatsächliches Ladegewicht nach.

(4) Werden mehrere der unter Absatz 1 genann-
ten Abfallarten gemischt angeliefert, be-
stimmt sich die Gebühr nach dem höchsten
Gebührensatz.

(5) Für die Zwischenlagerung von nicht zur Depo-
nierung zugelassenen Abfällen wird für die Si-
cherstellung und Aufbewahrung der Abfälle
eine Tagesgebühr von 10,00  DM/m3 ( 5 , 1 1
EUR/m3) genutzter Stellfläche erhoben.“

* * *

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Das Landesverwaltungsamt
hat den Eingang der Satzung mit Schreiben vom
5. Januar 1999 bestätigt (§ 21 Abs. 3 Satz 1 Thür-
KO) und die vorzeitige Bekanntmachung geneh-
migt (§ 21 Abs. 3 Satz 2 ThürKO).

Der öffentlichen Bekanntmachung entgegenste-
hende Erklärungen hat die Aufsichtsbehörde
nicht abgegeben.

Gemäß § 21 (4) ThürKO ist die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der
Thüringer Kommunalordnung enthalten oder
aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber
der Stadt Erfurt unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Erfurt, den 22. Dezember 2000

Manfred Ruge
Oberbürgermeister
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Satzung zur Erhebung von Benutzungs-
gebühren für die öffentliche Abfallentsorgung

in der Landeshauptstadt Erfurt
– Abfallgebührensatzung (AbfGebEft) –

Inhaltsübersicht
§ 1 Erhebung von Gebühren
§ 2 Gebührenschuldner
§ 3 Entstehen, Änderung und Erlöschen der

Gebührenschuld, Mitwirkungspflichten
§ 4 Gebührenmaßstab
§ 5 Gebührensätze
§ 6 Erhebungszeitraum, Gebührenbescheid,

Fälligkeit
§ 7 Gebührenerstattung
§ 8 Inkrafttreten

Anlage
Gebührensätze gemäß § 5 der Abfall-
gebührensatzung der Landeshauptstadt
Erfurt

§ 1
Erhebung von Gebühren
(1) Die Landeshauptstadt Erfurt – nachstehend
Stadt genannt – erhebt für die Inanspruchnahme
der öffentlichen Abfallentsorgung und für die
Nutzung der dafür erforderlichen Einrichtungen
Benutzungsgebühren.

§ 2 
Gebührenschuldner
( 1 ) Gebührenschuldner ist, wer die öffentliche
Abfallentsorgung mit ihren Einrichtungen im
Stadtgebiet Erfurt satzungsgemäß benutzt. Als
Benutzer gilt, der nach der Abfallwirtschaftssat-
zung – nachstehend AbfwS genannt – dem An-
schluss- und Benutzungszwang unterworfen ist.
Als Benutzer gilt auch der Besitzer eines Grund-
stücks, insbesondere der Verwalter von Wohnun-
gen. Die Stadt entscheidet nach pflichtgemäßem
Ermessen, wer als Gebührenschuldner in An-
spruch genommen wird. 
( 2 ) Mehrere Gebührenschuldner haften als Ge-
samtschuldner.

§ 3 
Entstehen, Änderung und Erlöschen 
der Gebührenschuld, Mitwirkungspflichten
( 1 ) Bei der Abfallentsorgung entsteht die Ge-
bührenschuld mit dem 1. Tag des Folgemonats,
in dem die Anschlusspflicht zur öffentlichen Ab-
fallentsorgung beginnt und in der Folgezeit mit
Beginn eines Kalenderjahres. Sie endet mit Ab-
lauf des Monats, in dem die Abfallentsorgung
eingestellt wird.
a) Für ein Grundstück, das nur zum Wohnzweck

dient und für den zu Wohnzwecken dienenden
Teil eines gemischt genutzten Grundstückes
gemäß §  4 Abs. 1 AbfwS entsteht die Ge-
bührenschuld mit Beginn der Anschlusspflicht
durch Aufstellung eines Abfallbehälters und en-
det mit dem Einzug des Abfallbehälters auf dem
Grundstück.  Gleichzeitig entsteht die Ge-
bührenschuld für jede auf dem Grundstück woh-
nende Person.
b) Für den gewerblich genutzten Teil eines
Grundstückes und für ein Grundstück, das nur
gewerblich genutzt wird sowie für einen nichtge-
werblichen Betrieb gemäß § 4 Abs. 2 S.1 AbfwS,
Betrieb genannt, entsteht die Anschlusspflicht
und Gebührenschuld mit Beginn eines jeden Fol-
gemonats mit der Anmeldung bzw. Anzeige des
Betriebes bzw. des Gewerbes in der Stadt. Die
Gebührenpflicht endet am Letzten des laufenden
Monats mit der Abmeldung und dem Einzug des
Gefäßes sowie der gleichzeitigen Anzeige der
Betriebsaufgabe.
(2) Bei Verwendung von zugelassenen Abfall-
säcken entsteht die Gebührenschuld mit der Ab-
gabe des Abfallsackes an den Benutzer.
Bei Selbstanlieferung der Abfälle entsteht die
Gebührenschuld mit der Anlieferung bei der Ab-
fallentsorgungsanlage.
(3) Bei der Entsorgung von Hausmüll aus Betrie-
ben über Großbehälter ab 2,5 m3 oder Presscon-
tainer entsteht die Gebührenschuld mit Beginn
der Inanspruchnahme durch den Benutzer oder
Besteller.
(4) Das Entstehen und Verändern der Benutzung
der öffentlichen Abfallentsorgung und der Ge-
bührenschuld, wie der Grundstückseigentums-
wechsel, die Veränderung der Personenzahl, die
wesentliche Änderung der Art und Menge der
anfallenden Abfälle oder die Betriebsänderung
ist durch den Grundstückseigentümer bzw. dem
Inhaber des Betriebes gemäß § 6 Abs. 2 AbfwS
schriftlich bzw. zur Niederschrift bis zum 20. des
Vormonats für den Folgemonat der Stadt anzu-
zeigen. Die Verpflichtung obliegt gleichermaßen
jedem Besitzer oder Nutzer eines Grundstücks,
insbesondere den Verwaltern von Wohnungen
und Inhabern von Betrieben.
( 5 ) Die Stadt kann im begründeten Einzelfall auf
schriftlichen Antrag des Gebührenschuldners in
Sinne des § 4 Abs. 5 AbfwS jederzeit widerruflich
eine Teilbefreiung vom Anschluss- und Benut-
zungszwang für eine Person, die in der Stadt
meldebehördlich registriert ist, sich aber nach-
weislich zur Ausbildung oder Ausübung einer
Tätigkeit ständig oder überwiegend außerhalb
der Stadt aufhält, zulassen.  Der Anspruch auf
Teilbefreiung beginnt zum Ersten des Folgemo-
nats nach Bestätigung des Antrages und endet
spätestens zum 31.12. des Veranlagungsjahres.
Soll der Anspruch zur Teilbefreiung im Folgejahr
nicht unterbrochen werden, muss ein erneuter
Antrag mit Nachweis bis zum 30.11. des Vorjah-
res bei der Stadt gestellt werden. Eine rückwir-
kende Befreiung und damit verbundene Ge-
bührenermäßigung ist ausgeschlossen.

§ 4
Gebührenmaßstab
(1) Für die Abfallentsorgung der Stadt von einem
Grundstück werden eine Grund- und eine Ge-
fäßgebühr erhoben.
( 2 ) Die Grundgebühr für ein wohnlich genutztes
Grundstück bzw. Grundstücksteil richtet sich
nach der Zahl der auf dem Grundstück mit
Haupt- oder Nebenwohnsitz wohnenden Perso-
nen. Als Grundlage für die Berechnung der per-
sonenbezogenen Grundgebühr auf einem

Grundstück gilt die zum Stichtag des 30. Novem-
ber des Vorjahres registrierte Anzahl der Perso-
nen im Einwohnermelderegister der Stadt. Die
Stadt kann für ein wohnlich genutztes Grund-
stück, deren Personenzahl häufig wechselt, eine
Durchschnittsbelegung für den Veranlagungs-
zeitraum festlegen. Die Gefäßgebühr für ein
wohnlich genutztes Grundstück bzw. Grund-
stücksteil bestimmt sich gemäß § 8 Absatz 11 der
AbfwS für Hausmüll nach der Anzahl, der Art
und der Größe der Abfallbehälter und der Häu-
figkeit der Entleerungen bzw. der Anzahl der Ab-
fallsäcke. Die Gefäßgebühr für Bioabfall nach der
Anzahl der angeschlossenen Personen auf dem
Grundstück, wobei in der Regel ein Mindestvor-
haltvolumen von 5 Liter pro Woche und Einwoh-
ner bereitgestellt wird.
(3) Die Gefäßgebühr für hausmüllähnliche Abfäl-
le für ein betrieblich genutztes Grundstück bzw.
Grundstücksteil bestimmt sich:
a) aus der Grundgebühr nach dem Gefäßvolu-
men der Abfallbehälter als Literpreis pro Jahr
und
b) aus der Gefäßgebühr gemäß § 8 Absatz 11 der
AbfwS nach der Anzahl und der Größe der Ab-
fallbehälter, der Häufigkeit der Entleerungen
bzw. der Anzahl der Abfallsäcke.
(4) Bei einer gemeinsamen Nutzung eines Abfall-
gefäßes für den wohnlich und betrieblich genutz -
ten Teil eines Grundstückes wird eine Gesamt-
gebühr, bestehend aus der Grundgebühr für die
wohnenden Personen auf dem Grundstück
gemäß § 4 Abs. 2 und der Behältergebühr für das
benutzte Abfallbehältervolumen gemäß § 4 Abs.
3 dieser Satzung, erhoben. Die Benutzungsge-
bühr für eine wohnliche Abfallgemeinschaft
gemäß § 10 Abs. 7 Satz 2 AbfwS bestimmt sich
gemäß § 4  Abs. 2 dieser Satzung.
( 5 ) Bei der Selbstanlieferung von Abfällen be-
stimmt sich die Gebühr nach der Menge  und der
Art der Abfälle gemessen in Gewichtstonnen.

§ 5
Gebührensätze
(1) Die Gebührensätze für die Benutzung der öf-
fentlichen Abfallentsorgung der Stadt sind in der
Anlage dieser Satzung „Gebührensätze gemäß §
5 der Abfallgebührensatzung der Landeshaupt-
stadt Erfurt“ bestimmt. Die Anlage ist Bestandteil
der Satzung.
( 2 ) In der festgesetzten Grundgebühr unter
Punkt 1 der Anlage sind die Vorhaltekosten für
die Hausmüllentsorgung und anteilig folgende
Entsorgungsleistungen enthalten:
• die von der Stadt festgelegte zweimalige

Sperrmüll- und Schrottentsorgung von haus-
haltsüblichen Mengen, 

• die in der Regel grundstücksbezogene ge-
trennte Sammlung von Papier, Druckerzeug-
nissen, Pappe und Kartonagen,

• die zweimalige Sonderabfall-Kleinmengen-
sammlung von haushaltsüblichen Mengen
(durch eigene Anlieferung in den zugelasse-
nen Wertstoffhöfen oder durch Abgabe an den
bekannt gegebenen Stellplätzen des Schad-
stoffmobiles),

• die Elektro-/Elektronikschrottentsorgung
(durch Selbstanlieferung in den Wertstoffhö-
fen oder durch Abholung nach Anmeldung
von Großgeräten für Weiße Ware (Waschma-
schinen, Wäscheschleudern, Wäschetrockner 

(Fortsetzung auf Seite 12)

Neubekanntmachung der 
Satzung zur Erhebung von 

Benutzungsgebühren für die
öffentliche Abfallentsorgung in
der Landeshauptstadt Erfurt –

Abfallgebührensatzung 
(AbfGebEft) – 

vom 22. Dezember 2000
Aufgrund des Beschlusspunktes 04 des
Stadtrats-Beschlusses Nr. 226/2000 vom 15.
November 2000 wird nachstehend der Wort-
laut der Abfallgebührensatzung der Stadt Er-
furt vom 13. Mai 1997 (veröffentlicht im Amts-
blatt der Stadt Erfurt am 30. Mai 1997), wie er
sich aus der 
• Änderung der „Satzung zur Erhebung von

Benutzungsgebühren für die öffentliche
Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt
Erfurt – Abfallgebührensatzung (AbfGe-
bEft)“ vom 22. Dezember 2000 (veröffent-
licht im Amtsblatt der Stadt Erfurt am 29.
Dezember 2000)

ergibt, in der vom 1. Januar 2001 an gelten-
den Fassung bekannt gemacht.

Erfurt, den 22. Dezember 2000
Manfred Ruge

Oberbürgermeister
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Geschirrspüler) und für Braune Ware (Alt-
fernsehgeräte, Computer mit Drucker und
Monitor, Radioanlagen mit Lautsprecherbo-
xen, Videogeräte),

• die Haushaltskühlgeräteentsorgung (eigene
Anlieferung in den zugelassenen Wertstoffhö-
fen oder durch Abholung nach Anmeldung,

• die einmalige standplatzbezogene Weih-
nachtsbaumentsorgung von den Hausmüll-
standplätzen oder an den von der Stadt fest-
gelegten Sammelplätzen bzw. eigene Anliefe-
rung in den zugelassenen Wertstoffhöfen,

• die Grünabfallentsorgung durch Selbstanliefe-
rung an den von der Stadt festgelegten Sam-
melplätzen und in den Wertstoffhöfen.

(3) Die Erhebung der Gefäßgebühr für ein wohn-
lich genutztes Grundstück erfolgt gemäß § 8 Ab-
satz 11 AbwfS nach Punkt 2a der Anlage dieser
Satzung und richtet sich nach der Anzahl, dem
Volumen und dem gekennzeichneten Abholrhy-
thmus. Bei der getrennten Sammlung von Haus-
müll und Bioabfall auf Wohngrundstücken wird
die Gefäßgebühr für Hausmüll entsprechend
Punkt 2a und zusätzlich für Bioabfall entspre-
chend 2b der Anlage dieser Satzung berechnet.
(4) Die Benutzungsgebühren für ein betrieblich
genutztes Grundstück bzw. Grundstücksteil wer-
den unter Berücksichtigung der Grundgebühr
und der entsprechenden Ablagerungsgebühr mit
den Gebührensätzen für den jeweiligen Behälter
gemäß Punkt 4 der Anlage zur Satzung erhoben.
(5) Bei einer Entsorgung von Hausmüll von be-
trieblich genutzten Grundstücken werden die
Gebührensätze für den Transport und für die
Gestellung von Großbehältern ab 2,5 m3 im Um-
leer- bzw. Wechselverfahren gemäß Punkt 5 der
Anlage zuzüglich der Ablagerungsgebühr gemäß
Punkt 6 der Anlage zur Satzung erhoben.
( 6 ) Die Gebühren bei Selbstanlieferung auf der
Deponie der Stadt werden nach den in der Anla-
ge unter Punkt 6 festgelegten Gebührensätzen
erhoben.

§ 6
Erhebungszeitraum, 
Gebührenbescheid, Fälligkeit
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Gebührenschuldner werden durch Heran-
ziehungsbescheid durch die Stadt veranlagt. Die
Gebühr ist nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November eines jeden Jahres in
Höhe eines Viertels der Jahresgebühr fällig.
(3) Der Gebührenbescheid gilt für ein Jahr oder
bis ein Änderungsbescheid erteilt wird. Wird die
Abfallgebühr erstmals gefordert oder ergeht ein
Änderungsbescheid, wird die Gebühr zu dem im
Gebührenbescheid genannten Termin fällig,
frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntga-
be des Bescheides.
(4) Der Gebührenbescheid kann mit Bescheiden
anderer kommunaler Abgaben verbunden wer-
den. Falls eine Zusammenfassung mit der
Grundsteuer erfolgt, treten an die Stelle der in
Absatz 2 und 3 genannten Fälligkeitstermine die
der Grundsteuer.
(5) Bei der Selbstanlieferung von Abfällen wird
die Gebühr mit dem Entstehen der Ge-
bührenschuld fällig. Bei zusätzlichem Abfall un-
ter Verwendung von Restmüllsäcken wird die
Gebühr mit dem Erwerb fällig.
( 6 ) Die Stadt kann die Benutzung der Deponie
durch gewerbliche Abfallbeförderer oder regel-
mäßige Anlieferer von einer Vorauszahlung
gemäß in Absatz 2 genannten Fälligkeiten ab-
hängig machen.

§ 7
Gebührenerstattung
(1) Endet die Gebührenpflicht bei der Abfallent-
sorgung vor Ablauf der Zeit, für die die Gebühr
bereits entrichtet ist, so wird für jeden vollen Mo-

nat, der dem Ende der Benutzung folgt, nach
schriftlichem Antrag die anteilige Gebühr erstat-
tet.
(2) Kurzzeitige Betriebsstörungen während der
Entsorgungsleistung lassen die Gebührenpflicht
unberührt.

§ 8
In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Stadt Erfurt, frühestens
jedoch zum 01. Januar 2001, in Kraft.
Die in Anlage des § 5 genannten Gebührensätze
werden bis 31. Dezember 2001 in Deutsche Mark
(DM) und ab 1. Januar 2002 in EURO (EUR) erho-
ben.

* * *

Anlage
zur Abfallgebührensatzung
der Landeshauptstadt Erfurt

(AbfGebEft)

Gebührensätze gemäß § 5 der Abfall-
gebührensatzung  der Landeshauptstadt
Erfurt i.d.F. der Neubekanntmachung

vom 22. Dezember 2000

1. Die Grundgebühr beträgt:
1.1 für ein wohnlich genutztes Grundstück

bzw. Grundstücksteil je wohnende Person
und Jahr

Gebühr in DM EUR
42,00 21,47

1.2 für ein betrieblich genutztes Grundstück
bzw Grundstücksteil

a) bei wöchentlicher Abfuhr für das veran-
lagte Gefäßvolumen je Liter und Jahr
(Diese Grundgebühr ist in den festgeleg-
ten Gebührensätzen gem. Pkt. 4 bereits
enthalten.) 

Gebühr in DM EUR
0,73 0,37

b) bei unregelmäßiger Abfuhr für jeden Be-
trieb und Jahr bzw. bei zugelassener Mit-
benutzung eines gemeinsamen Abfallge-
fäßes

Gebühr in DM EUR
44,25 22,62

2. Die von der Anfallmenge abhängige Ge-
fäßgebühr beträgt für ein wohnlich ge-
nutztes Grundstück je Entleerung in DM:

a) für Hausmüll (einschl. Ablagerungsge-
bühr) 

Gefäßgröße                    Gebühr je Entleerung
in DM E U R

Abfallbehälter     60 l 3,10 1,59
Abfallbehälter     80 l 3,65 1,87
Abfallbehälter   120 l 5,10 2,61
Abfallbehälter   240 l 10,20 5,21
Abfallbehälter   660 l 28.00 14,32
Abfallbehälter 1100 l 46,30 23,67

b) für Bioabfall

Gebühr in DM EUR

je anschlusspflichtige wohnende Person 
und Jahr 8,50 4,35

3. Die Gebühr für die zum einmaligen Ge-
brauch bestimmten Abfallsäcke beträgt
für einen 70-Liter Abfallsack (einschl. Ab-

lagerungskosten)

Gebühr 
je Entleerung in DM EUR

4,00 2,05

4. Die von der Anfallmenge abhängige Ge-
fäßgebühr für hausmüllähnliche Abfälle
aus Betrieben berechnet sich entspre-
chend Punkt 2a und der Grundgebühr
entsprechend nach Punkt 1.2a bei regel-
mäßiger Abfuhr von hausmüllähnlichen
Abfällen aus Betrieben (incl. Ablagerungs-
gebühr)

Gefäßgröße Gebühr je Entleerung
in DM EUR

Abfallbehälter     60 l 3,95 2,02
Abfallbehälter     80 l 4,80 2,45
Abfallbehälter   120 l 6,80 3,48
Abfallbehälter   240 l 13,60 6,95
Abfallbehälter   660 l 37,30 19,07
Abfallbehälter 1100 l 61,75 31,57

5. Für eine Entleerung von Großabfallbehäl-
tern für anschlusspflichtige Leistungen
über 1,1 m3 bei Betrieben werden folgende
Gefäßgebühren erhoben. In dieser Ge-
bühr sind keine Zusatzleistungen gemäß §
5 Abs. 2 und keine Ablagerungsgebühr
gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung enthalten. 

a) Mulden im Umleerverfahren für anschluss-
pflichtige Leistungen bei wöchentlicher bzw.
14-tägiger Abfuhr

Gebühr je Entleerung für
Einsammeln/Transport 
incl. Gestellung u. Miete ohne 
Ablagerungsgebühr

Containergröße in DM EUR
Mulde  2,5 m3 45,00 23,01
Mulde  5,5 m3 92,00 47,04
Mulde  7,0 m3 105,00 53,69

Für eine nicht regelmäßige wöchentliche
oder mindestens vierzehntägige Entsor-
gung wird je Entleerung zusätzlich folgen-
de Mietgebühr erhoben:

Containergröße                Miete je Monat
in DM EUR

Mulde 2,5 bis 7,0 m3 75,00 38,35

b) Presscontainer im Wechselverfahren für
anschlusspflichtige Leistung

Gebühr je Entleerung (incl. Gestellung, 
ohne Miete und ohne Ablagerungsgebühr)

Container g r ö ß e in DM E U R
Presscontainer   6,0 m3 1 5 2 , 0 0 7 7 , 7 2
Presscontainer   8,0 m3 1 6 6 , 0 0 8 4 , 8 7
Presscontainer 10,0 m3 1 7 0 , 0 0 8 6 , 9 2
Presscontainer 20,0 m3 2 6 3 , 0 0 1 3 4 , 4 7

Mietgebühr je Presscontainer

Grundmiete pro Monat
Container g r ö ß e in DM E U R
Presscontainer   6,0 m3 3 8 6 , 0 0 1 9 7 , 3 6
Presscontainer   8,0 m3 4 5 8 , 0 0 2 3 4 , 1 7
Presscontainer 10,0 m3 5 1 2 , 0 0 2 6 1 , 7 8
Presscontainer 20,0 m3 6 7 7 , 0 0 3 4 6 , 1 5

Sonderausstattungen und zusätzliche
Aufwendungen sind in den Gebühren die-
ser Satzung nicht enthalten und sind zu-
sätzlich zu vereinbaren.

c) Mulden im Wechselverfahren für an-
schlusspflichtige Leistungen bei wöchent-
licher bzw. 14-tägiger Abfuhr

(Fortsetzung auf Seite 13)
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Gebühr je Entleerung
(für Einsammeln/Transport incl. Gestellung und
Miete und ohne Ablagerungsgebühr)

Container g r ö ß e in DM E U R
Mulde   2,5 m3 90,00 46,02
Mulde   5,5 m3 145,50 74,39
Mulde   7,0 m3 158,00 80,78
Mulde 10,0 m3 176,00 89,99

Für eine nicht regelmäßige wöchentliche oder
mindestens vierzehntägige Entsorgung wird je
Entleerung zusätzlich folgende Mietgebühr erho-
ben:

Miete je Monat
Container g r ö ß e in DM E U R
Mulde 2,5 m3 46,00 23,52
Mulde 5,5 m3 bis 10,0 m3 75,00 38,35

6. Gebühren zur Anlieferung zur Abfallent-
sorgungsanlage Deponie Erfurt-Schwer-
born

(1) Für die Entsorgung der zur Endablage-
rung gemäß Abfallwirtschaftssatzung be-
stimmten Abfälle aus dem Stadtgebiet der
Landeshauptstadt Erfurt beträgt die Ge-
bühr je Tonne für 

in DM E U R
a) gemischte Siedlungsabfälle

(200301 Hausmüll, 200301 
Sortierreste aus Sortieranlagen, 
200301 Sperrmüll, 
200301 Wachskehr-
Späne) 103,00 52,66

b) Straßenreinigungsabfälle (200303)
103,00 52,66

c) Industrie- und Gewerbeabfälle, 
produktionsspezifische Abfälle

125,00 63,91

(010303, 010399, 010401, 010402, 010403,

010404, 010405, 010406, 010504, 020103,
020104, 020106, 020202, 020203, 020301,
020303, 020304, 020401, 020402, 020601,
020702, 020704, 030306, 030307, 030399,
040101, 040107, 040108, 040109, 040199,
040201, 040202, 040203, 040208, 040209,
040210, 060301, 060401, 060401, 060499,
061303, 070108, 070208, 070299, 070599,
070608, 080105, 080202, 080404, 090107,
090108, 100105, 100112, 100202, 100202,
100203, 100205, 100206, 100301, 100302,
100306, 100901, 100902, 100903, 101001,
101002, 101099, 101201, 101203, 101207,
101299, 101303, 101304, 101308, 101399,
110203, 120102, 120105, 120112, 120201,
120202, 150201, 170103, 170104, 170302,
170303, 170408, 170502, 180103, 180104,
180203, 190902, 190903, 190905, 190906,
200101, 200108, 200302)

d) Asche und Schlacken aus 
Großfeuerungsanlagen (100101, 100102,
190101) 103,00 52,66

e) Schlämme aus der Behandlung von 
kommunalem Abwasser TS > 35% 
(190801, 190802, 190805, 190901)

103,00 52,66

f) Verpackungsabfälle, nicht verwertbar 
(150101, 150102, 150103, 150106)

200,00 102,26

g) Bau- und Abbruchabfälle, verunreinigt 
ohne Kontamination und nicht 
recyclingfähig (nach Einzelzulassung
durch die zuständige Behörde) 
(170101, 170102, 170301, 170701, 200202)

150,00 76,69

h) Glasfaserabfall, Asbestabfälle
(101103, 160206, 170105)

170,00 86,92

i) zugelassene besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle 
(nach Einzelzulassung durch 

die zuständige Behörde)
(170199, 170299D1, 170501D1, 170599D1)

500,00 255,65

j) Kunststoffabfälle; nicht verwertbar 
(170203, 170602) 150,00 76,69

k) Glasabfälle, nicht verwertbar (101102,
170202) 150,00 76,69

l) Holzabfälle, nicht verwertbar
(030101, 030102, 030103, 170201)

200,00 102,26

(2) Für die Entsorgung der zur Endablage-
rung bestimmten anschlusspflichtigen Ab-
fälle in Kleinmengen aus Haushalten
(außer Hausmüll), die vom Abfallbesitzer
oder dessen Beauftragten auf den Klein-
anlieferplatz der Deponie Erfurt-Schwer-
born angeliefert werden, beträgt der Ge-
bührensatz:

in DM E U R
bis   50 kg pro 
Anlieferung 10,00 5,11
bis 100 kg pro 
Anlieferung 20,00 10,23
bis 200 kg pro 
Anlieferung 30,00 15,34

(3) Fällt die Wiegeeinrichtung auf der Abfall-
entsorgungsanlage vorübergehend aus,
wird für die Berechnung der Gebühr die
zulässige Nutzlast des Fahrzeuges zu-
grunde gelegt, es sei denn, der Anlieferer
weist ein geringeres tatsächliches Ladege-
wicht nach.

(4) Werden mehrere der unter Absatz 1 ge-
nannten Abfallarten gemischt angeliefert,
bestimmt sich die Gebühr nach dem höch-
sten Gebührensatz.

(5) Für die Zwischenlagerung von nicht zur
Deponierung zugelassenen Abfällen wird
für die Sicherstellung und Aufbewahrung
der Abfälle eine Tagesgebühr von 10,00
D M / m2 (5,11 EUR/m 2) genutzter Stell-
fläche erhoben.

Anlage – Satzung zur 1. Änderung der „Satzung
über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung
von Abfällen in der Stadt Erfurt – Abfallwirtschafts-

satzung – (AbfwS)“ vom 22. Dezember 2000
Aufgrund der §§ 19 und 20
der Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer
Kommunalordnung) – Thür-
KO – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.
April 1998 (GVBl. S. 73), zu-
letzt geändert durch Gesetz
vom 18. Juli 2000 (GVBl. Nr.
7, S. 177), des § 4 Abs.1 des
Thüringer Abfallwirt-
schafts- und Altlastengeset-
zes – ThAbfAG – in der Fas-
sung der Neubekanntma-
chung vom 15.Juni 1999
(GVBl. S. 385) und in Aus-
führung des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes
– KrW-/AbfG – vom 27.Sep-
tember 1994 (BGBl.  I S.
2705), zuletzt  geändert
durch Gesetz vom 3. Mai
2000 (BGBl. I S. 632) hat der
Stadtrat der Landeshaupt-
stadt Erfurt in der Sitzung
am 20. Dezember 2000 die
folgende Satzung zur 1. Än-
derung der Abfallwirt-

schaftssatzung der Stadt Er-
furt beschlossen:

1. § 3 wird wie folgt geän-
dert:
a) Absatz 2 Nr. 1 erhält fol-
gende Fassung:
„1. Hausmüll und haus-
müllähnliche Abfälle – alle
in privaten Haushaltungen
und alle in Gewerbe-,
Dienstleistungs-, und Indus-
triebetrieben, nichtgewerb-
lichen Betrieben, öffentli-
chen Einrichtungen und
dem Gesundheitswesen an-
fallenden festen Abfälle zur
Beseitigung, die in den zu-
gelassenen Abfallbehältern
regelmäßig gesammelt und
der ordnungsgemäßen Ent-
sorgung zugeführt werden;
in Bereichen, in denen die
Straßenreinigung von den
Anschlusspflichtigen durch-
geführt wird, ist Straßen-
kehricht Bestandteil des
Hausmülls bzw. des haus-

müllähnlichen Abfalls.“
b) Absatz 4 Nr. 3 erhält fol-
gende Fassung:
„3 . Schrott, Elektro- und
Elektronikschrott, soweit es
sich nicht um Kleinmengen
aus privaten Haushaltungen
oder Kleinmengen aus an-
deren Herkunftsbereichen
handelt.“
c) Absatz 4 Nr. 7 erhält fol-
gende Fassung:
„7. Sonderabfälle im Sinne
des § 5 Abs. 1 ThAbfAG mit
Ausnahme der Einsamm-
lungs- und Beförderungs-
pflicht von Kleinmengen im
Sinne von § 5 Abs. 4 ThAb-
fAG (vgl.  § 3 Abs. 3 Nr. 1
AbfwS).“
d) Absatz 5 Nr. 1 erhält fol-
gende Fassung:
„1. Abfälle zur Beseitigung
aus anderen Herkunftsbe-
reichen als privaten Haus-
haltungen, die nicht Son-

(Fortsetzung auf Seite 14)

Beschluss Nr. 266/2000 
vom 20. Dezember 2000

Satzung zur Änderung der Satzung
über die Vermeidung, Verwertung
und Entsorgung von Abfällen in der

Stadt Erfurt – Abfallwirtschafts-
satzung (AbfwS)

Genaue Fassung:
01 Die in der Anlage beigefügte „Satzung zur Änderung
der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und
Entsorgung von Abfällen in der Stadt Erfurt – Abfall-
wirtschaftssatzung (AbfwS)“ wird bestätigt.
0 2 Die Satzung gemäß Beschlusspunkt 01 ist gemäß §
21 Abs. 3 Satz 1 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde,
dem Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, vorzu-
legen.
03 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, beim Lan-
desverwaltungsamt um vorzeitige Bekanntmachung
gem. § 21 Abs. 3 Satz 3 zu ersuchen.
04 Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den Wort-
laut der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Erfurt in
der vom In-Kraft-Treten dieser Änderungssatzung an
geltenden Fassung ebenfalls im Amtsblatt der Stadt Er-
furt bekannt zu machen.
05 In der Ratssitzung im April 2001 legt die Verwaltung
dem Stadtrat einen Bericht über die Inanspruchnahme
der einzelnen Entleerungszyklen für den Zeitraum
I/2001 vor.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister
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derabfälle im Sinne des § 5
ThAbfAG sind und wegen
ihrer Art oder Menge nicht
mit den in Haushaltungen
anfallenden Abfällen einge-
sammelt und befördert wer-
den können.“
e) Absatz 7 Satz 1 erhält fol-
gende Fassung:
„(7) Soweit Abfälle vom Ein-
sammeln und Befördern
ausgeschlossen sind, dürfen
sie vom Besitzer ohne be-
sondere Vereinbarung mit
der Stadt weder in die zuge-
lassenen Abfallbehälter
gemäß § 8 Abs. 3 AbfwS
noch in die öffentlich aufge-
stellten und speziell ge-
kennzeichneten Sammel-
behälter für verwertbare
Abfälle verbracht werden.“

2. § 4 wird wie folgt geän-
dert:
a) Im Absatz 1 wird der letz-
te Satz gestrichen.
b) Absatz 3 erhält folgende
Fassung:
„ (3) Die Eigentümer und die
sonstigen zum Besitz eines
Grundstücks Berechtigten
(Mieter, Pächter) sind ver-
pflichtet, die auf den
Grundstücken anfallenden
Abfäl le zur Beseitigung
(Hausmüll, hausmüllähnli-
che Abfälle) in die dafür von
der Stadt zugelassenen Ab-
fallbehälter zu füllen.“
c) Absatz 4 wird aufgehoben
und der bisherige Absatz 3
wird Absatz 4.
d) Absatz 6 wird aufgehoben
und der bisherige Absatz 7
wird Absatz 6.
e) Absatz 8 wird aufgeho-
ben.

3. § 6 Absatz 5 erhält fo l-
gende Fassung:
„ (5) Für alle Abfälle, die
entsprechend den Bestim-
mungen dieser Satzung auf
der Deponie Erfurt-Schwer-
born entsorgt werden, wird
die Zulässigkeit der Entsor-
gung mittels durch die
Stadt bestätigter Entsor-
gungsnachweise (VN) oder
S a m m e l e n t s o r g u n g s n a c h-
weise (VS) festgestellt. Die
Nachweisführung jeder An-
l ieferung hat über einen
ordnungsgemäß ausgefüll-
ten Übernahmeschein zu
erfolgen. Näheres regelt die
D e p o n i e b e n u t z u n g s s a t z u n g
in der jeweils gültigen Fas-
sung. Bei fehlenden oder
unrichtigen Erklärungen ist
der Deponiebetreiber be-
rechtigt, die Annahme des
Abfalls abzulehnen.“

4. § 7 wird wie folgt geän-
dert:
a ) Absatz 3 erhält folgende
Fassung:
„ (3) Getrennt zu sammeln
und zu entsorgen sind:
1. Flaschen und andere

Glasbehältnisse (Abs. 4)

2. Papier, Druckerzeugnis-
se sowie Pappe und Kar-
tonagen (Abs. 5)

3. Gebrauchte Verkaufsver-
packungen (Abs. 6)

4. Bioabfälle aus privaten
Haushaltungen (Abs. 7)

5. Küchen- und Kantinen-
abfälle aus dem Gewerbe
(Abs.8)

6. Grünabfälle aus privaten
Haushaltungen (Abs.9).“

b) Absatz 4 erhält folgende
Fassung:
„(4 ) Flaschen und andere
Glasbehältnisse sind nach
Farben getrennt und frei
von artfremden Stoffen (ins-
besondere Verschlusskap-
pen) über das vorhandene
Bringsystem (im Stadtgebiet
öffentlich aufgestellte und
speziell gekennzeichnete
Sammelbehälter für Glas
oder Wertstoffhöfe) der Ver-
wertung zuzuführen.“
c ) Folgende Absätze 5 bis 10
werden angefügt:
„(5) Nicht verunreinigtes Pa-
pier, Druckerzeugnisse,
Pappe und Kartonagen sind
über das vorhandene Bring-
system (im Stadtgebiet öf-
fentlich aufgestell te und
speziell gekennzeichnete
Sammelbehälter für Papier
oder Wertstoffhöfe) bzw.
über das schrittweise bis
zum Jahr 2002 eingeführte
Holsystem (120 l-/240 l-/1100
l-blau gekennzeichnete
Behälter) der Verwertung
zuzuführen. Die  Ein-
führungsetappen für das
Holsystem gibt die Stadt
rechtzeitig ortsüblich be-
kannt.
( 6 ) Gebrauchte Verkaufs-
verpackungen (Kunststoff-
verpackungen, Verbundver-
packungen, Dosen aus
Weißblech und Aluminium)
sind im sauberen Zustand
(ohne Inhaltsreste) über das
vorhandene Holsystem (120-
l/240-l-gelbe-Tonne, gelber
Sack) bzw. das Bringsystem
(im gesamten Stadtgebiet
aufgestellte und speziell ge-
kennzeichnete Sammel-
behälter für Leichtver-
packungen oder Wertstoff-
höfe) der Verwertung zuzu-
führen.
(7) Bioabfälle aus privaten
Haushaltungen sind
grundsätzlich zu verwerten.
Soweit eine ordnungs-
gemäße Eigenkompostie-
rung nicht durchgeführt
wird, erfolgt die getrennte
Sammlung der Bioabfälle
im Holsystem über die Bio-
abfallbehälter (vgl. § 14
AbfwS).
(8) Die Küchen- und Kanti-
nenabfälle aus dem gewerb-
lichen gastronomischen Be-
reich und öffentlichen Ein-
richtungen sind getrennt
vom hausmüllähnlichen Ab-
fall zu sammeln und der
ordnungsgemäßen Verwer-
tung in einer genehmigten
Anlage zuzuführen. Die Be-

seitigung dieser Abfälle auf
der Deponie Erfurt-Schwer-
born ist untersagt.
( 9 ) Grünabfälle aus privaten
Haushaltungen sind ge-
trennt zu sammeln, sofern
eine Eigenkompostierung
nicht durchgeführt wird.
Neben den Bioabfallbehäl-
tern stellt die Stadt dafür in
Wohngebieten mit hohem
Grünflächenanteil von April
bis November Grüncontai-
ner bereit, die in der Regel
wöchentlich entsorgt wer-
den. In dem Zeitraum, in
dem keine Grüncontainer
zur Verfügung stehen (De-
zember bis März), dürfen an
diesen Standorten keine
Grünabfälle abgelagert wer-
den. Grünabfälle können
aber ganzjährig auf den
Wertstoffhöfen oder direkt
an der Kompostieranlage
abgegeben werden. Die
W e i h n a c h t s b a u m e n t s o r -
gung erfolgt in der Regel an
den Übernahmeplätzen der
Abfallbehälter für Hausmüll
an 2 Entsorgungsterminen
zu Jahresbeginn. Die Termi-
ne werden ortsüblich be-
kannt gegeben. Das Ver-
brennen von pflanzlichen
Abfällen außerhalb dafür
zugelassener Anlagen ist
grundsätzl ich verboten.
Ausnahmen regelt die
Thüringer Verordnung über
die Entsorgung von pflanzli-
chen Abfällen (Pflanzenab-
fall-Verordnung) vom 2.
März 1993 (GVBl. 1993, S.
232), zuletzt geändert am 9.
März 1999 (GVBl.  1999,
S.240).
( 1 0 ) Weitere verwertbare
Abfälle von Grundstücken,
die an die öffentliche Abfal-
lentsorgung angeschlossen
sind, wie Metalle, Kunststof-
fe, alte Haushaltskleingerä-
te, kleine Elektro- und Elek-
tronikaltgeräte (z.B. Radi-
os/Kofferradios, Kaffeema-
schinen, Toaster, Fön, Bü-
geleisen, Mikrowellen u.ä.)
und Altreifen können in
haushaltsüblichen Mengen
in den Wertstoffhöfen abge-
geben werden. Haushalts-
kühlgeräte, Weiße Ware
(z.B. Waschmaschinen, Wä-
scheschleudern, Wäsche-
trockner, Geschirrspüler)
und Braune Ware (z.B. Alt-
fernsehgeräte einschl. Vi-
deogeräte, Computer mit
Monitor und Drucker, große
Radioanlagen mit Lautspre-
cherboxen) werden nach
Anmeldung über den beauf-
tragten Drit ten abgeholt
(vgl. auch Abfallge-
bührensatzung) oder kön-
nen auch auf den Wertstoff-
höfen abgegeben werden.“

5. § 8 wird wie folgt geän-
dert:
a) nach Absatz 3 Buchstabe l
wird folgendes angefügt:
„Für die Entsorgung von Pa-
pier, Pappe, Kartonagen im

Holsystem müssen folgende
Behälter benutzt werden:
Papierbehälter (blaue
Kennzeichnung) mit   120 l
Fassungsvermögen
Papierbehälter (blaue
Kennzeichnung) mit   240 l
Fassungsvermögen
Papierbehälter (blaue
Kennzeichnung) mit 1100 l
Fassungsvermögen“
b) im vorletzten Satz  von
Absatz 3 werden folgende
Worte gestrichen: 
„ für Hausmüll und Bioab-
fall“
c ) Absatz 4 erhält folgende
Fassung:
„(4) Die Stadt legt die Kenn-
zeichnung der Abfallbehäl-
ter und Abfallsäcke fest
(z.B. Ident-System (Barco-
de-Aufkleber), Benutzungs-
hinweise). Die Kennzeich-
nungen dürfen nicht ent-
fernt oder verändert und
die  gekennzeichneten
Behälter nicht vertauscht
werden.“
d ) Absatz 6 erhält folgende
Fassung:
„(6) Wenn wegen der Lage
des Grundstückes oder des
Betriebes nur unzureichen-
de Zufahrtsmöglichkeiten
vorhanden sind bzw. die Ab-
fuhr vom Grundstück oder
Betrieb nicht möglich ist,
hat der Anschlusspflichtige
die Abfallbehälter und/oder
Abfallsäcke auf eigene Kos-
ten an dem von der Stadt
festgelegten Übernahme-
platz (vgl. § 9 Abs. 2 AbfwS)
bereitzustellen.“
e ) Absatz 7 erhält folgende
Fassung:
„(7) Die Entleerung der Ab-
fallbehälter für Hausmüll
erfolgt in der Regel 14-tägig
mindestens jedoch 4-
wöchentlich grundsätzlich
in Gebieten mit Wohnbe-
bauung werktags in der Zeit
von 6.00 bis 21.00 Uhr. Die
Abfuhrtage gibt die Stadt
ortsüblich bekannt. Die Ab-
fallbehälter und -säcke
müssen am Abfuhrtag bis
6.00 Uhr, frühestens jedoch
am Vorabend, bereitgestellt
werden.“
f ) Absatz 8 erhält folgende
Fassung:
„(8) Das Entleerungsinter-
vall für die Abfallbehälter
für Hausmüll (graue Tonne),
für die  Bioabfallbehälter
(braune Tonne) und die Ge-
fäße für gebrauchte Ver-
kaufsverpackungen im Hol-
system (gelber Sack, gelbe
Tonne) beträgt grundsätz-
lich 14 Tage. Im Zeitraum
vom 01. April bis 30. Novem-
ber beträgt das  Entlee-
rungsintervall für die Bioab-
fallbehälter grundsätzlich 7
Tage. Die grundstückszuge-
ordneten Papierbehälter
(blau gekennzeichnet) im
Holsystem werden grund-
sätzlich 4-wöchentlich ent-
sorgt. Abweichungen vom
Entleerungsintervall kön-

nen durch den Abfallerzeu-
ger beantragt werden.“
g ) Absatz 11 erhält folgende
Fassung:
„(11) Die Stadt bestimmt An-
zahl und Größe der Abfall-
behälter gemäß § 8 Abs.3
AbfwS sowie deren Abfuhr-
häufigkeit zur regelmäßi-
gen Abfallentsorgung von
Wohngrundstücken nach
dem tatsächlich erforderli-
chen Behältervolumen. Das
Mindestvorhaltvolumen für
Hausmüll beträgt 20 l pro
Person und Woche. Bei Ei-
genkompostierung der Bio-
abfälle oder Nutzung der
Bioabfallbehälter kann das
Mindestvorhaltvolumen für
Hausmüll auf 15 l pro Per-
son und Woche reduziert
werden. Für eine zusätzli-
che Entsorgung von Wohn-
grundstücken können ge-
mäß § 8 Abs.3 Buchstabe h
AbfwS gekennzeichnete Ab-
fallsäcke erworben werden.
Für betrieblich genutzte
Grundstücke, durch öffent-
liche Einrichtungen genutz-
te Grundstücke und Saison-
betriebe wird das benötigte
Behältervolumen für haus-
müllähnliche Abfälle von
der Stadt nach der tatsäch-
lich anfallenden Menge Ab-
fall festgelegt, wobei das
Mindestvorhaltvolumen 60 l
pro Betrieb bzw. Einrich-
tung und Woche beträgt. Bei
betrieblichen Grund-
stücken, bei denen auf An-
trag die Entsorgung über
Großgefäße (Mulden, Pres-
scontainer) erfolgt, ist auch
eine unregelmäßige Entsor-
gung des hausmüllähnli-
chen Abfalls möglich.“
h ) im Absatz 12 wird der
letzte Satz wie folgt geän-
dert: 
„Nicht mehr benötigte Ab-
fallbehälter werden bei be-
gründetem Antrag nach
Entscheidung der Stadt und
entsprechender Nachweis-
führung eingezogen.“
i ) Folgender Absatz 13 wird
angefügt:
„(13) Die zum einmaligen
Gebrauch bestimmten und
für die zusätzliche Abfall-
entsorgung bzw. im Einzel-
fall nach Entscheidung der
Stadt für die regelmäßige
Abfallentsorgung zugelas-
senen Abfallsäcke gemäß §
8 Abs.3 Buchstabe h AbfwS
sind auf dem Übernahme-
platz entsprechend § 9
Abs.2 AbfwS zur Abholung
bereitzustellen. Es werden
nur die von der Stadt spezi-
ell für die Entsorgung her-
ausgegebenen Abfallsäcke
mit Kennzeichnung ent-
sorgt, soweit sie zugebun-
den und unbeschädigt sind.
Die aufgedruckten Verwen-
dungsvorschriften sind zu
beachten.“

(Fortsetzung auf Seite 15)
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6. § 9 wird wie folgt geän-
dert:
a) Absatz 1 Satz 2 erhält fol-
gende Fassung:
„Dabei sind die Bestimmun-
gen des § 44 der Thüringer
Bauordnung (ThürBO) vom
3. Juni 1994 (GVBl. S. 553)
sowie weitere für die Ge-
staltung der Standplätze
maßgebliche Rechtsgrund-
lagen der Stadt Erfurt (Ge-
staltungssatzungen) einzu-
halten.“
b) Absatz 2 erhält folgende
Fassung:
„(2) Die Abfallbehälter sind
zum Zwecke der Entleerung
vom Anschlusspflichtigen
am Entsorgungstag auf dem
Übernahmeplatz bereitzu-
stellen und nach der Entlee-
rung auf den Standplatz
gemäß Abs. 1 zurückzuneh-
men. Soweit die Stadt keine
anderweitigen Festlegun-
gen getroffen hat, ist Über-
nahmeplatz  der Gehweg
vor dem anschlusspflichti-
gen Grundstück bzw. bei
Einhaltung der Bedingun-
gen des Abs. 4 der Behälter-
Standplatz. Für Grund-
stücke, die wegen ihrer La-
ge nicht direkt anfahrbar
sind, legt die Stadt einen
Übernahmeplatz fest (vgl. §
8 Abs.6 AbfwS).“
c) Absatz 4 erhält folgende
Fassung:
„(4) Wenn der Standplatz
der Abfallbehälter frei zu-
gänglich, der Transportweg
vom Standplatz zu den Ent-
sorgungsfahrzeugen ausrei-
chend befestigt, eben und
ausreichend breit ist und 10
m nicht überschreitet, sind
Standplatz und Übernah-
meplatz identisch.“
d ) Folgender Absatz 5 wird
angefügt:
„(5)  Nach der Entleerung
werden die Abfallbehälter
durch den Entsorger wieder
auf den Übernahmeplatz
zurückgestellt.“
7. § 10 wird wie folgt geän-

dert:
a) Absatz 6 Satz 3 erhält fol-
gende Fassung:
„Für Schäden an den Abfall-
behältern und an den Kenn-
zeichnungen der Behälter,
die durch unsachgemäßen
Umgang entstanden sind,
haftet der Anschlusspflichti-
ge.“
b ) im Absatz 8 Satz 1 wird
das Wort „Krankenhäusern“
gestrichen und die Worte
„wie Hausmüll“ durch die
Worte „zusammen mit
Hausmüll“ ersetzt,
c ) im Absatz 8 unter Nr. 1
und Nr. 2 wird jeweils das
Wort „Restmüllgefäße“
durch die Worte „für Haus-
müll zugelassenen Abfall-
behälter“ ersetzt.
d ) im Absatz 8 Satz 2 wird
nach dem Wort „ Tätowier-
studios“ ein Komma gesetzt
und die Worte „in Suchtbe-
ratungsstellen“ werden ein-
gefügt.
8. § 11 wird wie folgt geän-
dert:
a) Die Überschrift erhält fol-
gende Fassung:
„Eigentumsübergang“
b ) Absatz 1 erhält folgende
Fassung:
„(1) Die Abfälle gehen in das
Eigentum der Stadt Erfurt
über, sobald sie auf die Ent-
sorgungsfahrzeuge verla-
den oder auf der Entsor-
gungsanlage der Stadt an-
genommen worden sind.“
c ) Absatz 2 erhält folgende
Fassung:
„(2) Die Stadt ist nicht ver-
pflichtet, im Abfall nach
verlorenen Gegenständen
suchen zu lassen.“
d ) Absatz 3 erhält folgende
Fassung:
„(3) Unbefugten ist nicht ge-
stattet, angefallene Abfälle
zu durchsuchen oder sich in
deren Besitz zu bringen.“
9. § 12 wird wie folgt geän-
dert:
a ) Absatz 3 erhält folgende
Fassung:
„(3) Sperrmüll darf nur
durch die Anschlusspflichti-

gen der Straßen, in denen
jeweils die Sammlung
durch Handzettel angekün-
digt ist und nur zum dort
genannten Termin unter
Beachtung der im Abs. 2 ge-
troffenen Festlegungen be-
reitgestellt werden.“
b) im Absatz 4 Satz 2 wer-
den die Worte „gegen den
Willen“ durch die Worte
„ohne Zustimmung“ ersetzt.
c ) Folgender Absatz 5 wird
angefügt: 
„(5) Während der Sperr-
müll-Straßensammlung ist
in dem jeweiligen Gebiet
die Durchführung von gem-
einnützigen oder gewerbli-
chen Wertstoffsammlungen
nicht erlaubt.“
10. § 14 wird wie folgt geän-
dert:
a) Absatz 1 erhält folgende
Fassung:
„(1) Die Bioabfallsammlung
wird im Holsystem durchge-
führt. Die Abfuhr erfolgt im
Zeitraum vom 1. April bis
30. November grundsätzlich
wöchentlich, ansonsten 14-
tägig. Für die Entsorgung
von Bioabfällen stehen die
Behälter gemäß § 8 Abs 3
Buchstabe i-l AbfwS (Bioab-
fallbehälter) zur Verfügung.
Sie sind ausschließlich für
die unter Abs.3 aufgeführ-
ten Abfälle zu benutzen.“
b) Absatz 2 erhält folgende
Fassung:
„(2) Die Behälter werden
durch den Entsorger gerei-
nigt.“
c) im Absatz 3 werden 
• im Eingangssatz das

Wort „Biotonne“ durch
„Bioabfallbehälter“ und 

• in der Auflistung die
Worte „Küchenkrepp,
Einwickel- und Knüllpa-
pier in Kleinmengen
(kein Glanzpapier)“
durch die Worte „Papier
zum Einwickeln der Bio-
abfälle (kein Glanzpa-
pier), kompost ierbare
Bioabfallbeutel“ ersetzt.

d) Absatz 4 erhält folgende
Fassung:

„(4) Für die Bioabfallbehäl-
ter gelten die Bestimmun-
gen dieser Satzung hin-
sichtlich Anschluss- und Be-
nutzungszwang (vgl . § 4
AbfwS). Eine Befreiung vom
Anschluss-  und Benut-
zungszwang an die Bioab-
fallbehälter gemäß § 4 Abs.
5 AbfwS wird auf schriftli-
chen Antrag von der Stadt
erteilt, wenn der gesamte
auf dem anschlusspflichti-
gen Grundstück anfallende
Bioabfall (mit Ausnahme
von rohen und gekochten
tierischen Abfällen) auf
Dauer an Ort und Stelle
kompostiert und nachweis-
lich nicht dem Hausmüll zu-
geführt wird (Anerkennung
als Eigenkompostierer).“
11. § 15 wird wie folgt geän-
dert:
a) Absatz 2 Satz 1 erhält fol-
gende Fassung:
„(2) Die in privaten Haushal-
tungen und in kleinen Men-
gen in Gewerbe- und
D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e n
anfallenden Sonderabfälle
( S o n d e r a b f a l l - K l e i n m e n g e n
gemäß § 5 Abs. 4 ThAbfAG)
sind der Stadt zum Einsam-
meln und zum Transport
getrennt zu überlassen.“
b ) Absatz 3 erhält folgende
Fassung:
„(3) Sonderabfälle, soweit es
sich nicht um Kleinmengen
im Sinne des § 5 Abs. 4 Th-
AbfAG handelt, sind von de-
ren Besitzer gemäß § 31 Th-
AbfAG dem Träger der Son-
derabfallentsorgung zu
überlassen.“
12.§ 19 wird wie folgt geän-
dert:
a) im Absatz 1 wird die Ver-
weisung „§ 29 Abs. 1 Nr. 8
ThAbfAG“ durch die Ver-
weisung „§ 29 Abs. 1 Nr. 7
ThAbfAG“ ersetzt.
b ) Absatz 1 Nr. 1 erhält fol-
gende Fassung:
„1. entgegen § 3 Abs. 7 vom
Einsammeln und Befördern
ausgeschlossene Abfälle in
die zugelassenen Abfall-
behälter gemäß § 8 Abs. 3

AbfwS oder in die öffentlich
aufgestellten und speziell
gekennzeichneten Sammel-
behälter für verwertbare
Abfälle verbringt,“
c) hinzuzufügen ist ein neu-
er Punkt 13:
„13. gegen § 12 Absatz 5 ver-
stößt.“
13. § 20 wird wie folgt geän-
dert:
a) Die Überschrift erhält fol-
gende Fassung:
„In-Kraft-Treten“
b) Der § 20 erhält folgende
Fassung:
„Diese Satzung tritt einen
Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der
Stadt Erfurt, frühestens je-
doch am 01.Januar 2001, in
Kraft.“

* * *

Die vorstehende Satzung
wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Das Landes-
verwaltungsamt hat den
Eingang der Satzung mit
Schreiben vom 21. Dezem-
ber 2000 bestätigt (§ 21 Abs.
3 Satz 2 ThürKO) und die
vorzeitige Bekanntmachung
genehmigt (§ 21 Abs. 3 Satz
3 ThürKO). Der öffentlichen
Bekanntmachung entge-
genstehende Erklärungen
hat die Aufsichtsbehörde
nicht abgegeben.
Gemäß § 21 (4) ThürKO ist
die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschrif-
ten, die in der Thüringer
Kommunalordnung enthal-
ten oder aufgrund dieses
Gesetzes erlassen sind, un-
beachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres nach
Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Stadt
Erfurt unter Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Erfurt,
den 22. Dezember 2000

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

§ 1
Aufgabenstellung
(1) Abfälle im Sinne dieser
Satzung sind alle bewegli-
chen Sachen, die unter die
in Anhang I zum KrW/AbfG
aufgeführten Gruppen fal-
len und deren sich der Be-
sitzer entledigt, entledigen
will oder entledigen muss.
Abfälle zur Verwertung sind
Abfälle, die verwertet wer-
den. Abfälle, die nicht ver-
wertet werden, sind Abfälle
zur Beseitigung.
( 2 ) Die Stadt Erfurt betreibt
die Abfallwirtschaft im
Stadtgebiet nach Maßgabe

der Gesetze und dieser Sat-
zung als öffentliche Einrich-
tung. Diese bildet eine
rechtliche, wirtschaftliche
und organisatorische Ein-
heit. Sie wird bei der Ver-
meidung von Abfällen un-
terstützend tätig.
( 3 ) Abfälle, die im Geltungs-
bereich dieser Satzung an-
fallen, sind so zu entsorgen,
dass das Wohl der Allge-
meinheit gewahrt wird und
die Erfordernisse des Um-
weltschutzes gewährleistet
werden.
(4) Im Rahmen der Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft

nimmt die Stadt folgende
Aufgaben wahr:
1. Förderung der Abfallver-

meidung durch bürger-
nahe Aufklärungsarbeit
und Einflussnahme auf
die Herstellung abfallar-
mer Produkte und Lei-
stungen,

2. Abfallverwertung durch
Erfassung von verwertba-
ren Abfällen und deren
Zurückführung in den
Stoffkreislauf,

(Fortsetzung auf Seite 16)

Neubekanntmachung der Satzung über
die Vermeidung, Verwertung und 

sonstige Entsorgung von Abfällen in der
Stadt Erfurt – Abfallwirtschaftssatzung –

(AbfwS) vom 22. Dezember 2000
Aufgrund des Beschlusspunktes 04 des Stadtrats-Beschlus-
ses Nr. 266/2000 vom 20. Dezember 2000 wird nachstehend
der Wortlaut der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Erfurt
vom 6. Oktober 1997 (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt
Erfurt am 10. Oktober 1997), wie er sich aus der 
• Satzung zur 1. Änderung der  Satzung über die Vermei-

dung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen in der
Stadt Erfurt - Abfallwirtschaftssatzung – (AbfwS)  vom 22.
Dezember 2000 (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Er-
furt am 29. Dezember 2000)

ergibt, in der vom 01. Januar 2001 an geltenden Fassung be-
kannt gemacht.

Erfurt, den 22. Dezember 2000 
Manfred  Ruge

Oberbürgermeister

Satzung über die Vermeidung, Verwertung und 
sonstige  Entsorgung von Abfällen in der Stadt

Erfurt – Abfallwirtschaftssatzung – (AbfwS)
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3. Abfallbeseitigung durch
dauerhaften Ausschluss
der Abfälle, die nicht ver-
wertet werden, von der
Kreislaufwirtschaft und
g e m e i n w o h l v e r t r ä g l i c h e
Ablagerung zur Beseiti-
gung. Die Stadt berät die
Bürger/innen und Ge-
werbetreibenden über
Möglichkeiten der Ver-
meidung und Verminde-
rung von Abfällen sowie
über Verwertungsmög-
lichkeiten und informiert
über die Grundsätze der
Kreislaufwirtschaft.

( 5 ) Die Stadt kann sich zur
Erfüllung ihrer Aufgaben
ganz oder teilweise Dritter
bedienen.

§ 2
Grundsätze der 
Abfallwirtschaft
Ziele der Abfallwirtschaft
der Stadt Erfurt sind:
1. den Anfall von Abfällen

so gering wie möglich zu
halten,

2. Schadstoffe in Abfällen
zu vermeiden und zu ver-
ringern,

3. nicht vermeidbare Abfäl-
le schadlos und mög-
lichst hochwertig zu ver-
werten,

4. nicht verwertbare Abfäl-
le zur Verringerung ih-
rer Menge und Schäd-
lichkeit zu behandeln

5. nicht verwertbare Abfäl-
le umweltschonend abzu-
lagern

§ 3
Umfang der 
Entsorgungspflicht
( 1 ) Die Entsorgung von Ab-
fällen durch die Stadt Erfurt
umfasst die Abfallverwer-
tung und die Abfallbeseiti-
gung sowie die hierzu erfor-
derlichen Maßnahmen des
Einsammelns durch Hol-
und Bringsysteme, Beför-
derns, Behandelns, Lagerns
und Ablagerns.
(2) Der Entsorgungspflicht
der Stadt unterliegen alle
im Stadtgebiet angefallenen
und überlassenen Abfälle
aus privaten Haushaltungen
und Abfälle zur Beseitigung
aus anderen Herkunftsbe-
reichen, soweit diese Sat-
zung nichts anderes be-
stimmt, insbesondere:
1. Hausmüll und haus-

müllähnliche Abfälle – al-
le in privaten Haushal-
tungen und al le in Ge-
werbe-, Dienstleistungs-,
und Industriebetrieben,
nichtgewerblichen Be-
trieben, öffentlichen Ein-
richtungen und dem Ge-
sundheitswesen anfallen-
den festen Abfäl le zur
Beseitigung, die in den
zugelassenen Abfall-
behältern regelmäßig ge-
sammelt und der ord-

nungsgemäßen Entsor-
gung zugeführt werden;
in Bereichen, in denen
die Straßenreinigung von
den Anschlusspflichtigen
durchgeführt wird, ist
Straßenkehricht Be-
standteil des Hausmülls
bzw. des hausmüllähnli-
chen Abfalls.

2. Sperrmüll – feste Abfälle
aus privaten Haushaltun-
gen und anderen Her-
kunftsbereichen, die in-
folge ihrer Größe, ihres
Gewichts und ihrer Men-
ge nicht in die für Haus-
müll zugelassenen Ab-
fallbehälter aufgenom-
men werden können
oder das Entleeren die-
ser Behältnisse erschwe-
ren, die nicht unter § 3
Abs. 4 AbfwS fallen und
die im Rahmen der
durch die Stadt im Holsy-
stem durchgeführten
Sammlungen entsorgt
werden.

3. Asche und Schlacke, die
frei von gefährlichen In-
haltsstoffen sind und kei-
ne Zündfähigkeit für an-
dere Stoffe aufweisen;

4. Marktabfälle, soweit sie
nicht der Verwertung zu-
geführt werden können;

5. Straßenkehricht, Rück-
stände aus der Gullyrei-
nigung.

( 3 ) Der Einsammlungs- und
Beförderungspflicht der
Stadt unterliegen:
1. Sonderabfälle nach Art

und Menge, wie sie in
Haushaltungen sowie in
Kleinmengen in Gewer-
be- oder Dienstleistungs-
betrieben anfallen (bis
max. 500 kg pro Jahr und
Abfallerzeuger), vgl. § 15
Abs. 1 AbfwS

2. Abfälle zur Verwertung,
die im Rahmen des dua-
len Systems getrennt ein-
gesammelt und einer
Verwertung zugeführt
werden

( 4 ) Von der Entsorgung
durch die Stadt sind ausge-
schlossen, sofern es sich
nicht um Abfälle i. S. d. § 2
Abs. 1 Satz 3 ThAbfAG han-
delt:
1. Eis und Schnee 
2. Stallmist, Jauche, Gülle
3. Schrott, Elektro- und

Elektronikschrott, soweit
es sich nicht um Klein-
mengen aus privaten
Haushaltungen oder
Kleinmengen aus ande-
ren Herkunftsbereichen
handelt.

4. Altreifen, alte Auto- und
Maschinentei le,  Auto-
und sonstige Fahrzeug-
wracks

5. flüssige Stoffe (mit Al-
tölen ist gem. Altölver-
ordnung vom 27. Oktober
1987 zu verfahren)

6. Klärschlamm mit einem
T r o c k e n s u b s t a n z g e h a l t
kleiner 35 %

7. Sonderabfälle im Sinne
des § 5 Abs. 1 ThAbfAG
mit Ausnahme der Ein-
sammlungs- und Beför-
derungspflicht von Klein-
mengen im Sinne von § 5
Abs. 4 ThAbfAG (vgl. § 3
Abs. 3 Nr. 1 AbfwS).

8. Abfälle, die einer Rück-
nahmepflicht aufgrund
einer nach § 24 KrW/
AbfG erlassenen Rechts-
verordnung unterliegen
und für die entsprechen-
de Rücknahmeeinrich-
tungen tatsächlich zur
Verfügung stehen

9. folgende Abfälle aus
Krankenhäusern, Arzt-
praxen und sonstigen
Einrichtungen des medi-
zinischen Bereichs:
• Körperteile und Or-

ganabfälle
• Versuchstiere, soweit

deren Beseitigung
nicht durch das Tier-
k ö r p e r b e s e i t i g u n g s g e-
setz geregelt ist

• Abfälle, die nach dem
B u n d e s s e u c h e n g e s e t z
vernichtet werden
müssen

• Streu und Exkremente
aus Tierversuchsan-
stalten, durch die eine
Übertragung  von
K r a n k h e i t s e r r e g e r n
erfolgen kann

10.Abfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen als pri-
vaten Haushaltungen, so-
weit Dritten oder priva-
ten Entsorgungsträgern
Pflichten zur Entsorgung
nach den §§ 16, 17 oder
18 KrW/AbfG übertragen
wurden 

11.Küchen- und Kantinen-
abfälle aus dem gewerb-
lichen Bereich und öf-
fentlichen Einrichtungen,
wenn haushaltsübliche
Mengen überschritten
werden,  sowie organi-
sche Abfälle aus der Nah-
rungsmittelherstellung

12.Abfälle, die in großen
Mengen bei Bauvorhaben
sowie in Industrie- und
Gewerbebetrieben anfal-
len, für  die ordnungs-
gemäße Verwertungs-
möglichkeiten zur Verfü-
gung stehen; die Stadt
stellt gegenüber den Ab-
fallbesitzern fest, welche
ihrer Abfälle diese Vor-
aussetzungen erfüllen.

13.Grünabfälle aus dem ge-
werblichen Garten- und
Landschaftsbau (verwert-
bar)

14.sonstige Abfälle, die mit
Zustimmung der oberen
Abfallbehörde im Einzel-
fall wegen ihrer Art,
Menge oder Beschaffen-
heit von der Entsor-
gungspflicht durch die
Stadt ausgeschlossen
werden

( 5 ) Vom Einsammeln und
Befördern durch die Stadt
sind ausgeschlossen: 

1. Abfälle zur Beseitigung
aus anderen Herkunfts-
bereichen als privaten
Haushaltungen, die nicht
Sonderabfälle im Sinne
des §  5 ThAbfAG sind
und wegen ihrer Art oder
Menge nicht mit den in
Haushaltungen anfallen-
den Abfällen eingesam-
melt und befördert wer-
den können;

2. Erdaushub, Straßenauf-
bruch (vgl. § 13 AbfwS);

3. Bauschutt, Baustellenab-
fälle (vgl. § 13 AbfwS);

4. Sperrmüll, soweit er
außerhalb der durch die
Stadt im Holsystem
durchgeführten Samm-
lungen anfällt;

5. Straßenkehricht mit
Ausnahme des Straßen-
kehrichts als Bestandteil
des Hausmülls – vgl. § 3
Abs. 2 Nr. 1, Rückstände
aus Gullyreinigung;

• Abfälle, die von Abfallbe-
sitzern zu den eingerich-
teten Wertstoffsammel-
plätzen bzw. -höfen in
der Stadt gebracht und
dort bestimmungsgemäß
zur weiteren Verwertung
gesammelt werden.

(6) Bei Zweifeln darüber, ob
und inwieweit ein bestimm-
ter Stoff von der Stadt zu
entsorgen ist, entscheidet
die Stadt Erfurt. Auf Verlan-
gen der Stadt ist durch den
Abfallbesitzer auf seine Ko-
sten nachzuweisen, dass es
sich nicht um einen von der
öffentl ichen Entsorgung
ganz oder teilweise ausge-
schlossenen Stoff handelt.
(7 ) Soweit Abfälle vom Ein-
sammeln und Befördern aus-
geschlossen sind, dürfen sie
vom Besitzer ohne besonde-
re Vereinbarung mit der
Stadt weder in die zugelas-
senen Abfallbehälter gemäß
§ 8 Abs. 3 AbfwS noch in die
öffentlich aufgestellten und
speziell gekennzeichneten
Sammelbehälter für ver-
wertbare Abfälle verbracht
werden. Die Stadt kann in
begründeten Einzelfällen auf
Antrag oder im öffentlichen
Interesse andere Festlegun-
gen hinsichtlich des Einsam-
melns und Transportierens
von Abfällen, für die die
Stadt entsorgungspflichtig
ist, verfügen. Soweit Abfälle
darüber hinaus vom Behan-
deln, Lagern und Ablagern
durch die Stadt ausgeschlos-
sen sind, aber dennoch auf
die Hausmülldeponie Erfurt-
Schwerborn – im weiteren
Deponie genannt – transpor-
tiert wurden, kann die Stadt
neben dem Ersatz des ihr
entstandenen Schadens auf
Rücknahme der Abfälle oder
die Erstattung derjenigen
Aufwendungen verlangen,
die sie für eine ordnungs-
gemäße Entsorgung der Ab-
fälle getätigt hat.
(8) Die Erzeuger oder Besit-

zer von Abfällen, die von
der Entsorgung durch die
Stadt ausgeschlossen sind,
sind verpflichtet, diese
gemäß § 5 KrW-/AbfG zu
verwerten oder gemäß § 11
KrW-/AbfG zu beseitigen.
Die ordnungsgemäße Ver-
wertung oder Beseitigung
unterliegt gemäß § 40
KrW/AbfG der Überwa-
chung durch die zuständige
Behörde.

§ 4
Anschluss- und 
Benutzungszwang
( 1 ) Eigentümer von im Ge-
biet der Stadt liegenden, zu
Wohnzwecken genutzten
Grundstücken sind ver-
pflichtet, ihre Grundstücke
an die öffentliche Abfallent-
sorgung anzuschließen und
für den gesamten überlas-
sungspflichtigen Abfall nur
die öffentliche Abfallabfuhr
zu benutzen, soweit sich aus
dieser Satzung nicht etwas
anderes ergibt. Unbebaute
Grundstücke unterliegen
dem Anschlusszwang, wenn
auf ihnen regelmäßig über-
lassungspflichtige Abfälle
anfallen. Den Grundstücks-
eigentümer im Sinne der
Satzung stehen Erbbaube-
rechtigte, Wohnungsei-
gentümer, Wohnungseigen-
tumsverwalter, Nießbrau-
cher und sonstige zur Nut-
zung des Grundstücks ding-
lich Berechtigte gleich. 
( 2 ) Die sich aus Abs. 1 erge-
bende Verpflichtung obliegt
gleichermaßen jedem ver-
traglichen oder tatsächli-
chen Nutzer eines im Ge-
biet der Stadt Erfurt liegen-
den gewerblich, industriell
oder landbaulich genutzten
Grundstücks, z.B. jedem In-
haber eines gewerblichen
oder nichtgewerblichen Be-
triebes oder eines sonstigen
wirtschaftlichen Unterneh-
mens (nachfolgend Betriebe
genannt) sowie jedem Trä-
ger öffentlicher Einrichtun-
gen, soweit auf dem Grund-
stück überlassungspflichti-
ge Abfälle zur Beseitigung
anfallen. 
(3) Die Eigentümer und die
sonstigen zum Besitz eines
Grundstücks Berechtigten
(Mieter, Pächter) sind ver-
pflichtet, die auf den
Grundstücken anfallenden
Abfälle zur Beseitigung
(Hausmüll, hausmüllähnli-
che Abfälle) in die dafür von
der Stadt zugelassenen Ab-
fallbehälter zu füllen.
( 4 ) Soweit das Einsammeln
und Befördern von Abfällen
durch die  Stadt ausge-
schlossen ist, erstreckt sich
der Anschluss- und Benut-
zungszwang nur darauf, die
Abfälle in einer von der

(Fortsetzung auf Seite 17)
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Stadt zur Verfügung gestell-
ten Abfallentsorgungsanla-
ge behandeln, verwerten,
lagern und ablagern zu las-
sen. Die Abfälle sind vom
Besitzer oder dessen Beauf-
tragten zu der dafür zuge-
lassenen Abfallentsor-
gungsanlage oder zu einer
anderen von der Stadt öf-
fentlich bekannt gemachten
Annahmestelle zu beför-
dern unter Beachtung der
abfallrechtlichen Bestim-
mungen und der Benut-
zungsordnung.
(5) Die Stadt kann in be-
gründeten Einzelfällen je-
derzeit widerrufliche Aus-
nahmen vom Anschluss-
und Benutzungszwang zu-
lassen, wenn die ordnungs-
gemäße Entsorgung der Ab-
fälle in einer behördlich ge-
nehmigten und beaufsich-
tigten Abfallentsorgungsan-
lage oder in sonstiger, das
Wohl der Al lgemeinheit
nicht beeinträchtigender
Weise gewährleistet ist. Der
Antrag auf Befreiung vom
Anschluss- und Benut-
zungszwang hat schriftlich
unter Nachweis der ord-
nungsgemäßen Entsorgung
bzw. Verwertung zu erfol-
gen. Die Befreiung kann un-
ter Bedingungen erteilt und
mit Auflagen verbunden
werden. Bis zur bestands-
kräftigen Entscheidung
über den Antrag auf Befrei-
ung bleibt der Anschluss-
und Benutzungszwang be-
stehen.
(6) Die zur Verwertung ge-
eigneten Abfälle sind im
Rahmen der angebotenen
Hol- und Bringsysteme ge-
trennt in die speziell  ge-
kennzeichneten Sammel-
behälter oder Depotcontai-
ner einzubringen.

§ 5
Anschluss- und 
Benutzungsrecht
(1)  Die Eigentümer von
Grundstücken, die im
Stadtgebiet von Erfurt lie-
gen, haben das Recht, den
Anschluss ihrer Grund-
stücke an die öffentliche
Abfallentsorgung der Stadt
Erfurt zu verlangen (An-
schlussrecht).
(2) Die Anschlussberechtig-
ten und sonstige zur Nut-
zung eines anschlusspflich-
tigen Grundstückes Berech-
tigte, insbesondere Mieter
und Pächter, haben im Rah-
men dieser Satzung das
Recht, für die gesamten auf
ihren Grundstücken oder
sonst bei ihnen anfallenden
Abfälle zur Beseitigung und
die Abfälle zur Verwertung
aus privaten Haushaltungen
nach Maßgabe der §§ 8 bis
11 dieser Satzung die öffent-
liche Abfallentsorgung der
Stadt Erfurt zu benutzen

(Benutzungsrecht). Bei der
Verwendung von zugelasse-
nen Abfallsäcken gilt der
Erwerber und bei der
Selbstanlieferung von Abfäl-
len der Anlieferer als Be-
nutzer der öffentlichen Ab-
fallentsorgung.
( 3 ) Der Anschluss und die
Benutzung können an Be-
dingungen der Stadt gebun-
den sein (vgl . §§ 9  und 10
AbfwS).

§ 6
Mitteilungs- und Auskunfts-
pflichten, Überwachung
( 1 ) Den Beauftragten der
Stadt sind zur Prüfung, ob
die Vorschriften dieser Sat-
zung befolgt werden, vom
Eigentümer oder Nutzer ei-
nes Grundstücks Auskünfte
über die Abfallentsorgung
zu erteilen und gegebenen-
falls vorhandene Sammel-
stellen für Abfälle zugäng-
lich zu machen. Die Beauf-
tragten weisen sich durch
einen von der Stadt ausge-
stellten Dienstausweis aus. 
( 2 ) Wer sein Grundstück
erstmalig oder erneut in Be-
nutzung nehmen will, muss
als Anschlusspflichtiger
nach § 4 AbfwS dies bis zum
20. des Vormonats für den
Folgemonat schriftlich der
Stadt unter Angabe von An-
schrift, Eigentümer, Anzahl
der Haushalte und Anzahl
der Bewohner anzeigen. Die
Verpflichtung obliegt glei-
chermaßen jedem Eigentü-
mer oder Nutzer eines im
Gebiet der Stadt liegenden
betrieblich genutzten
Grundstückes und jedem
Träger einer öffentlichen
Einrichtung. Veränderun-
gen hinsichtlich der im Satz
1 und 2 aufgeführten Anga-
ben, die zu Änderungen bei
der Entsorgung und / oder
der Gebührenfestlegung
führen, haben die Anschluss-
pflichtigen der Stadt eben-
falls bis zum 20. des Vormo-
nats für den Folgemonat
schriftlich mitzuteilen.
(3) Die Stadt kann die che-
misch-physikal ische Be-
schaffenheit von Abfällen an
der Anfallstelle untersu-
chen, wenn schädliche Ver-
unreinigungen zu befürch-
ten sind, die eine spätere
Entsorgung der Abfälle in
städtischen Anlagen er-
schweren oder verhindern
können. Die Besitzer der
Abfälle sind zur Duldung
der Untersuchung ver-
pflichtet und tragen die Un-
tersuchungs- und Entsor-
gungskosten, wenn durch
die Ablagerung der Abfälle
gegen diese Satzung oder
andere abfallrechtliche Vor-
schriften verstoßen wurde.
(4) Die Stadt kann von Ab-
fallbesitzern bzw. Eigentü-
mern eines Grundstückes,
auf dem überlassungspflich-
tige Abfälle anfallen, den

Nachweis über Art, Menge
und Entsorgung der Abfälle
und soweit erforderlich An-
gaben zur Anschrift,  zum
Eigentümer, zur Anzahl der
Haushalte und der Bewoh-
ner verlangen.
( 5 ) Für alle Abfälle, die ent-
sprechend den Bestimmun-
gen dieser Satzung auf der
Deponie Erfurt-Schwerborn
entsorgt werden, wird die
Zulässigkeit der Entsorgung
mittels durch die Stadt be-
stätigter Entsorgungsnach-
weise (VN) oder Samme-
lentsorgungsnachweise (VS)
festgestellt. Die Nachweis-
führung jeder Anlieferung
hat über einen ordnungs-
gemäß ausgefüllten Über-
nahmeschein zu erfolgen.
Näheres regelt die Deponie-
benutzungssatzung in der
jeweils gültigen Fassung.
Bei fehlenden oder unrichti-
gen Erklärungen ist der De-
poniebetreiber berechtigt,
die Annahme des Abfalls
abzulehnen.

§ 7
Abfallvermeidung, 
getrennte Überlassung/
Bereitstellung verwertbarer
Abfälle
(1) Wer Einrichtungen der
öffentlichen Abfallentsor-
gung benutzt , muss die
Menge der bei ihm anfallen-
den Abfälle und ihren
Schadstoffgehalt so gering
wie nach den Umständen
möglich und zumutbar hal-
ten. Das Gebot der Abfall-
vermeidung bzw. Abfallver-
minderung umfasst vor al-
lem:
1. Verwertbare Abfälle aus

privaten Haushaltungen,
wie z .B. Glas, Papier,
Pappe, Metalle, Kunst-
stoffe , Verbundver-
packungen, Bioabfälle
und ähnl., die dem Wirt-
schaftskreislauf wieder
zugeführt werden, sind
nach Maßgabe dieser
Satzung getrennt zu
überlassen.

2. Dienststellen und Ein-
richtungen der Stadt
werden die Arbeitsabläu-
fe so gestalten und das
Beschaffungswesen so
ausrichten, dass mög-
lichst wenig Abfall ent-
steht und die Wiederver-
wendung von verwertba-
rem Abfal l gesichert
wird. Dabei sind Mehr-
wegsysteme generell Ein-
wegsystemen vorzuzie-
hen.

(2) Die Benutzer der öffent-
lichen Abfallentsorgung
können sich bei der Stadt
beraten lassen, wie sie Ab-
fälle vermeiden, verwertba-
re Abfälle nutzen und nicht-
verwertbare Abfälle so ge-
ring wie möglich halten
können. Für die fachgerech-
te Beratung sind Abfallbera-
ter der Stadt zuständig.

( 3 ) Getrennt zu sammeln
und zu entsorgen sind:
1. Flaschen und andere

Glasbehältnisse (Abs. 4)
2. Papier, Druckerzeugnis-

se sowie Pappe und Kar-
tonagen (Abs. 5)

3. Gebrauchte Verkaufsver-
packungen (Abs. 6)

4. Bioabfälle aus privaten
Haushaltungen (Abs. 7)

5. Küchen- und Kantinen-
abfälle aus dem Gewerbe
(Abs. 8)

6. Grünabfälle aus privaten
Haushaltungen (Abs. 9).

(4) Flaschen und andere
Glasbehältnisse sind nach
Farben getrennt und frei
von artfremden Stoffen (ins-
besondere Verschlusskap-
pen) über das vorhandene
Bringsystem (im Stadtgebiet
öffentlich aufgestellte und
speziell gekennzeichnete
Sammelbehälter für Glas
oder Wertstoffhöfe) der Ver-
wertung zuzuführen.
( 5 ) Nicht verunreinigtes Pa-
pier, Druckerzeugnisse,
Pappe und Kartonagen sind
über das vorhandene Bring-
system (im Stadtgebiet öf-
fentlich aufgestellte und
speziell gekennzeichnete
Sammelbehälter für Papier
oder Wertstoffhöfe) bzw.
über das schrittweise bis
zum Jahr 2002 eingeführte
Holsystem (120 l-/240 l-/1100
l -blau gekennzeichnete
Behälter) der Verwertung
zuzuführen. Die Ein-
führungsetappen für das
Holsystem gibt die Stadt
rechtzeitig ortsüblich be-
kannt. 
( 6 ) Gebrauchte Verkaufs-
verpackungen (Kunststoff-
verpackungen, Verbundver-
packungen, Dosen aus
Weißblech und Aluminium)
sind im sauberen Zustand
(ohne Inhaltsreste) über das
vorhandene Holsystem (120-
l/240-l-gelbe-Tonne, gelber
Sack) bzw. das Bringsystem
(im gesamten Stadtgebiet
aufgestellte und speziell ge-
kennzeichnete Sammel-
behälter für Leichtver-
packungen oder Wertstoff-
höfe) der Verwertung zuzu-
führen.
(7) Bioabfälle aus privaten
Haushaltungen sind
grundsätzlich zu verwerten.
Soweit  eine ordnungs-
gemäße Eigenkompostie-
rung nicht durchgeführt
wird, erfolgt die getrennte
Sammlung der Bioabfälle
im Holsystem über die Bio-
abfallbehälter (vgl. § 14
AbfwS).
(8) Die Küchen- und Kanti-
nenabfälle aus dem gewerb-
lichen gastronomischen Be-
reich und öffentlichen Ein-
richtungen sind getrennt
vom hausmüllähnlichen Ab-
fall  zu sammeln und der
ordnungsgemäßen Verwer-
tung in einer genehmigten
Anlage zuzuführen. Die Be-

seitigung dieser Abfälle auf
der Deponie Erfurt-Schwer-
born ist untersagt.
(9) Grünabfälle aus privaten
Haushaltungen sind ge-
trennt zu sammeln, sofern
eine Eigenkompostierung
nicht durchgeführt wird.
Neben den Bioabfallbehäl-
tern stellt die Stadt dafür in
Wohngebieten mit hohem
Grünflächenanteil von April
bis November Grüncontai-
ner bereit, die in der Regel
wöchentlich entsorgt wer-
den. In dem Zeitraum, in
dem keine Grüncontainer
zur Verfügung stehen (De-
zember bis März), dürfen an
diesen Standorten keine
Grünabfälle abgelagert wer-
den. Grünabfälle können
aber ganzjährig auf den
Wertstoffhöfen oder direkt
an der Kompostieranlage
abgegeben werden. Die
W e i h n a c h t s b a u m e n t s o r-
gung erfolgt in der Regel an
den Übernahmeplätzen der
Abfallbehälter für Hausmüll
an 2 Entsorgungsterminen
zu Jahresbeginn. Die Termi-
ne werden ortsüblich be-
kannt gegeben. Das Verbren-
nen von pflanzlichen Abfällen
außerhalb dafür zugelasse-
ner Anlagen ist grundsätzlich
verboten. Ausnahmen regelt
die Thüringer Verordnung
über die Entsorgung von
pflanzlichen Abfällen (Pflan-
zenabfall-Verordnung) vom 
2. März 1993 (GVBl. 1993, 
S. 232), zuletzt geändert am 9.
März 1999 (GVBl. 1999, S.240).
(10)  Weitere verwertbare
Abfälle von Grundstücken,
die an die öffentliche Abfal-
lentsorgung angeschlossen
sind, wie Metalle, Kunststof-
fe, alte Haushaltskleingerä-
te, kleine Elektro- und Elek-
tronikaltgeräte (z.B. Radi-
os/Kofferradios, Kaffeema-
schinen, Toaster, Fön, Bü-
geleisen, Mikrowellen u.ä.)
und Altreifen können in
haushaltsüblichen Mengen
in den Wertstoffhöfen abge-
geben werden. Haushalts-
kühlgeräte, Weiße Ware
(z.B. Waschmaschinen, Wä-
scheschleudern, Wäsche-
trockner, Geschirrspüler)
und Braune Ware (z.B. Alt-
fernsehgeräte einschl. Vi-
deogeräte, Computer mit
Monitor und Drucker, große
Radioanlagen mit Lautspre-
cherboxen) werden nach
Anmeldung über den beauf-
tragten Dritten abgeholt
(vgl . auch Abfallgebüh-
rensatzung) oder können
auch auf den Wertstoffhöfen
abgegeben werden.

§ 8
Ordnung der Entsorgung
( 1 ) Abfälle, die der Entsor-
gungspflicht durch die Stadt
unterliegen, dürfen nur der
Stadt oder einem von ihr
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beauftragten Entsorgungs-
betrieb oder dessen Subun-
ternehmen überlassen wer-
den. 
(2) Die Stadt Erfurt legt für
das Einsammeln von ver-
wertbaren Abfällen und
nichtverwertbaren Abfällen
(Hausmüll) das Abfallbehäl-
tersystem fest.
(3) Für die Entsorgung des
Hausmülls müssen folgende
Abfallbehälter benutzt wer-
den:
a) Abfallbehälter mit 60 l
Fassungsvermögen (120
Ltr.-Behälter mit Einsatz
zur Reduzierung auf ent-
sprechendes Fassungsver-
mögen möglich)
b) Abfallbehälter mit 80 l
Fassungsvermögen (120
Ltr.-Behälter mit Einsatz
zur Reduzierung auf ent-
sprechendes Fassungsver-
mögen möglich)
c) Abfallbehälter mit 120 l
Fassungsvermögen
d) Abfallbehälter mit 240 l
Fassungsvermögen
e) Abfallbehälter mit 660 l
Fassungsvermögen
f) Abfallbehälter mit 1100 l
Fassungsvermögen
g) Mulden (2,5 m3, 5,5 m3, 7
m3, 10 m3, 20 m3) und Press-
container (6 m3, 8 m3, 10 m3,
20 m3) bei Bedarf in Gewer-
be-, Industrie- und Dienst-
leistungsbetrieben sowie öf-
fentlichen Einrichtungen
h) vom beauftragten Dritten
gekennzeichnete Kunststoff-
a bfallsäcke mit 70 l Fas-
sungsvermögen;
Für die Entsorgung von Bio-
abfall müssen folgende
Behälter benutzt werden:
i) Bioabfallbehälter mit 60 l
Fassungsvermögen (120
Ltr.-Behälter mit Einsatz
zur Reduzierung auf ent-
sprechendes Fassungsver-
mögen möglich)
j) Bioabfallbehälter mit 80 l
Fassungsvermögen (120
Ltr.-Behälter mit Einsatz
zur Reduzierung auf ent-
sprechendes Fassungsver-
mögen möglich)
k ) Bioabfallbehälter mit 120 l
Fassungsvermögen
l) Bioabfallbehälter mit 240 l
Fassungsvermögen;
Für die Entsorgung von Pa-
pier, Pappe, Kartonagen im
Holsystem müssen folgende
Behälter benutzt werden:
m) Papierbehälter (blaue
Kennzeichnung) mit 120 l
Fassungsvermögen
n) Papierbehälter (blaue
Kennzeichnung) mit 240 l
Fassungsvermögen
o) Papierbehälter (blaue
Kennzeichnung) mit 1100 l
Fassungsvermögen

Die zugelassenen Behälter
werden durch die Stadt zur
Verfügung gestel lt.  Die
Stadt kann im begründeten
Einzelfall auf schriftlichen

Antrag eine Ausnahmere-
gelung treffen.
(4) Die Stadt legt die Kenn-
zeichnung der Abfallbehäl-
ter und Abfallsäcke fest
(z.B. Ident-System (Barco-
de-Aufkleber), Benutzungs-
hinweise). Die Kennzeich-
nungen dürfen nicht ent-
fernt oder verändert und
die gekennzeichneten
Behälter nicht vertauscht
werden.
( 5 ) Die Einsammlung der
Abfälle erfolgt im Bring-
und/oder Holsystem. Beim
Holsystem werden die Ab-
fälle am Grundstück des
Abfallbesitzers abgeholt.
Beim Bringsystem hat der
Abfallbesitzer die Abfälle zu
aufgestellten Sammelbehäl-
tern oder zu entsprechen-
den Annahmestellen (Wert-
stoffhöfe) zu bringen. Abfäl-
le dürfen zum Zwecke der
Entsorgung im Stadtgebiet
nicht unzulässig gelagert
oder abgelagert werden.
( 6 ) Wenn wegen der Lage
des Grundstückes oder des
Betriebes nur unzureichen-
de Zufahrtsmöglichkeiten
vorhanden sind bzw. die Ab-
fuhr vom Grundstück oder
Betrieb nicht möglich ist,
hat der Anschlusspflichtige
die Abfallbehälter und/oder
Abfallsäcke auf eigene Ko-
sten an dem von der Stadt
festgelegten Übernahme-
platz (vgl. § 9 Abs. 2 AbfwS)
bereitzustellen.
(7) Die Entleerung der Ab-
fallbehälter für Hausmüll
erfolgt in der Regel 14-tägig
mindestens jedoch 4-
wöchentlich grundsätzlich
in Gebieten mit Wohnbe-
bauung werktags in der Zeit
von 6.00 bis 21.00 Uhr. Die
Abfuhrtage gibt die Stadt
ortsüblich bekannt. Die Ab-
fallbehälter und -säcke
müssen am Abfuhrtag bis
6.00 Uhr, frühestens jedoch
am Vorabend, bereitgestellt
werden.
(8) Das Entleerungsintervall
für die Abfallbehälter für
Hausmüll (graue Tonne), für
die Bioabfallbehälter (brau-
ne Tonne) und die Gefäße
für gebrauchte Verkaufs-
verpackungen im Holsy-
stem (gelber Sack, gelbe
Tonne) beträgt grundsätz-
lich 14 Tage. Im Zeitraum
vom 01. April bis 30. Novem-
ber beträgt das Entlee-
rungsintervall für die Bioab-
fallbehälter grundsätzlich 7
Tage. Die grundstückszuge-
ordneten Papierbehälter
(blau gekennzeichnet) im
Holsystem werden grund-
sätzlich 4-wöchentlich ent-
sorgt. Abweichungen vom
Entleerungsintervall kön-
nen durch den Abfallerzeu-
ger beantragt werden.
( 9 ) Unterbleibt die Abfuhr
bei vorübergehenden Ein-
schränkungen, Unterbre-
chungen oder Verspätun-

gen infolge von Betriebs-
störungen, Streiks, betriebs-
notwendigen Arbeiten,
behördlichen Verfügungen
oder Verlegung des Zeit-
punktes der Abfuhr, so wird
sie so bald wie möglich
nachgeholt. In diesen Fällen
besteht bis zu 4 Wochen
kein Anspruch auf Ermäßi-
gung der Gebühren oder
auf Schadenersatz.
( 1 0 ) Stellt ein Anschluss-
pflichtiger aus einem von
ihm zu vertretenden Grund
die Abfallbehälter zur Ent-
leerung nicht bereit, erfolgt
die Entleerung der Abfall-
behälter am nächsten regel-
mäßigen Abfuhrtag. Zusätz-
liche Leerungen können
beim beauftragten Dritten
gegen Entgelt angefordert
werden.
(11) Die Stadt bestimmt An-
zahl und Größe der Abfall-
behälter gemäß § 8 Abs.3
AbfwS sowie deren Abfuhr-
häufigkeit zur regelmäßi-
gen Abfallentsorgung von
Wohngrundstücken nach
dem tatsächlich erforderli-
chen Behältervolumen. Das
Mindestvorhaltvolumen für
Hausmüll beträgt 20 l pro
Person und Woche. Bei Ei-
genkompostierung der Bio-
abfälle oder Nutzung der
Bioabfallbehälter kann das
Mindestvorhaltvolumen für
Hausmüll auf 15 l pro Per-
son und Woche reduziert
werden. Für eine zusätzli-
che Entsorgung von Wohn-
grundstücken können
gemäß § 8 Abs.3 Buchstabe
h AbfwS gekennzeichnete
Abfallsäcke erworben wer-
den. Für betrieblich genutz-
te Grundstücke, durch öf-
fentliche Einrichtungen ge-
nutzte Grundstücke und
Saisonbetriebe wird das
benötigte Behältervolumen
für hausmüllähnliche Abfäl-
le von der Stadt nach der
tatsächlich anfallenden
Menge Abfall festgelegt, wo-
bei das Mindestvorhaltvolu-
men 60 l pro Betr ieb bzw.
Einrichtung und Woche be-
trägt . Bei betrieblichen
Grundstücken, bei denen
auf Antrag die Entsorgung
über Großgefäße (Mulden,
Presscontainer) erfolgt, ist
auch eine unregelmäßige
Entsorgung des haus-
müllähnlichen Abfalls mög-
lich.
( 1 2 ) Der Anschlusspflichtige
ist dafür verantwortlich,
dass stets eine ausreichen-
de Zahl von Abfallbehältern
entsprechend den Festle-
gungen im Abs. 11 auf dem
Grundstück vorhanden ist.
Er muss zusätzlich benötig-
te Abfallbehälter rechtzeitig
schriftlich beantragen. Wird
ein Antrag nach Satz 2 nicht
gestellt, obwohl die vorhan-
denen Abfallbehälter nicht
ausreichen, stellt die Stadt
nach erfolgloser Aufforde-

rung des Anschlusspflichti-
gen die zusätzlich erforder-
lichen Abfallbehälter auf
dessen Kosten auf. Nicht
mehr benötigte Abfallbehäl-
ter werden bei begründe-
tem Antrag nach Entschei-
dung der Stadt und entspre-
chender Nachweisführung
eingezogen.
(13) Die zum einmaligen Ge-
brauch bestimmten und für
die zusätzliche Abfallent-
sorgung bzw. im Einzelfall
nach Entscheidung der
Stadt für die regelmäßige
Abfallentsorgung zugelas-
senen Abfallsäcke gemäß §
8 Abs.3 Buchstabe h AbfwS
sind auf dem Übernahme-
platz entsprechend § 9
Abs.2 AbfwS zur Abholung
bereitzustellen. Es werden
nur die von der Stadt spezi-
ell für die Entsorgung her-
ausgegebenen Abfallsäcke
mit Kennzeichnung ent-
sorgt, soweit sie zugebun-
den und unbeschädigt sind.
Die aufgedruckten Verwen-
dungsvorschriften sind zu
beachten.

§ 9
Standplätze und Transport-
wege für Abfallbehälter
( 1 ) Die Anschlusspflichtigen
sind verpflichtet, auf ihren
Grundstücken befestigte
Standplätze für die in § 8
Abs. 3 der Satzung festge-
legten Abfallbehälter anzu-
legen und zu unterhalten.
Dabei sind die Bestimmun-
gen des § 44 der Thüringer
Bauordnung (ThürBO) vom
3. Juni 1994 (GVBl. S. 553)
sowie weitere für die Ge-
staltung der Standplätze
maßgebliche Rechtsgrund-
lagen der Stadt Erfurt (Ge-
staltungssatzungen) einzu-
halten. In Ausnahmefällen
ist nach Zustimmung durch
die Stadt die Einrichtung
des Standplatzes vor dem
Grundstück möglich. Der
Standplatz und dessen Zu-
gang sind durch den An-
schlusspflichtigen sauber
und im Winter schnee- und
eisfrei zu halten. Der Stand-
platz soll so angelegt sein,
dass er für zusätzliche Sam-
melbehälter erweitert wer-
den kann.
(2) Die Abfallbehälter sind
zum Zwecke der Entleerung
vom Anschlusspflichtigen
am Entsorgungstag auf dem
Übernahmeplatz bereitzu-
stellen und nach der Entlee-
rung auf den Standplatz
gemäß Abs. 1 zurückzuneh-
men. Soweit die Stadt keine
anderweitigen Festlegun-
gen getroffen hat, ist Über-
nahmeplatz der Gehweg
vor dem anschlusspflichti-
gen Grundstück bzw. bei
Einhaltung der Bedingun-
gen des Abs. 4 der Behälter-
Standplatz. Für Grund-
stücke, die wegen ihrer La-
ge nicht direkt anfahrbar

sind, legt die Stadt einen
Übernahmeplatz fest (vgl. §
8 Abs.6 AbfwS).
( 3 ) Der Übernahmeplatz
muss ausreichend befestigt
sein und das Absetzen der
Abfallbehälter zulassen. Er
muss ebenerdig liegen und
darf nicht versenkt oder
überhöht sein (außer Bord-
steine).
(4) Wenn der Standplatz der
Abfallbehälter frei zugäng-
lich, der Transportweg vom
Standplatz zu den Entsor-
gungsfahrzeugen ausrei-
chend befestigt, eben und
ausreichend breit ist und 10
m nicht überschreitet, sind
Standplatz und Übernah-
meplatz identisch.
( 5 ) Nach der Entleerung
werden die Abfallbehälter
durch den Entsorger wieder
auf  den Übernahmeplatz
zurückgestellt.

§ 10
Benutzung der 
Abfallbehälter
(1) Die in § 8 Abs. 3 der Sat-
zung festgelegten Abfall-
behälter und die  speziell
gekennzeichneten Sammel-
behälter für verwertbare
Abfälle sind bestimmungs-
gemäß zu benutzen.
( 2 ) Die Sammelbehälter für
Altglas dürfen nur in der
Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00
Uhr benutzt werden, um ru-
hestörenden Lärm zu ver-
meiden.
( 3 ) Abfallbehälter dürfen
nur so weit gefüllt werden,
dass sich der Deckel
schließen lässt. Sie sind ge-
schlossen zu halten. Verbo-
ten sind alle Einwirkungen,
welche die Abfallbehälter
beschädigen, die Abfuhr er-
schweren oder die Verwer-
tung des Abfalls beeinträch-
tigen können, 
1. insbesondere das Ein-

schlämmen oder Ein-
stampfen von Abfall  in
die Abfallbehälter,

2. das Verbrennen von Ab-
fall in den Abfallbehäl-
tern,

3. das Einfüllen von sperri-
gen, heißen oder flüssi-
gen Stoffen

(4) Das Einfüllen von heißer
oder glühender Asche in den
Abfallbehälter ist verboten.
Treten trotzdem Abfallbehäl-
terbrände auf, ist die Feuer-
wehr unverzüglich zu infor-
mieren und mit dem Löschen
zu beauftragen. Die Kosten
trägt der Anschlusspflichtige.
(5) Abfallbehälter, die so ge-
füllt oder derart beschädigt
sind, dass sie durch die auto-
matische Schüttvorrichtung
des Entsorgungsfahrzeuges
nicht angehoben werden
können, sowie nicht zugelas-
sene Abfallbehälter werden
nicht im Rahmen der ge-
wöhnlichen Müllabfuhr ein-
gesammelt und befördert.
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( 6 ) Die Abfallbehälter, die
auf Mietbasis bereitgestellt
werden, müssen pfleglich
behandelt werden. Es ist un-
tersagt, die Behälter zu be-
schriften oder zu bekleben
oder die Behälter anderen
als den Benutzungspflichti-
gen zur Verfügung zu stel-
len. Für Schäden an den Ab-
fal lbehältern und an den
Kennzeichnungen der
Behälter, die durch unsach-
gemäßen Umgang entstan-
den sind, haftet der An-
schlusspflichtige.
( 7 ) Der Grundstücksei-
gentümer hat dafür zu sor-
gen, dass die Abfallbehälter
allen Hausbewohnern zu-
gänglich sind und ord-
nungsgemäß benutzt wer-
den können. Anschluss-
pflichtige von zwei aneinan-
der grenzenden Wohn-
grundstücken mit Einperso-
nenhaushalten können die
gemeinsame Benutzung der
gemäß § 8 Abs. 3 AbfwS fest-
gelegten Abfallbehälter un-
ter Beachtung des im § 8
Abs. 11 AbfwS festgelegten
M i n d e s t v o r h a l t v o l u m e n s
bei der Stadt gemeinsam
beantragen. Auch für den
wohnlich und betrieblich
genutzten Teil eines Grund-
stückes kann auf Antrag die
gemeinsame Benutzung ei-
nes entsprechenden Abfall-
behälters unter Beachtung
des im § 8 Abs. 11 festgeleg-
ten Mindestvorhaltvolu-
mens gestattet werden. Die
Stadt kann anordnen, dass
mehrere Anschlusspflichti-
ge einen Abfallbehälter ge-
meinsam benutzen.
(8) Bei Abfällen aus Arztpra-
xen und sonstigen medizini-
schen Einrichtungen, die
nicht unter § 3 Abs. 4 Nr. 9
AbfwS fallen und deshalb
entsprechend § 3 Abs. 2 Nr.
1 zusammen mit Hausmüll
entsorgt werden können
(Wundverbände, Gipsver-
bände, Einwegwäsche,
Spritzen, Kanülen, Skalpel-
le usw., nicht infektiös), ist
Folgendes zu beachten:
Spitze und/oder scharfe Ab-
fälle (z. B. Kanülen, Skalpel-
le) sind in bruchsicheren,
stich- und schnittfesten,
verschlossenen Behältern in
die für Hausmüll zugelasse-
nen Abfallbehälter zu ge-
ben.
Alle anderen Abfälle (z. B.
Verbände, Einwegwäsche)
sind in flüssigkeitsundurch-
lässigen, nicht durchsichti-
gen, reißfesten und ver-
schlossenen Kunststoff-
säcken in die für Hausmüll
zugelassenen Abfallbehäl-
ter einzubringen.
Die unter Nr. 1 getroffenen
Festlegungen gelten auch
für andere Bereiche, in de-
nen regelmäßig Kanülen
anfallen, z. B. in Kosmetik-,

Fußpflege-, Schönheits- und
Tätowierstudios, in Sucht-
beratungsstellen oder im
häuslichen Kranken- und
Pflegebereich.

§ 11
Eigentumsübergang
( 1 ) Die Abfälle gehen in das
Eigentum der Stadt Erfurt
über, sobald sie auf die Ent-
sorgungsfahrzeuge verla-
den oder auf der Entsor-
gungsanlage der Stadt an-
genommen worden sind.
( 2 ) Die Stadt ist nicht ver-
pflichtet, im Abfall nach
verlorenen Gegenständen
suchen zu lassen.
( 3 ) Unbefugten ist nicht ge-
stattet, angefallene Abfälle
zu durchsuchen oder sich in
deren Besitz zu bringen.

§ 12
Sperrmüllentsorgung
(1) Sperrige Abfälle, d. h.
Sperrmüll im Sinne von § 3
Abs. 2 Nr. 2 AbfwS werden
von der Stadt zweimal jähr-
lich erfasst und entsorgt.
Die Art und Weise der Ent-
sorgung und die zulässige
Zusammensetzung des
Sperrmülls werden von der
Stadt ortsüblich bekannt ge-
geben. Über die konkreten
Termine der Abholung wer-
den die Anschlusspflichti-
gen durch die Stadt oder ei-
nen beauftragten Dritten
rechtzeitig informiert.
(2) Die sperrigen Abfälle
sind am festgelegten oder
vereinbarten Abfuhrtag an
der von den Entsorgungs-
fahrzeugen anfahrbaren
Grundstücksgrenze oder an
von der Stadt festgelegten
Stellplätzen bzw. in bereit-
gestellte Sperrmüllcontai-
ner in zumutbarer Entfer-
nung vom Anfallort der Ab-
fälle zur Abholung frühe-
stens 24 Stunden vor Beginn
des Abfuhrtages, jedoch bis
spätestens 6.00 Uhr dessel-
ben bereitzustellen. Durch
geeignete Maßnahmen ist
zu verhindern, dass
Fußgänger gefährdet, Fahr-
zeuge behindert und öffent-
liche Straßen und Wege
verschmutzt werden. Die
Stadt Erfurt kann verlan-
gen, dass sperrige Abfälle
getrennt nach Stoffgruppen
bereitzustellen sind.
( 3 ) Sperrmüll darf nur
durch die Anschlusspflichti-
gen der Straßen, in denen
jeweils die Sammlung
durch Handzettel angekün-
digt ist und nur zum dort
genannten Termin unter
Beachtung der im Abs. 2 ge-
troffenen Festlegungen be-
reitgestellt werden.
( 4 ) Der zur Einsammlung
bereitgestellte Sperrmüll
bleibt bis zur Verladung Ei-
gentum des Anschluss-
pflichtigen und wird mit der
Verladung Eigentum der
Stadt. Unbefugten ist es ver-

boten, den Sperrmüll ohne
Zustimmung des Eigentü-
mers zu durchsuchen und
umzulagern.
(5) Während der Sperrmüll-
Straßensammlung ist in
dem jeweiligen Gebiet die
Durchführung von gem-
einnützigen oder gewerbli-
chen Wertstoffsammlungen
nicht erlaubt.

§ 13
Bauabfälle
(1) Unkontaminierter Bau-
schutt, Straßenaufbruch
und Erdaushub sind
grundsätzlich zu verwerten.
Insoweit besteht keine Ent-
sorgungspfl icht für die
Stadt Erfurt. Sie dürfen auf
der Deponie nur angenom-
men, gelagert und einge-
baut werden, wenn dies aus
Gründen der Betriebs-
führung erforderlich ist.
(2) Bauschutt sind alle mine-
ralischen Stof fe aus
Bautätigkeiten, die bei Ab-
riss, Um- und Ausbau von
Bauwerken anfallen. Der
Bauschutt ist auf der Bau-
stelle von Erdaushub, Bau-
stellenabfällen und konta-
minierten Stoffen getrennt
zu halten. Er ist einer Wie-
derverwertung zuzuführen.
Spezielle Regelungen für
den Einzelfall werden in der
Abbruch bzw. Baugenehmi-
gung getroffen.
(3) Baustellenabfälle sind al-
le nichtmineralischen Stoffe
aus Bautätigkeiten, die als
Mischabfälle bei Neu-, Um-
und Ausbauten sowie bei
Sanierungsmaßnahmen von
Bauwerken anfal len. Sie
enthalten Reste von Bauma-
terialien, Bauchemikalien,
Bauhilfsstoffen und Bauzu-
behör. Sie sind genehmig-
ten Sortieranlagen zur wei-
teren Aufbereitung der ver-
wertbaren Bestandteile zu-
zuführen.
( 4 ) Erdaushub ist so auszu-
bauen, zwischenzulagern
und abzufahren, dass die
Vermischung mit Bauschutt
oder anderen Verunreini-
gungen unterbleibt und im
Rahmen des Bauablaufes ei-
ne Wiederverwendung
durch Massenversatz mög-
lich ist.  Ist diese Verwen-
dungsmöglichkeit nicht ge-
geben, muss der Erdaushub
einer anderen Verwertung
zugeführt werden, z. B. über
eine Bodenbörse.
( 5 ) Straßenaufbruch ist
ebenfalls einer Wiederver-
wertung zuzuführen.

§ 14
Bioabfallentsorgung
( 1 ) Die Bioabfallsammlung
wird im Holsystem durchge-
führt. Die Abfuhr erfolgt im
Zeitraum vom 1. April bis
30. November grundsätzlich
wöchentlich, ansonsten 14-
tägig. Für die Entsorgung
von Bioabfällen stehen die

Behälter gemäß § 8 Abs. 3
Buchstabe i-l AbfwS (Bioab-
fallbehälter) zur Verfügung.
Sie sind ausschließlich für
die unter Abs.3 aufgeführ-
ten Abfälle zu benutzen.
(2) Die Behälter werden
durch den Entsorger gerei-
nigt.
(3) Zur Entsorgung über die
Bioabfallbehälter sind zuge-
lassen:
aus der Küche:
• Lebensmittel- und feste

Speisereste 
• Obst- und Gemüsereste,

Kartoffelschalen
• Eierschalen, Knochen, 
• Tee- und Kaffeesatz (incl.

Beutel/Filter)
aus dem Garten:
• Hecken- und Baum-

schnitt
• Strauch- und Grasschnitt
• Laub, Reisig
• Blumen- und Pflanzenre-

ste
• alte Blumentopferde
• Fallobst
und weiterhin:
• Haare, Federn
• Streu von Kleintieren

(außer mineralische
Streu)

• Holzwolle, Sägemehl (un-
behandelt)

• Papier zum Einwickeln
der Bioabfälle (kein
Glanzpapier) , kompo-
stierbare Bioabfallbeutel. 

( 4 ) Für die Bioabfallbehälter
gelten die Bestimmungen
dieser Satzung hinsichtlich
Anschluss- und Benut-
zungszwang (vgl. § 4 AbfwS).
Eine Befreiung vom An-
schluss- und Benutzungs-
zwang an die  Bioabfall-
behälter gemäß § 4 Abs. 5
AbfwS wird auf schriftlichen
Antrag von der Stadt erteilt,
wenn der gesamte auf dem
anschlusspflichtigen Grund-
stück anfallende Bioabfall
(mit Ausnahme von rohen
und gekochten tierischen
Abfällen) auf Dauer an Ort
und Stelle kompostiert und
nachweislich nicht dem
Hausmüll zugeführt wird
(Anerkennung als Eigen-
kompostierer).

§ 15
Sonderabfälle
(1) Die in privaten Haushal-
tungen und Betrieben anfal-
lenden Sonderabfälle (§ 5
Abs. 1 ThAbfAG) müssen
vom Hausmüll und vom
übrigen Gewerbeabfall ge-
trennt gehalten werden. Die
Sonderabfälle dürfen nicht
in die für Hausmüll zugelas-
senen Abfallbehälter einge-
bracht werden. Dies gilt ins-
besondere für:
1. Batterien aller Art, Ak-

kumulatoren
2. P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l ,

S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s-
mittel

3. Desinfektionsmittel
4. Lacke, Farben und Löse-

mittel

5. Bremsflüssigkeiten, Mi-
neralöle

6. Holzschutzmittel
7. Frostschutzmittel, Kühl-

flüssigkeiten
8. Säuren, Laugen und Sal-

ze
9. Leuchtstoffröhren
( 2 ) Die in privaten Haushal-
tungen und in kleinen Men-
gen in Gewerbe- und
D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e n
anfallenden Sonderabfälle
( S o n d e r a b f a l l - K l e i n m e n g e n
gemäß § 5 Abs. 4 ThAbfAG)
sind der Stadt zum Einsam-
meln und zum Transport
getrennt zu überlassen. Da-
zu führt die Stadt jährlich
mindestens zwei Samme-
laktionen mit einem Schad-
stoffmobil durch (Sonderab-
f a l l - K l e i n m e n g e n s a m m-
lung). Die Termine und Tou-
renpläne werden ortsüblich
bekannt gegeben. Außer-
dem können Sonderabfall-
Kleinmengen in den dafür
zugelassenen Wertstoffhö-
fen abgegeben werden.
( 3 ) Sonderabfälle, soweit es
sich nicht um Kleinmengen
im Sinne des § 5 Abs. 4 Th-
AbfAG handelt, sind von de-
ren Besitzer gemäß § 31 Th-
AbfAG dem Träger der Son-
derabfallentsorgung zu
überlassen.

§ 16
Autowracks
(1) Auto- und sonstige Fahr-
zeugwracks und/oder nicht
mehr verwendungsfähige
Kfz-Teile sind vom Eigentü-
mer derselben den dafür
zugelassenen Entsorgungs-
betrieben zur Verwertung
eigenverantwortlich zuzu-
führen. Diese Verpflichtung
gilt auch für den Eigentü-
mer, der sein Eigentum an
den in Satz 1 genannten Ge-
genständen aufgegeben hat.
Kommt der Eigentümer sei-
ner Beseitigungspflicht
nicht nach, kann die Stadt
Erfurt eine Beseitigungsan-
ordnung erlassen und im
Wege der Verwaltungsvoll-
streckung durchsetzen. Als
Eigentümer im Sinne dieser
Satzung gilt der zuletzt im
Zulassungsregister einge-
tragene Halter des Kraft-
fahrzeuges. Bestreitet der
Halter das Eigentum, so
wird er von der Entsor-
gungspflicht nur frei, wenn
er dies glaubhaft macht und
den neuen Eigentümer be-
nennt.
( 2 ) Für Kraftfahrzeuge oder
Anhänger ohne gültige amt-
liche Kennzeichen, wenn
diese auf ö ffentlichen
Flächen oder außerhalb im
Zusammenhang bebauter
Ortsteile abgestel lt sind,
keine Anhaltspunkte für de-
ren Entwendung oder be-
stimmungsgemäße Benut-
zung bestehen und sie nicht

(Fortsetzung auf Seite 20)
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(Fortsetzung von Seite 19)

innerhalb eines Monats
nach einer am Fahrzeug an-
gebrachten, deutlich sicht-
baren Aufforderung ent-
fernt worden sind, is t
gemäß §  15 Abs. 4 KrW-
/AbfG i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz
1 ThAbfAG die Stadt entsor-
gungspflichtig.

§ 17
Benutzung der 
Abfallentsorgungsanlagen
( 1 ) Abfälle, die die Stadt
gemäß § 3 Abs. 5 dieser Sat-
zung vom Einsammeln und
Befördern ausgeschlossen
hat, sind, soweit es sich
nicht um Abfälle im Sinne
des    § 5 Abs. 1 ThAbfAG
handelt, von ihren Besitzern
oder deren Beauftragten in
den dafür vorgesehenen
A b f a l l e n t s o r g u n g s a n l a g e n
anzuliefern. Die  Anliefe-
rung der Abfälle hat ohne
vorherige Zwischenlage-
rung zu erfolgen.
(2) Die Anlieferer von Abfäl-
len haften für Schäden und
Aufwendungen, die der
Stadt durch die Anlieferung
von nicht zugelassenen Ab-
fällen entstehen.
( 3 ) Die Benutzung der orts-
festen Abfallentsorgungsan-

lagen unterliegt gesonder-
ten Benutzungsordnungen.
( 4 ) Die Stadt kann die An-
nahme von Abfällen an ein-
zelnen Abfallentsorgungs-
anlagen verweigern, wenn
1. nicht nachgewiesen ist,

dass die Abfälle aus der
Stadt Erfurt stammen

2. geforderte  Nachweise
über die Zusammenset-
zung und die chemisch-
physikal ischen Eigen-
schaften der Abfälle feh-
len 

3. anderweitige Verwer-
tungs- oder Ablagerungs-
möglichkeiten bestehen

4. die verwertbaren Abfälle,
5. die nach § 7 AbfwS ge-

trennt gehalten werden
müssen, mit brennbaren
oder nicht verwertbaren
Abfällen vermischt sind
oder

6. die Benutzungsordnung
nicht eingehalten wird.

§ 18
Gebühren
Die Stadt Erfurt erhebt für
die Benutzung ihrer öffent-
lichen Anfallentsorgungs-
einrichtungen Gebühren
nach Maßgabe einer geson-
derten Gebührensatzung.

§ 19
Ordnungswidrigkeiten
( 1 ) Ordnungswidrig im Sin-

ne von § 29 Abs. 1 Nr. 7 Th-
AbfAG handelt,  wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 7 vom

Einsammeln und Beför-
dern ausgeschlossene
Abfälle in die zugelasse-
nen Abfallbehälter
gemäß § 8 Abs. 3 AbfwS
oder in die öffentlich auf-
gestellten und speziell
gekennzeichneten Sam-
melbehälter für verwert-
bare Abfälle verbringt,

2. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1
und § 4 Abs. 2 Satz 1 sein
Grundstück nicht an die
öffentliche Abfallentsor-
gung anschließt oder den
vom Benutzungszwang
erfassten Anteil nicht
von der öffentlichen Ab-
fallabfuhr entsorgen läs-
st,

3. entgegen § 6 Abs. 5 kei-
nen gültigen Entsor-
gungsnachweis besitzt
oder keinen Übernahme-
schein vorlegt,

4. entgegen § 6 Abs. 1, 2 und
4 den Auskunfts- und An-
zeigepfl ichten nicht,
nicht rechtzeitig, nicht
vollständig oder mit un-
richtigen Angaben nach-
kommt,

5. entgegen § 8 Abs. 4 die
amtliche Kennzeichnung
der Behälter entfernt
oder verändert oder die

gekennzeichneten Behäl-
ter vertauscht,

6. entgegen § 8 Abs. 5 Abfäl-
le zum Zwecke der Ent-
sorgung im Stadtgebiet
unzulässig lagert oder
ablagert,

7. entgegen § 8 Abs. 12 Än-
derungen im Behälterbe-
darf der Stadt nicht un-
verzüglich mitteilt,

8. entgegen § 9 Abs. 1
Standplätze nicht anlegt
oder unterhält oder
Standplätze und Über-
nahmeplätze für Abfall-
behälter entgegen § 9
Abs. 1, 3 und 4 nicht im
verkehrssicheren Zu-
stand hält,

9. entgegen § 9 Abs. 2 die
Abfallbehälter nach der
Entleerung nicht auf den
Standplatz entsprechend
Abs. 1 zurückstellt,

10.entgegen § 10 Abs. 1 die
in § 8 Abs. 3 der Satzung
festgelegten Abfallbehäl-
ter und die speziell ge-
kennzeichneten Sam-
melbehälter für verwert-
bare Abfälle nicht be-
stimmungsgemäß be-
nutzt oder gegen die Vor-
schriften des § 10 Abs. 2,
3, 4, 6 und 8 verstößt,

11.entgegen § 12 Abs. 2 und
3 sperrige Abfälle außer-
halb der festgelegten Ab-
holtermine im öffentli-

chen Bereich der Stadt
ablagert oder abstellt
oder entgegen § 12 Abs. 1
nicht zum Sperrmüll
gehörende Gegenstände
bereitstellt,

12.entgegen § 13 Bauabfälle
nicht trennt und ent-
sorgt,

13.gegen § 12 Absatz 5 ver-
stößt.

( 2 ) Die Ordnungswidrigkei-
ten gem. Abs. 1 können mit
einer Geldbuße bis einhun-
derttausend Deutsche Mark
geahndet werden. Die Geld-
buße soll den wirtschaftli-
chen Vorteil, den der Täter
aus der Ordnungswidrigkeit
gezogen hat, übersteigen.
Reicht das satzungsgemäße
Höchstmaß hierzu nicht
aus, so kann es überschrit-
ten werden.
( 3 ) Andere Straf- und Buß-
geldvorschriften, insbeson-
dere § 326 Abs. 1 StGB und
§ 61 Abs. 1 und 2 KrW-/AbfG
bleiben unberührt.

§ 20
In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt einen
Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der
Stadt Erfurt, frühestens je-
doch am 1. Januar 2001, in
Kraft.

Die Bescheinigungsstelle
für Versorgungsleitungen –
das Thüringer Landesamt
für Straßenbau, Außenstelle
Sondershausen – gibt be-
kannt, dass die TEAG
Thüringer Energie AG,
Schwerbornerstraße 30,
99087 Erfurt einen Antrag
auf Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung für die beste-
hende 110-kV-Freileitung
Erfurt/Nord – Erfurt/Mel-
chendorf – Thörey – Gotha,
Teilabschnitt Mast 50 - Mast
74 mit einer Schutzstreifen-
breite von 26 m an den Ma-
sten und max. 38 m zwi-
schen den Masten  gemäß §
9 Abs. 4 Grundbuchbereini-
gungsgesetz (GBBerG) vom
20. Dezember 1993 (BGBl. S.
2182) gestellt hat.
Die von der Anlage betroffe-
nen Grundstückseigentü-
mer der Gemarkung Eg-
stedt, Flur 1, 5; Gemarkung

Melchendorf, Flur 5; Ge-
markung Möbisburg, Flur 5,
6; Gemarkung Waltersle-
ben, Flur 1, 2, 3  können den
eingereichten Antrag sowie
die beigefügten Unterlagen
innerhalb von 4 Wochen
vom Tag dieser Bekanntma-
chung an beim Thüringer
Landesamt für Straßenbau,
Außenstelle Sondershau-
sen, 99706 Sondershausen,
Schillerstraße 6 (im Gebäu-
de des Finanzamtes, Zim-
mer 425, Telefon 03632/742
446), dienstags zwischen
8.30 Uhr und 12.00 Uhr so-
wie 13.30 Uhr und 17.00 Uhr,
donnerstags und freitags
zwischen 8.30 Uhr und 12.00
Uhr bzw. nach vorheriger
Terminvereinbarung einse-
h e n .
Die Bescheinigungsstelle
für Versorgungsleitungen
erteilt die Leitungs- und An-
l a g e n r e c h t s b e s c h e i n i g u n g
nach Ablauf der Ausle-

gungsfrist gem. § 9 Abs. 4
GBBerG in Verbindung mit
§ 7 Abs. 4 und 5 Sachen-
r e c h t s d u r c h f ü h r u n g s v e r-
ordnung – SachenR-DV –
vom 20. Dezember 1994 (BG-
Bl. I S. 3900)).

Hinweis zur Einlegung von
W i d e r s p r ü c h e n :
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GB-
BerG ist von Gesetzes we-
gen eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit für
alle am 3. Oktober 1990 be-
stehenden Energiefortlei-
tungen einschließlich der
dazugehörigen Anlagen
e n t s t a n d e n .
Die durch Gesetz entstan-
dene beschränkte persönli-
che Dienstbarkeit doku-
mentiert nur den Stand vom
3. Oktober 1990. Alle danach
eingetretenen Veränderun-
gen müssen durch einen zi-
vilrechtlichen Vertrag zwi-
schen den Versorgungsun-

ternehmen und dem
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r
geklärt werden.
Da die Dienstbarkeit durch
Gesetz bereits entstanden
ist, kann ein Widerspruch
nicht damit begründet wer-
den, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des
Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch
kann nur darauf gerichtet
sein, dass die von dem an-
tragstellenden Unterneh-
men dargestellte Leitungs-
führung nicht richtig ist.
Dies bedeutet, dass ein Wi-
derspruch sich nur dagegen
richten kann, dass das
Grundstück gar nicht von
einer Leitung betroffen ist
oder in anderer Weise, als
von dem Unternehmen dar-
g e s t e l l t .
Wir möchten Sie daher bit-
ten, nur in begründeten Fäl-
len von Ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch zu

machen. Der Widerspruch
kann beim Thüringer Lan-
desamt für Straßenbau,
Außenstelle Sondershau-
sen, Schillerstraße 6 in
99706 Sondershausen,
schriftlich oder zur Nieder-
schrift bis zum Ende der
Auslegungsfrist erhoben
werden. Entsprechende
Formulare liegen in der Be-
scheinigungsstelle bereit.

Sondershausen, 
den 18. Dezember 2000

Thüringer Landesamt 
für Straßenbau

Bescheinigungsstelle 
für Versorgungsleitungen

Außenstelle 
Sondershausen

Im Auftrag
Lampe

Außenstellenleiterin

Bekanntmachung des Thüringer Landesamtes für
Straßenbau über einen Antrag auf Erteilung einer
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung Az.:

N0040/2000-1131-05
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Das Ordnungsamt teilt mit:

Abholtermine 
fertiger Führerscheine

Führerscheine, die nur zum Zwecke des Umtausches bean-
tragt wurden und deren Herstellung mit Ausfüllen und Unter-
zeichnen des Formblattes bis zum 17. November 2000 in Auf-
trag gegeben wurden, liegen im Ordnungsamt, Friedrich-En-
gels-Straße 27a, 99086 Erfurt zur Abholung bereit.

Das Einwohner- und Meldeamt teilt mit:

Abholtermine der 
fertigen Pässe und Ausweise

Bundespersonalausweise, die
bis einschließlich 14. Novem-
ber  2000 und Reisepässe, die
bis einschließlich 24. Novem-
ber  2000 beantragt wurden,
liegen zur Abholung bereit. 

Die Ausgabe erfolgt ent-
sprechend Ihrer Vereinba-
rung in der Löberstraße 35, in
der Berliner Straße 26 oder in

der Ratskellerpassage. Bean-
tragte vorläufige Reisepässe
können entsprechend des
vereinbarten Termins entge-
gengenommen werden.  Läs-
st sich der Antragsteller
durch einen Bevollmächtig-
ten vertreten, so hat dieser
neben den genannten Doku-
menten auch eine Vollmacht

des Antragstellers entspre-
chend den „Hinweisen zur
Ausweis- und Passabholung“
vorzulegen und sich persön-
lich auszuweisen.  

Kinderausweise und Rei-
sepässe für Minderjährige
werden nur an die jeweiligen
Sorgeberechtigten ausgege-
b e n .

Nichtamtlicher Teil

... wenn der Winter Einzug
hält Räum- und Streupflichten

auf öffentlichen Straßen
Für viele Bürger unserer
Stadt kommt der Winter im
positiven wie auch im negati-
ven Sinn oft überraschend. 
Der Winterdienst (Räumen
und Streuen) ist auf öffentli-
chen Straßen bei bestimmten
Winterwetterlagen (Schnee-
fall, Schneeregen, Frost, Eis-
regen) und den daraus resul-
tierenden Folgen (Schnee-
glätte, Eisglätte, Reifglätte,
Glatteis) durchzuführen.
Grundsätzlich hat zur Ab-
wehr von Gefahren die
Streupflicht Vorrang vor der
R ä u m p f l i c h t .
Welche Winterdienstpflichten
hat die Stadt?
Für die Durchführung des
Winterdienstes auf den Fahr-
bahnen, Fußgängerüberwe-
gen, Brücken, in Tunneln, auf
Gehwegen ohne Anlieger
und öffentlichen Plätzen ist
die Stadt Erfurt nach Maßga-
be ihrer Leistungsfähigkeit
z u s t ä n d i g .
Auf den Fahrbahnen ist der
Leistungsumfang des Stra-
ßenwinterdienstes entspre-
chend der Straßenverkehrs-
bedeutung in drei Dringlich-
keitsstufen eingeteilt. Alle
Hauptverkehrsstraßen sind
in das Dringlichkeitsnetz D I
eingeordnet. In der Regel
wird der Winterdienst auf
diesen Straßen von 4.00 Uhr
bis 22.00 Uhr durchgeführt.
Auf Sammelstraßen bestehen
wegen der geringeren Ver-
kehrsbedeutung keine oder
nur im Einzelfall bei be-
stimmten für den Verkehrs-
teilnehmer plötzlich auftre-
tenden Gefahrenstellen Win-
terdienstpflichten. 
Auf Wohn- und Anlieger-
straßen ist die Stadt nicht zur
Durchführung des Winter-
dienstes verpflichtet. Alle

Verkehrsteilnehmer (auch
Rettungsfahrzeuge, Versor-
gungsfahrzeuge, Müllfahr-
zeuge) haben sich darauf ein-
z u s t e l l e n .
Streusandcontainer mit ab-
stumpfenden Streustoffen
werden nur an ausgewählten
Standplätzen aufgestellt und
dienen ausschließlich den
Kraftfahrern im Notfall zur
Selbsthilfe. 
Welche Winterdienstpflichten
haben die Anlieger? 
An die Sicherung des
Fußgängerverkehrs sind
höhere Anforderungen als an
den Fahrzeugverkehr ge-
stellt. Die Grundstücksei-
gentümer (Anlieger) oder
diesen Gleichgestellte haben
gemäß der gültigen Straßen-
reinigungssatzung entlang ih-
rer Grundstücksfront die
Gehwege in einer Breite von
mindestens 1,5 m vom
Schnee zu räumen und bei
Glätte zu bestreuen. 
Diese Pflicht gilt auch in
Fußgängerzonen, Einkaufs-
bereichen und auf Mischver-
kehrsflächen. Einzubeziehen
sind auch Haltestellen des öf-
fentlichen Personennahver-
kehrs im Gehwegbereich, um
für einen gefahrlosen Zu- und
Abgang zu den Verkehrsmit-
teln zu sorgen.
Bei Unfällen in diesen Berei-
chen werden eventuelle Haf-
tungsansprüche grund-
sätzlich an den jeweiligen
Anlieger gerichtet.
Womit soll gestreut werden?
Die Straßenreinigungssat-
zung schreibt als Streustoffe
auf Gehwegen Sand, Granu-
lat oder Splitt vor. Die Kör-
nung sollte nicht größer als 8
mm sein. Die Streustoffe sind
von den Anliegern selbst zu
erwerben. Der Einsatz von

Salz oder anderen auftauen-
den Stoffen ist grundsätzlich
v e r b o t e n .
Wann muss geräumt und ge-
streut werden?
Gehwege müssen werktags
in der Zeit  von 6.00 bis 20.00
Uhr und sonn- und feiertags
von 8.00 bis 20.00 Uhr von
Schnee geräumt und bei auf-
tretender Glätte gestreut
werden. 
Kontrolle der Einhaltung der
W i n t e r d i e n s t p f l i c h t e n
Stellt die Stadt bei den Kon-
trollen fest, dass die Winter-
dienstpflichten nicht einge-
halten sind, können die Ver-
stöße gegen die Straßenreini-
gungssatzung im Rahmen
von Ordnungswidrigkeitsver-
fahren geahndet werden.
Deshalb ein paar Anregun-
gen zum Abschluss:
• Besorgen Sie sich recht-

zeitig Schneeschieber und
S t r e u m a t e r i a l .

• Streuen ist billiger als die
Regulierung eines Scha-
dens und erspart Ihnen
viel Ärger.

• Sehen Sie den Winter
auch von der positiven Sei-
te. Stellen Sie sich selbst
auf winterliche Bedingun-
gen ein, sei es mit geeigne-
tem Schuhwerk oder mit
der richtigen Bereifung Ih-
res Fahrzeuges.

• Geben Sie den Winter-
dienstfahrzeugen Vor-
r a n g .

Und denken Sie daran, wenn
es glatt ist: 
Wer langsam fährt, kommt oft
schneller ans Ziel.

Kommen Sie gut durch den
Winter, das wünscht Ihnen
Ihre Stadtverwaltung Erfurt.

Neue Öffnungszeiten der 
Entsorgungs- und Verwertungs-

anlagen auf dem Deponiegelände
Erfurt-Schwerborn

Aus betrieblichen Gründen werden die Öffnungszeiten für
den Kleinanlieferplatz, den Wertstoffhof und die Sonderab-
fallannahmestelle auf der Deponie Erfurt -Schwerborn ab
2. Januar 2001 wie folgt verändert: Montag bis Freitag 6.30
Uhr bis 16.30 Uhr.
Die Verwertungsanlagen der Stadtwerke Erfurt Stadtwirt-
schaft GmbH haben ab 2. Januar 2001 ebenfalls neue Öff-
nungszeiten. 
Für die Entsorgungs- und Verwertungsanlagen auf dem De-
poniegelände Erfurt-Schwerborn gelten ab 2. Januar 2001
somit folgende Öffnungszeiten:

Öffentlich-rechtliche Öffnungszeiten
Entsorgungsanlagen 
der Stadt Erfurt
Deponie (Ablagerungsfläche) Montag bis Freitag

6.30 bis 14.30 Uhr
Samstag geschlossen

Wertstoffhof Deponie und Montag bis Freitag
Kleinanlieferplatz 6.30 bis 16.30 Uhr

Samstag
8.00 bis 12.30 Uhr

Sonderabfallannahmestelle Montag bis Freitag
6.30 bis 16.30 Uhr
Samstag
8.00 bis 12.30 Uhr

Verwertungsanlagen der 
SWE Stadtwirtschaft GmbH

Baustellenabfallsortieranlage Montag bis Freitag
6.30 bis 16.30 Uhr
Samstag geschlossen

Bauschuttrecyclinganlage Montag bis Freitag
6.30 bis 16.30 Uhr
Samstag geschlossen

Altfensterentglasungsanlage Montag bis Freitag
6.30 bis 16.30 Uhr
Samstag geschlossen

Altholzaufbereitungsanlage Montag bis Freitag
6.30 bis 16.30 Uhr
Samstag geschlossen

Kompostierungsanlage Montag bis Freitag
6.30 bis 16.30 Uhr
Samstag geschlossen

Bodenbörse Montag bis Freitag
6.30 bis 16.30 Uhr
Samstag geschlossen

Ausweis ungültig
Auf Grund eines Diebstahls wird nachfolgend aufge-
führter Dienstausweis mit sofortiger Wirkung für
ungültig erklärt:

DA-Nr. 2053
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Öffentliche Ausschreibungen
ÖAB 22/01-65 

und ÖAB 23/01-65 

Die  Landeshauptstadt  Erfurt schreibt öffentlich fol-
gende Leistung nach VOB(A) aus: 

Ersatzneubau Kindergarten „Friedrich Fröbel“,
Karlsplatz, 99195 Stotternheim

ÖAB 22/01-65:  Sanitärinstallation:

U m f a n g :
• 13 St. Waschtischeinrichtung mit Montageele-

m e n t ;
• 12 St. WC-Einrichtung mit Montageelement;
• 2 St. Duscheinrichtung mit Montageelement;
• ca. 350 m Rohrleitung mit Rohrleitungsdäm-

m u n g ;
• ca. 50 m Abwasserleitung;
• ca. 8 St. Raumentlüftung für Sanitärbereiche.

Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.
A u s f ü h r u n g s z e i t : 10. KW 2001 bis 35. KW 2001

ÖAB 23/01-65:  Heizungsinstallation:

Umfang: 
• ca. 900 m2 Fußbodenheizung; 
• ca. 130 m Rohrleitung mit Rohrleitungsdäm-

m u n g ;
• ca. 20 m Fernwärmerohr; 
• 1 St. Heizungsreglung für Raumheizung und

Warmwasserbereitung; 
• 1 St. Solaranlage für Warmwasserbereitung.

Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.
Ausführungszeit:  10. KW 2001 bis 35. KW 2001

ÖAB 22
Entgelt ink. Versand: 52,00 DM
Kassenzeichen: 4 2 . 2 5 2 5 3 . 6
Submissionstermin: 0 6 . 0 2 . 2 0 0 1
Submissionszeit: 10.00 Uhr
Zuschlagsfrist: 0 2 . 0 3 . 2 0 0 1

ÖAB 23
Entgelt ink. Versand: 49,00 DM
Kassenzeichen: 4 2 . 2 5 2 5 4 . 4
Submissionstermin: 0 6 . 0 2 . 2 0 0 1
Submissionszeit: 10.30 Uhr
Zuschlagsfrist: 0 2 . 0 3 . 2 0 0 1

Das jeweilige Entgelt ist vorher auf das Konto der
Stadtverwaltung Erfurt, Konto-Nr. 38831837, Spar-
kasse Erfurt,  BLZ 82054222, unter unbedingter An-
gabe des jeweiligen Kassenzeichens  einzuzahlen
und ist nicht rückerstattungspflichtig.

Anforderung:  
Die Verdingungsunterlagen können ab sofort bis
einschließlich 10. Januar 2001, 12.00 Uhr, bei der
Stadtverwaltung Erfurt – Zentrale Verdingungsstel-
le – Fischmarkt 1, 99084 Erfurt, Frau Trommer – Fax:
0361/6551289 – abgefordert werden. Nach diesem
Termin eingehende – auch schriftliche – Bewerbun-
gen können keine Berücksichtigung finden. Die Un-
terlagen werden bei Vorliegen des Einzahlungsbe-
leges am  15. Januar 2001 versandt. 

Submission:   
zu den jeweils o.a. Zeiten bei der Stadtverwaltung
Erfurt,  Fischmarkt 1, 99084 Erfurt,  Zentrale Verdin-
g u n g s s t e l l e

Nachweise:   
Die Bieter sowie eventuelle Nachauftragnehmer
müssen nachweislich  gem.  VOB/A § 8.3(1) a-f  für
die ausgeschriebenen Leistungen qualifiziert sein.
Ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach §
150 Gewerbeordnung (nicht älter als 3 Monate)
kann vor Zuschlagserteilung abverlangt werden.

Sonstiges:    
Zum Eröffnungstermin sind nur Bieter und deren
Bevollmächtigte zugelassen. 

Nachprüfstelle:     
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4,
99423  Weimar.

ÖAB 24/01-65 
bis ÖAB 26/01-65 

Die  Landeshauptstadt  Erfurt schreibt öffentlich fol-
gende Leistung nach VOB(A) aus: 

Frauenaktionszentrum Pergamentergasse 36, 99084
E r f u r t

ÖAB 24/01-65:  Putzarbeiten:

U m f a n g :
• ca. 450 m2 Außenputz als Wärmedämmputz auf

F a c h w e r k ;
• ca. 450 m2 Innendämmung aus Holzwolleleicht-

bauplatten; 
• ca. 960 m2 mineralischer Innenputz.
Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.

Ausführungszeit:  11. KW 2001 – 16. KW 2001

ÖAB 25/01-65:  Trockenbauarbeiten:

U m f a n g :
• ca. 160 m2 T r o c k e n b a u w ä n d e / I n s t a l l a t i o n s w ä n-

d e ;
• ca. 350 m2 Zwischensparrendämmung Sattel-

dach/Verkleidung; 
• ca. 210 m2 Unterdecken unter HB-Decken.
Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.

A u s f ü h r u n g s z e i t : 10. KW 2001 bis 14. KW 2001

ÖAB 26/01-65: Tischlerarbeiten-Holzfenster:

U m f a n g :
• ca. 60 St. Holzfenster denkmalgerecht/Beklei-

dung 90x140;
• ca. 35 St. Holz-Glasfassade am Eingangsbau-

werk; 
• 2 St. Fensterschiebetürelemente.
Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.

Ausführungszeit:  16. KW 2001 bis 17. KW 2001

ÖAB 24
Entgelt ink. Versand: 29,00 DM
Kassenzeichen: 4 2 . 2 5 2 5 5 . 2
Submissionstermin: 0 7 . 0 2 . 2 0 0 1
Submissionszeit: 10.00 Uhr
Zuschalgsfrist: 0 2 . 0 3 . 2 0 0 1

ÖAB 25
Entgelt ink. Versand: 30,00 DM
Kassenzeichen: 4 2 . 2 5 2 5 6 . 0
Submissionstermin: 0 7 . 0 2 . 2 0 0 1
Submissionszeit: 10.30 Uhr
Zuschalgsfrist: 0 2 . 0 3 . 2 0 0 1

ÖAB 26
Entgelt ink. Versand: 35,00 DM
Kassenzeichen: 4 2 . 2 5 2 5 7 . 8
Submissionstermin: 0 7 . 0 2 . 2 0 0 1
Submissionszeit: 11.00 Uhr
Zuschalgsfrist: 0 2 . 0 3 . 2 0 0 1

Das jeweilige Entgelt ist vorher auf das Konto der
Stadtverwaltung Erfurt, Konto-Nr. 38831837, Spar-
kasse Erfurt,  BLZ 82054222, unter unbedingter An-
gabe des jeweiligen Kassenzeichens  einzuzahlen
und ist nicht rückerstattungspflichtig.

Anforderung:      
Die Verdingungsunterlagen können ab sofort bis
einschließlich  10. Januar 2001, 12.00 Uhr, bei der
Stadtverwaltung Erfurt – Zentrale Verdingungsstel-
le – Fischmarkt 1, 99084 Erfurt, Frau Trommer – Fax:
0361/6551289 – abgefordert werden. Nach diesem
Termin eingehende – auch schriftliche – Bewerbun-
gen können keine Berücksichtigung finden. Die Un-
terlagen werden bei Vorliegen des Einzahlungsbe-
leges am 16. Januar 2001 versandt. 

Submission: 
zu den jeweils o.a. Zeiten bei der Stadtverwaltung
Erfurt,  Fischmarkt 1, 99084 Erfurt,  Zentrale Verdin-
g u n g s s t e l l e

Nachweise: 
Die Bieter sowie eventuelle Nachauftragnehmer
müssen nachweislich  gem.  VOB/A § 8.3(1) a-f  für
die ausgeschriebenen Leistungen qualifiziert sein.
Ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach §
150 Gewerbeordnung (nicht älter als 3 Monate)
kann vor Zuschlagserteilung abverlangt werden.

Sonstiges:    
Zum Eröffnungstermin sind nur Bieter und deren
Bevollmächtigte zugelassen. 

Nachprüfstelle:     
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4,
99423  Weimar.

ÖAB 32/2001-65 
Die Landeshauptstadt Erfurt schreibt öffentlich fol-
gende Bauleistungen nach VOB (A) aus:

Gymnasium 7 – Spezialschulteil, 
Vilniuser Straße 17a, 99089 Erfurt

Tischlerarbeiten - Kunststofffenster

Umfang: 
• Lieferung und Montage von farbigen Kunststoff-

fenstern, einschl. innere und äußere Fenster-
bank, Ausbau und Entsorgung der alten Fenster
– 84 Stck., 6 Fensterfelder, Größe 6,32/ 2,12 m;

• 42 Stck., 6 Fensterfelder, Größe 6,32/ 0,88 m;
• 40 Stck., 2 Fensterfelder, Größe 2,15/ 2,12 m; 
• 9 Stck., 2 Fensterfelder, Größe 1,22/ 1,53 m;
• 32 Stck., 3 Fensterfelder, Größe 2,75/ 2,12 m;
• 7 Stck., 1 Fensterfeld, Größe 0,60/ 0,40 m;
• 23 Stck., 1 Fensterfeld, Größe 0,47/ 0,27 m

Ausführungszeitraum: 12.KW bis 22.KW 2001                 
E n t g e l t : 25,00 DM  inkl. Versand
K a s s e n z e i c h e n : 4 2 . 2 5 2 5 8 . 6

Das Entgelt ist vorher auf das Konto der Stadtver-
waltung Erfurt, Konto-Nr. 38831837, Sparkasse Er-
furt,  BLZ 82054222, unter unbedingter Angabe des
Kassenzeichens  einzuzahlen und ist nicht rücker-
s t a t t u n g s p f l i c h t i g .

Anforderung:  
Die Verdingungsunterlagen können ab sofort bis
e i n s c h l i e ß l i c h 10. Januar 2001, 12.00 Uhr, bei der
Stadtverwaltung Erfurt – Zentrale Verdingungsstel-
le – Fischmarkt 1, 99084 Erfurt, Frau Trommer – Fax:
0361/ 6551289 – abgefordert werden. Nach diesem
Termin eingehende – auch schriftliche – Bewerbun-
gen können keine Berücksichtigung finden. Die Un-
terlagen werden bei Vorliegen des Einzahlungsbe-
leges am  15. Januar 2001 versandt. 

Submission:  
6. Februar 2001, 11.00 Uhr, bei der Stadtverwaltung
Erfurt, Fischmarkt 1, 99084 Erfurt, Zentrale Verdin-
g u n g s s t e l l e

(Fortsetzung auf Seite 23)
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Öffentliche Ausschreibungen
(Fortsetzung von Seite 22)

Zuschlagsfrist: 9. März 2001

Nachweise:   
Die Bieter sowie eventuelle Nachauftragnehmer
müssen nachweislich gem. VOB/A  § 8.3(1) a-f  für
die ausgeschriebenen Leistungen qualifiziert sein.
Ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. §
150 Gewerbeordnung (nicht älter als 3 Monate)
kann vor Zuschlagserteilung abgefordert werden.

Sonstiges: 
Zum Eröffnungstermin sind nur Bieter und deren
Bevollmächtigte zugelassen. 

Nachprüfstelle:   
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4,
99423  Weimar.

ÖAB  33/2001-66
Die Landeshauptstadt Erfurt schreibt öffentlich im
Namen und für Rechnung der Stadtverwaltung Er-
furt – Tiefbauamt – nachfolgende Bauleistungen
nach VOB(A) aus:

B a u m a ß n a h m e
Regenrückhaltebecken Schmira 2. Bauabschnitt

Aushub Bettelseegraben

P l a n u n g s b ü r o :
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH Erfurt,
Brühler Herrenberg 2a, 99092 Erfurt

L e i s t u n g s u m f a n g :
• 200 m  Baustraße; 
• 4.750 m3 profilgerechter Grabenaushub  davon:
• 850 m3 Mutterboden;  
• 1.500 m3 Bodenklasse 3–5; 
• 2.400 m3 Bodenklasse 6;   
• 3.250 m3 Bodeneinbau (Grabenverfüllung und

profilgerechte Dammschüttung);
• 25 m provisorischer Durchlass DN 500–1000;  
• 35 St  Baumpflanzungen

Ausführungszeitraum: 23. April  bis 1. Juni 2001
E n t g e l t : 33,00 DM  inkl. Postversand
K a s s e n z e i c h e n : 4 2 . 2 5 2 5 9 . 4

Das Entgelt ist nicht rückerstattungspflichtig.

Anforderungen: 
Die Verdingungsunterlagen können ab sofort bis
e i n s c h l i e ß l i c h 19. Januar 2001 in der Zentralen Ver-
dingungsstelle (vorab per Fax 0361/ 655 1289) ange-
fordert werden. Nach diesem Termin eingehende –
auch schriftliche – Bewerbungen können keine
Berücksichtigung finden. Die Unterlagen werden
bei Vorliegen des Einzahlungsbeleges ab 12. Febru-
ar 2001 v e r s a n d t .

Eröffnungstermin: 
6. März 2001, 10.00 Uhr bei der Stadtverwaltung Er-
furt, Zentrale Verdingungsstelle, Fischmarkt 1, in
99084 Erfurt.
Ende der Zuschlagsfrist: 30. März 2001

Nachweise: 
Die Bieter sowie eventuelle Nachauftragnehmer
müssen nachweislich für die ausgeschriebenen Lei-
stungen gem. VOB/A § 8.3 qualifiziert sein. Entspre-
chende Nachweise und Referenzen sind mit dem
Angebot einzureichen. Auf Verlangen ist ein Aus-
zug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150
Gewerbeordnung (nicht älter als 3 Monate) vorzule-
g e n .

Sonstiges: 

Zum Eröffnungstermin sind nur Bieter und deren
Bevollmächtigte zugelassen.

Nachprüfstelle: 
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4,
in 99423 Weimar

ÖAB  34/2001-66
Die Landeshauptstadt Erfurt schreibt öffentlich im
Namen und für Rechnung Stapelmann & Bramey
GmbH, Architekten und Ingenieure, nachfolgende
Bauleistungen nach VOB(A) aus:

Wohngebiet  „Vor dem Zeckensee“  
Erfurt - Niedernissa 1. Teilabschnittnitt

Straßenendausbau und Freiflächengestaltung

P l a n u n g s b ü r o :
Stapelmann & Bramey GmbH Architekten und In-
genieure, Julius-König-Straße 2, 99085 Erfurt , Tel.:
0361/598510, Fax:  0361/5985118

L e i s t u n g s u m f a n g / S t r a ß e n e n d a u s b a u :
• 1300 m2 B i t . - T r a g s c h i c h t ;
• 5200 m2 Asphaltbetondeckschicht; 
• 1000 m2 Betonpflaster; 
• 2600 m Straßenborde
F r e i f l ä c h e n g e s t a l t u n g :
• 47 Stck. Pflanzbeete mit Bäumen und Boden-

d e c k e r n ;
• 17.000 m2 Pflanzfläche; 
• 105 Stck. Bäume;
• 1.900 Stck. Heister und Sträucher; 
• 14.000 m2 R a s e n a n s a a t
Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.

Ausführungszeitraum:   
Straßenendausbau: April bis Juni 20001
Freiflächengestaltung: Mai bis Oktober 2001

Entgelt:  
50,00 DM  inkl. Postversand per Verrechnungs-
scheck. Das Entgelt ist nicht rückerstattungspflich-
t i g .

Anforderungen: 
Die Verdingungsunterlagen können ab sofort bis
einschließlich 10. Januar 2001 nur bei o.g. Planungs-
büro – vorab telefonisch oder per Fax – angefordert
werden.  Nach diesem Termin eingehende – auch
schriftliche – Bewerbungen können keine Berück-
sichtigung finden. Die Unterlagen werden bei Vor-
liegen des Verrechnungsschecks ab 12. Januar 2001
versandt, bzw. liegen zur Abholung bereit.

E r ö f f n u n g s t e r m i n :
31. Januar 2001, 10.30 Uhr bei der Stadtverwaltung
Erfurt, Zentrale Verdingungsstelle, Fischmarkt 1, in
99084 Erfurt.

Ende der Zuschlagsfrist: 9. März 2001

Nachweise: 
Die Bieter sowie eventuelle Nachauftragnehmer
müssen nachweislich für die ausgeschriebenen Lei-
stungen gem. VOB/A § 8.3 qualifiziert sein. Entspre-
chende Nachweise und Referenzen sind mit dem
Angebot einzureichen. Auf Verlangen ist ein Aus-
zug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150
Abs. 1 Gewerbeordnung (nicht älter als 3 Monate)
v o r z u l e g e n .

Sonstiges: 
Zum Eröffnungstermin sind nur Bieter und deren
Bevollmächtigte zugelassen.

Nachprüfstelle: 
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4,
in 99423 Weimar.

A u s s c h reibung 
des Jugendamtes

Die Stadtverwaltung Erfurt schreibt den Kultursaal
des Freizeittreffs Petersberg (Saal mit Bühne und
Nebenräumen auf dem Gelände der Citadelle Pe-
tersberg) zur nicht kommerziellen Nutzung aus.
Schwerpunkt der zukünftigen Nutzung ist die Ent-
wicklung als Veranstaltungsort für jugendkulturelle
und jugendsubkulturelle Aktivitäten unter Einbe-
ziehung  der Trägerlandschaft der Stadt Erfurt und
der Region sowie die Beförderung von Kooperation
und Vernetzung in diesem Bereich. Dabei sollen
insbesondere Selbsthilfepotentiale und Eigeninitia-
tiven von Jugendlichen unterstützt und gefördert
w e r d e n .
Weitergehende Unterlagen erhalten Interessenten
im Zimmer: 304 des Jugendamtes.
Rückfragen sind möglich unter der Rufnummer
0361/ 6554757.

Zur Bewerbung sind folgende Unterlagen einzurei-
c h e n :
• Nutzungs- bzw. Bewirtschaftungskonzept
• Kosten- und Finanzierungsplan
• Satzung bzw. Geschäftsordnung
• R e g i s t e r a u s z u g
• Vollständige Bewerbungsunterlagen sind bis

zum 15. Februar 2001 im Jugendamt, Steinplatz
1, 99086 Erfurt einzureichen.

I n f o rmationen zur
We i h n a c h t s b a u m-

e n t s o rg u n g
Die Entsorgung der Weihnachtsbäume erfolgt in
der Stadt Erfurt wie in den Jahren zuvor durch
Straßensammlung. Stellen Sie bitte Ihren Weih-
nachtsbaum (ohne Lametta) am entsprechenden
Entsorgungstag an Ihrem Abfallbehälterstandplatz
bzw. am Übernahmeplatz der Abfallbehälter bis
06.00 Uhr zur Abholung bereit.
Im Interesse der öffentlichen Ordnung dürfen die
Weihnachtsbäume frühestens am Abend vor dem
jeweiligen Entsorgungstag abgestellt werden. 
Unabhängig von den aufgeführten Terminen kön-
nen Weihnachtsbäume auch auf den Wertstoffhöfen
abgegeben werden.
Entsorgungstage für die jeweiligen Stadtteile, Ort-
schaften, Wohngebiete: 02.01. und 16.01.2001 Berli-
ner Platz, Moskauer Platz, Roter Berg; 03.01. und
17.01.2001 Johannesplatz, Johannesvorstadt, Rieth;
04.01. und 18.01.2001 Ilversgehofen, Hohenwinden-
Sulza, Sulzer Siedlung; 05.01. und 19.01.2001 Daber-
stedt; 08.01. und 22.01.2001 Herrenberg, Wiesenhü-
gel, Melchendorf, Drosselberg; 09.01. und 23.01.2001
Erfurt-Altstadt; Andreasvorstadt; 10.01. und
24.01.2001 Löbervorstadt; 11.01. und 25.01.2001
Brühlervorstadt, Peterbornsiedlung, Flughafensied-
lung;  15.01. und 29.01.2001 Krämpfervorstadt, Rin-
gelberg  15.01.2001 Gispersleben, Tiefthal;
16.01.2001 Bischleben-Stedten, Hochheim;
17.01.2001 Kühnhausen, Mittelhausen;  18.01.2001
Schwerborn, Schmira;  19.01.2001 Waltersleben, Eg-
stedt;  22.01.2001 Alach, Schaderode, Töttelstedt ;
23.01.2001 Ermstedt, Frienstedt, Gottstedt, Binders-
leben;  24.01.2001 Niedernissa, Rohda (Haarberg),
Urbich, Büßleben;  25.01.2001 Windischholzhausen,
Dittelstedt;  26.01.2001 Kerspleben, Töttleben;
29.01.2001 Marbach, Salomonsborn  30.01.2001 Stot-
ternheim;  31.01.2001 Vieselbach, Hochstedt, Walli-
chen;  01.02.2001 Azmannsdorf, Linderbach;
02.02.2001 Möbisburg-Rhoda, Molsdorf
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe
Mitbürger,
das Jahr nähert sich dem
Ende. Jetzt ist die Zeit der
Besinnung und der Einkehr
gekommen. Wir richten un-
sere Blicke auf uns selbst,
wir ziehen Bilanz im priva-
ten und beruflichen Bereich
und prüfen, was uns das ab-
gelaufene Jahr gebracht
hat. Und wir richten den
Blick in die Zukunft, näm-
lich darauf, was wir zu er-
warten, zu erhoffen, viel-
leicht auch zu befürchten
haben.

Bei immer mehr Men-
schen löst der Ausblick auf
das Kommende Unsicher-
heit, Bangen, ja sogar Angst
aus. Auch wenn die eigene
persönliche Situation be-
friedigend oder gut einge-
schätzt wird, ist der Blick
nach vorn zu oft von Pessi-
mismus geprägt.

Die Gründe sind viel-
schichtig. Vielen fällt es im-
mer schwerer, sich in einer
komplizierter werdenden
Welt zurecht zu finden. Ent-
scheidungsprozesse in Re-
gierung und Verwaltung
werden als nicht mehr
durchschaubar empfunden.
Die Not der Dritten Welt
schreckt uns auf, Umwelt-
schäden beschwören für
viele die Gefahr einer Zer-
störung unseres Planeten.

Doch haben wir Grund,
verzagt und ängstlich zu
sein? Ich meine nein. Gera-
de der Blick in die Vergan-
genheit zeigt uns, wie viel
wir erreicht haben: Einen
relativ breiten Wohlstand,
soziale Sicherheit, einen ho-
hen Ausbildungs- und Lei-
stungsstand, eine ausgebau-
te und funktionierende In-
frastruktur.

Das ist eine gute Grund-
lage zur Bewältigung der

vor uns liegenden Aufga-
ben: Den Menschen zu hel-
fen, die im Schatten stehen,
Natur und Umwelt für die
nachfolgenden Generatio-
nen zu erhalten, im Wirt-
schaftswettbewerb zu beste-
hen, Wohlstand und soziale
Sicherheit zu bewahren.

Kleinmut ist ein schlech-
ter Ratgeber. Vertrauen wir
auf unsere Stärke. Wir ha-
ben die besten Vorausset-
zungen, die kommenden
Aufgaben zu bewält igen,
wenn wir uns ihnen mit Mut
und Selbstvertrauen stellen.

Notwendig ist aber auch,
dass wir uns auf die Tugen-
den besinnen, die eine Ge-
meinschaft stark machen:
Nächstenliebe, Solidarität,
Opferbereitschaft für die
Allgemeinheit, Toleranz ge-
genüber den Andersden-
kenden. Stemmen wir uns
einer Gesellschaft entge-
gen, die von Einzelnen und
Gruppen diktiert wird. Das
Wohl des einzelnen muss
sorgfältiger denn je gegenü-
ber dem Wohl der Allge-
meinheit abgewogen wer-
den.

Liebe Erfurterinnen, lie-
be Erfurter, ich meine, dass
es das Jahr 2000 gut mit uns
gemeint hat. Wir können
guten Gewissens auf das Er-
reichte zurückblicken. Ich
danke dem Stadtrat und
den Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung für ihre kon-
struktive Arbeit. Und ich
danke Ihnen allen, die Sie
sich so zahlreich in ge-
meinnützigen Organisatio-
nen und Vereinen oder aus
eigener Initiative für die Be-
lange der Landeshauptstadt
engagiert haben. Die Ergeb-
nisse sind erfreulich und
können sich sehen lassen.
Ich würde mich freuen,
wenn die kommunalen Pro-

bleme auch künftig offen,
freimütig und sachlich dis-
kutiert und in einem demo-
kratischen Prozess einer
Entscheidung herbeigeführt
werden.

Zwar ließ der Gestal-
tungs- und Finanzierungs-
spielraum für die Erfüllung
kommunaler Aufgaben kei-
ne allzu großen Sprünge zu,
doch wir konnten in diesem
Jahr die Leistungen für un-
sere Bürger in allen Berei-
chen erhalten. Es  war ein
Jahr, in dem verschiedene
Baumaßnahmen vollendet
und andere auf den Weg ge-
bracht wurden. Ich denke
beispielsweise an die Inbe-
triebnahme der Stadtbahn
zum Ringelberg, an die Ein-
weihung des neuen Haupt-
gebäudes des Kl inikums,
die Eröffnung des MDR-Lan-
desfunkhauses Thüringen,
die Eröffnung der „Einkaufs-
galerie Anger 1“, die Eröff-
nung des Kommunalen
D i e n s t l e i s t u n g s z e n t r u m s
der Stadtwerke, die Eröff-
nung des Informationszen-
trums auf dem Petersberg,
die Eröffnung des deut-
schen Gartenbaumuseums
auf der ega, die Eröffnung
des zweiten Bürgerservice
in der Löberstraße 35, die
Übergabe des zweiten Bür-
gerhauses am Leipziger
Platz im Rahmen des UR-
BAN-Programms, die Ein-
weihung des Internationa-
len Studien-Informations-
Zentrums und des Studen-
tenwohnheims Engelsburg,

die Umgestaltung unseres
Rathauseingangs oder eine
weitere Verkehrsfreigabe
der Weimarischen Straße. 

Wichtige Weichenstellun-
gen sind bereits erfolgt mit
dem Richtfest für den Er-
weiterungsbau des Techno-
logiezentrums, der Grund-
steinlegung für den Neubau
des Katholischen Kranken-
hauses, der Grundsteinle-
gung für das Karstadt-
Sporthaus in der Tromms-
dorffstraße, dem Start-
schuss zur Umgestaltung
des Bahnhofsumfeldes mit
Baubeginn der Tiefgarage,
den Richtfesten Angereck
und Forum am Anger, dem
Betriebsbeginn des ersten
Teilabschnittes der 3. Reini-
gungsstufe des neuen Bele-
bungs- und Nachklär-
beckens in Erfurt-Kühnhau-
sen oder des Spatenstichs
für den Neubau der A71
zwischen Sömmerda (B176)
und Erfurt-Bindersleben
(B7). 

Gut vorangekommen
sind wir in Erfurt auch im
Prozess der Lokalen Agen-
da 21. So haben es drei Be-
triebe unserer Stadt gleich
im ersten Anlauf geschafft
und erhielten eine
Ö K O F R O F I T - A u s z e i c h n u n g .
Fortsetzen werden wir auch
künftig die monatlichen Be-
gehungen in unseren Ort-
schaften und in den Stadt-
gebieten, um dort notwendi-
ge Erneuerungsansätze ge-
meinsam mit den Einwoh-
nern und den zuständigen

Fachämtern zu diskutieren.
Liebe Erfurterinnen, lie-

be Erfurter, ich darf den be-
vorstehenden Jahreswech-
sel nutzen, um ein herzli-
ches Wort des Dankes zu
sagen für die zahlreichen
Vertrauens- und Sympa-
thiebeweise, die ich im ab-
gelaufenen Jahr und ganz
besonders natürlich anläss-
lich der Oberbürgermei-
sterwahl erhalten habe. Be-
danken möchte ich mich
aber auch für die gute Zu-
sammenarbeit und Unter-
stützung, die der Stadt wie
auch mir persönlich von
vielen Seiten zuteil gewor-
den ist. Ich freue mich, die-
se Zusammenarbeit mit Ih-
nen allen zum Wohl unserer
Stadt und ihrer Einwohner
im nächsten Jahr fortsetzen
zu können, um unsere Stadt
noch lebenswerter und ein-
ladender zu gestalten. Denn
wir alle wollen etwas bewe-
gen hier in Erfurt. Wir wol-
len dazu beitragen, die Zu-
kunft zu gestalten. Eine Zu-
kunft, in der die Menschen
sich für sich und ihre Um-
welt verantwortlich fühlen
und ihr Auskommen finden,
die ihnen ein Leben in Frie-
den und Freiheit gewährt.
In diesem Sinne ein gesun-
des, glückliches und erfolg-
reiches Jahr 2001.

Manfred O. Ruge
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